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Der Pestizid-Reduktionsplan Schweiz wurde unter 

Mitwirkung zahlreicher Fachexperten und in Zu-

sammenarbeit mit Organisationen erarbeitet, die 

sich für eine wirksame Reduktion der Pestizidbe-

lastung in der Schweiz einsetzen.

Die Begleitgruppe bestand aus VertreterInnen 

von Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz AefU, 

Bioforum, Bio Suisse, Biovision, Demeterver-

band, Kleinbauern-Vereinigung VKMB, PUSCH – 

Praktischer Umweltschutz, Réseau-Echanges-

Développement Durable REDD, Schweizerischer 

Fischerei-Verband SFV, Schweizerischer Verein 

des Gas- und Wasserfaches SVGW, Schweizer 

Tierschutz STS, Slow Food Schweiz, Stiftung 

für Konsumentenschutz, swiss cleantech, Verein 

deutschschweizerischer und rätoromanischer 

Bienenfreunde VDRB, Verein Schweizer Wander-

imker. 

Die inhaltliche Verantwortung für den Bericht 

liegt bei Vision Landwirtschaft. Die Erarbeitung 

wurde dankenswerterweise unterstützt durch 

die Stiftung Drittes Millennium, die Paul Schiller 

Stiftung und die Stiftung Temperatio sowie mit 

Spenden von Einzelpersonen. Layout, Überset-

zung und Druck konnten dank Beiträgen und/

oder Eigenleistungen von SVGW, swiss cleantech, 

Biovision, VDRB, VKMB, Greenpeace und STS 

realisiert werden. Den zahlreichen externen Ex-

perten, welche inhaltliche Inputs zum vorliegen-

den Pestizid-Reduktionsplan geleistet haben, sei 

ebenfalls an dieser Stelle herzlich gedankt.
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Der Bundesrat wird voraussichtlich Ende 2016 einen 

Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel verab-

schieden (NAP). Zahlreiche Organisationen aus Kon-

sumenten-, Produzenten- und Umweltkreisen wollten 

die Fach- und die Konzeptarbeit zur Frage, inwieweit 

der Pestizideinsatz in der Schweiz reduziert werden 

kann und soll, nicht allein dem Bund überlassen. Sie 

beteiligten sich inhaltlich oder ideell an der Erarbei-

tung des vorliegenden Pestizid-Reduktionsplans.  

Der vorliegende Pestizid-Reduktionsplan stützt 

sich einerseits auf Massnahmen und Erfahrungen 

aus anderen Ländern, die bereits über einen Na-

tionalen Aktionsplan zur Pestizidreduktion verfü-

gen. Andererseits wurde die Anwendungs- und 

Belastungssituation in der Schweiz im Detail ana-

lysiert und systematisch nach vorhandenen Opti-

mierungspotenzialen durchleuchtet. Der Pestizid-

Reduktionsplan zeigt auf,

• wo die Stärken und Schwächen in der gegen-

wärtigen Pflanzenschutz-Praxis in der Schweiz 

liegen (Problemanalyse), 

• welche Zielsetzungen sich daraus und aus der 

Gesetzeslage ergeben (Zielformulierung), 

• mit welchen Massnahmen in welchem Um-

fang Verbesserungen möglich sind (Lösungs-

perspektiven), 

• und wo die Prioritäten bis wann wie gesetzt 

werden müssen, um die gesteckten Ziele zu er-

reichen (Umsetzungskonzept). 

Aus den Analysen geht hervor, dass derzeit deut-

lich mehr Pestizide eingesetzt werden als nötig und 

sinnvoll. Unter Ausschöpfung der einfach realisier-

baren und wirtschaftlich tragbaren Möglichkeiten 

lässt sich der Pestizideinsatz in der Schweizer Land-

wirtschaft unter Gewährleistung eines nachhalti-

gen Produktionsniveaus kurzfristig um mindestens 

40–50%, im Siedlungs- und Verkehrsbereich um 

über 80% reduzieren (in Bezug auf die Pestizid-

Behandlungsintensität, d.h. die pro Jahr mit Pes-

tiziden derselben Toxizitätsklasse behandelte Flä-

che). Dieses Reduktionspotenzial liegt in derselben 

Grössenordnung wie die Resultate von Untersu-

chungen in Frankreich und Dänemark und beruht 

auf einer umfangreichen Evaluation von Massnah-

men, welche in anderen Ländern und teilweise 

auch in der Schweiz bereits erprobt sind. Mithil-

fe gezielter Optimierungen des verbleibenden Pes-

tizideinsatzes und einer Entschärfung besonderer 

Risikosituationen können und sollen die Umwelt-

belastung und das Risiko für Mensch und Umwelt 

darüber hinaus weiter reduziert werden. 

Die als nötig erachteten Massnahmen leiten sich 

zu einem guten Teil zwingend aus politischen und 

rechtlichen Vorgaben ab. Sie stehen zudem mit 

den agrarpolitischen Zielen wie der Versorgungs-

sicherheit und einer nachhaltigen, auf den Markt 

ausgerichteten Produktion im Einklang. 

Der Landwirtschaft bietet ein zurückhaltenderer 

Einsatz von Pestiziden wichtige positive Perspekti-

ven, beispielsweise im Hinblick auf die Wirtschaft-

lichkeit, das Image bei den Konsumenten und die 

Qualitätsstrategie, zu welcher sich der Bundesrat 

und die Branche bekennen und welche eine Produk-

tion fördern soll, die sich in Bezug auf die Nachhal-

tigkeit in Zukunft klar von der „Konkurrenz“ im Aus-

land abheben soll. Die Realisierung der Massnah-

menpakete ist kostenneutral möglich.

Zusammenfassung
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Die wichtigsten 10 Forderungen

Die wichtigsten 10 Forderungen, 

die sich aus dem Pestizid-Reduk-

tionsplan im Hinblick auf den 

Nationalen Aktionsplan Pflan-

zenschutzmittel (NAP) ergeben, 

lauten:

1 Es sind ambitionierte, termi-

nierte und messbare Pestizid-

Reduktionsziele festzulegen. 

Diese sind aus den gesetz-

lichen Vorgaben abzuleiten 

und nutzen die vorhandenen 

Reduktionspotenziale umfas-

send aus.

2 In Ergänzung zur Reduktion 

des Pestizideinsatzes sind Ri-

sikominderungsmassnahmen 

beim Einsatz selber vorzuse-

hen: Ersatz besonders proble-

matischer Wirkstoffe, Pestizid-

verbot in Grundwasserschutz-

zonen und sensiblen Gebieten 

sowie Optimierung der Aus-

bringung im Feld (3R-Prinzip 

Reduce-Replace-Refine).

3 Dazu werden insbesondere 

agrarpolitische Programme 

ausgebaut und für den Ver-

kauf an Private nur noch Pes-

tizide zugelassen, die ein sehr 

geringes Risiko aufweisen.

4 Das Zulassungsverfahren muss 

umfassend verbessert, die ge-

genwärtige Intransparenz be-

hoben und ein Mitwirkungs-

verfahren eingeführt werden.

5 Die schlechte Datenlage zum 

Pestizideinsatz in der Schweiz 

ist durch neue Indikatoren, 

ein stark optimiertes Monito-

ring und durch eine systema-

tische Berichterstattung zu 

verbessern.

6 Forschung, Ausbildung und 

unabhängige Beratung im 

Bereich des alternativen 

Pflanzenschutzes sind auszu-

bauen.

7 Der Gesetzesvollzug, insbeson-

dere die derzeit nur oberfläch-

lichen Kontrollen zum Pesti-

zideinsatz, ist zu verbessern.

8 Die gegenwärtige starke Sub-

ventionierung des Pestizidein-

satzes ist aufzuheben; mittels 

Einführung entsprechender 

Ge bühren ist Kostenwahrheit 

zu schaffen.

9 Der Bund fokussiert verstärkt 

auf die Chancen und Syner-

gien eines reduzierten Pesti-

zideinsatzes oder eines voll-

ständigen Verzichts und ar-

beitet dazu eng mit der 

praktischen Landwirtschaft 

und dem Handel zusammen.

10 Es sind vom Bund Strate-

gien zu entwickeln und um-

zusetzen, welche längerfris-

tig eine von Pestiziden unab-

hängige Landwirtschaft und 

Nahrungsmittelproduktion 

ermög lichen.

In acht Massnahmenpaketen 

(Kap. 7.2 Seite 48 ff.) wird auf-

gezeigt, wie diese Forderungen 

realisiert werden können.
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Verwendete Begriffe
und Abkürzungen 

Pestizid

„Pestizide“ wird hier, in Überein-

stimmung mit dem alltäglichen 

Sprachgebrauch, als Überbe-

griff verwendet für toxische che-

mische Substanzen, die in der 

Landwirtschaft, im öffentlichen 

Raum, im Gartenbau sowie in 

Privatgärten eingesetzt werden, 

um unerwünschte Tiere (Insek-

tizide gegen Insekten, Roden-

tizide gegen Nager, Molluskizide 

gegen Schnecken etc.), Pflanzen 

(Herbizide) oder Pilze (Fungizide) 

abzutöten oder zu schädigen. 

Pestizide können synthetischen 

oder natürlichen Ursprungs (z.B. 

Pyrethrum, Kupfer) sein. 

Pflanzenschutzmittel (PSM)

Der teilweise synonyme Begriff 

„Pflanzenschutzmittel“ (PSM) 

wird hier nur verwendet, sofern 

dadurch Widersprüche zu of-

fiziellen Dokumenten (z.B. Ge-

setzestexte) vermieden werden 

können oder explizit die offiziel-

le Definition von „PSM“ gemeint 

ist. Nicht unter den hier verwen-

deten Begriff „Pestizide“ – wohl 

aber unter den Begriff „PSM“ in 

seiner offiziellen Definition – fal-

len alle für den Pflanzenschutz 

eingesetzten, nicht risikobehaf-

teten Mittel wie Knoblauch, Phe-

romone oder Steinmehl, eben-

so wenig biologische Agentien, 

die für den Pflanzenschutz ein-

gesetzt werden (z.B. Nützlinge, 

Mikro organismen).

Nicht Gegenstand des vorliegen-

den Reduktionsplans und des of-

fiziellen NAP sind Biozide. Bio-

Vorwort

Die Schweiz ist eines der letzten Länder 

in Europa, das einen Aktionsplan für 

einen nachhaltigeren Umgang mit Pes-

tiziden ausarbeitet. Dies ist kein Ruh-

mesblatt, bietet aber auch Chancen: Wir 

können viel lernen von den Erfahrungen 

aus Ländern, die einen Teil des Weges 

bereits gegangen sind. Nutzen wir diese 

Möglichkeit!

In Zusammenarbeit mit zahlreichen 

Organisationen und Experten hat Vision 

Landwirtschaft die Konzepte und Erfah-

rungen aus anderen Ländern systema-

tisch gesichtet, aber auch die Situation 

in der Schweiz genauer unter die Lupe 

genommen. 

Die wichtigste Erkenntnis: Zum heuti-

gen intensiven Pestizideinsatz bestehen 

viele Alternativen. Die entscheidenden 

Massnahmen, die den Schutz der land-

wirtschaftlichen Kulturen sicherstellen 

können, beruhen nicht auf Pestizidan-

wendungen, sondern auf einem stand-

ortgemässen Anbau auf der Basis einer 

guten fachlichen Praxis. Im Privat- und 

Siedlungsbereich kann, wie beispielswei-

se Frankreich zeigt, sogar ganz auf prob-

lematische Pestizide verzichtet werden. 

Wir können den Gifteinsatz weitge-

hend reduzieren und die Nahrungsmit-

telproduktion verbessern, indem wir 

den Einsatz der Pestizide grundlegend 

überdenken. Diese Botschaft ist entschei-

dend. Sie wird auch von den Konsumen-

ten verstanden. Deshalb stehen auch 

viele Bauern hinter der Stossrichtung 

eines griffigen Aktionsplans. Viele hinter-

fragen selber den hohen Pestizideinsatz. 

Ein wirksamer Aktionsplan Pestizide ist 

nicht gegen, sondern für die Bauern, für 

die Zukunft einer nachhaltigen, markt-

orientierten Landwirtschaft. 

Wir haben uns im Vorfeld dafür ein-

gesetzt, dass der zeitgleich erscheinende 

offizielle NAP viele der hier aufgezeigten 

Perspektiven aufnimmt. Doch auch nach 

Erscheinen des Aktionsplans des Bundes 

bleibt die angestrebte Reduktion des 

Pestizideinsatzes eine komplexe und an-

spruchsvolle Aufgabe, die viel Fachwissen 

und politischen Willen braucht. Die hier 

zusammengestellten Grundlagen, Fakten 

und Massnahmen sollen diesen Prozess 

unterstützen. 

Hinter dem vorliegenden Reduktions-

plan und den darin geforderten Mass-

nahmen stehen zahlreiche Organisatio-

nen. Sie werden dazu beitragen, dass 

die formulierten Reduktionsziele Realität 

werden können, damit wir in 10 Jahren 

eine lebenswertere Umwelt und eine 

nachhaltigere Landwirtschaft haben, die 

Pestizide nur noch dort einsetzt, wo es 

unbedingt nötig ist. 

Dr. Andreas Bosshard 

Geschäftsführer

Dr. Markus Jenny 

Präsident

Josef Blum, Ing. Agr. ETH 

Vorstandsmitglied
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zide beinhalten weitgehend die 

gleichen Wirkstoffe wie Pestizi-

de, werden aber im Gegensatz 

zu Pestiziden innerhalb und an 

Gebäuden (beispielsweise als 

Holzschutz- oder Desinfektions-

mittel) sowie an Menschen und 

Haus-/Nutztieren (z.B. als Ze-

ckenschutz) eingesetzt. 

Anmerkungen zur  

Begriffswahl

In der wissenschaftlichen und 

amtlichen Terminologie hat sich 

der Begriff „Pflanzenschutzmit-

tel“ für die Schädlings- und Un-

krautbekämpfung in der offenen 

Landschaft weitgehend durch-

gesetzt. Wir lehnen den Begriff 

ab, weil er beschönigend, un-

präzis und irreführend ist: Denn 

„Pflanzenschutzmittel“ 

- werden keineswegs nur zum 

Schutz von Pflanzen einge-

setzt, 

- dienen im Gegensatz zur Be-

griffsbedeutung zu einem gu-

ten Teil auch dem Abtöten von 

Pflanzen selber (Herbizide), 

- umfassen gemäss offiziel-

ler Definition auch Nützlin-

ge, stärkende Pflanzenex-

trakte und andere, nicht ri-

sikobehaftete und teilweise 

uneingeschränkt förderungs-

würdige Mittel zum Schutz 

der Kulturen, die im übli-

chen Sprachgebrauch nicht 

als Pflanzenschutzmittel be-

zeichnet werden, 

- entsprechen damit in der 

offiziellen Definition nicht 

der gängigen Begriffsver-

wendung.

BAFU Bundesamt für Umwelt

BLV Bundesamt für Lebensmittel- 

 sicherheit und Veterinärwesen

BLW Bundesamt für Landwirtschaft

ChemG Chemikaliengesetz

ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions- 

 Verordnung

DZV Direktzahlungsverordnung

GSchG  Gewässerschutzgesetz

GSchV  Gewässerschutzverordnung

ha Hektare (10 000 m2)

IP Integrierte Produktion

LN Landwirtschaftliche Nutzfläche

NAP Nationaler Aktionsplan zur Risiko- 

 reduktion und nachhaltigen Anwen- 

 wendung von Pflanzenschutzmitteln

NHG Natur- und Heimatschutzgesetz

ÖLN Ökologischer  

 Leistungsnachweis gemäss 

 Direktzahlungsverordnung

PSM Pflanzenschutzmittel

PSMV Pflanzenschutzmittelverordnung

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft

SGCI Schweizerische Gesellschaft  

 für Chemische Industrie, heute 

 scienceindustries

USG Umweltschutzgesetz

WBF Eidgenössisches Departement 

 für Wirtschaft, Bildung  

 und Forschung

Da die offizielle Definition von 

„Pflanzenschutzmittel“ auch 

förderungswürdige Pflanzen-

schutzstrategien umfasst, die 

eine wünschbare Alternative zur 

chemischen Schädlingsbekämp-

fung darstellen, ist es da rüber 

hinaus auch verwirrend und 

falsch, den Begriff „Pflanzen-

schutzmittel“ generell zum Ge-

genstand eines Reduktionspla-

nes zu machen. Bei einem sol-

chen muss es lediglich um die 

Reduktion von toxischen, für 

Umwelt und Gesundheit prob-

lematischen Schädlings- und Un-

krautbekämpfungsmitteln ge-

hen, während umgekehrt alter-

native Pflanzenschutzpraktiken 

durch einen solchen Plan gera-

de gefördert werden sollen. Der 

adäquate, präzise und mit dem 

üblichen Sprachgebrauch über-

einstimmende Begriff für den 

Gegenstand eines solchen Re-

duktionsplans bzw. Aktionsplans 

heisst „Pestizide“ (synonym mit 

„Schädlings- und Unkrautbe-

kämpfungsmittel“).

In ähnlicher Weise unterscheidet 

sich auch der hier – gemäss üb-

lichem Sprachgebrauch verwen-

dete – Risikobegriff von der ab-

gewandelten Definition des Bun-

des im offiziellen NAP (s. Kasten 

2 auf S. 14).
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Hintergrund

1.

Die Schweiz ist eines der letzten Län-
der in Europa, welches einen Aktions-
plan Pestizide erarbeitet. Dieses Kapi-
tel zeigt auf, wie es dazu kam und 
was es dafür braucht.

6
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Der Einsatz von Pestiziden und 

deren Auswirkungen auf Umwelt 

und Gesundheit sind seit Jahr-

zehnten ein Thema, das Öffent-

lichkeit und Politik umtreibt. Jähr-

lich werden allein in der Schweiz 

über 2 000 Tonnen Pflanzen-

schutzmittelwirkstoffe in die Um-

welt ausgebracht, schätzungs-

weise 85–90% davon in der 

Landwirtschaft.1 Im Durchschnitt 

macht dies pro Jahr mehr als 7 kg 

pro Hektare Ackerland und Spe-

zialkulturen. In einzelnen Kultu-

ren werden heute jährlich bis zu 

30 Spritzungen appliziert, also 

alle paar Tage eine Behandlung.2 

Aufgrund zunehmender Resis-

tenzen und steigenden Schäd-

lingsdrucks nimmt die Behand-

lungshäufigkeit in verschiedenen 

Kulturen laufend zu.3 

Bund und Kantone beteuern 

immer wieder, die Anwendung 

von Pestiziden sei genau gere-

gelt und überwacht und entspre-

che strengen Sicherheitsstan-

dards. Doch Negativschlagzeilen 

in den Medien und aus wissen-

schaftlichen Untersuchungen 

reissen nicht ab. Pestizideinträge 

ins Grundwasser, Überschreitun-

gen von gesetzlichen Qualitäts-

werten in den meisten unter-

suchten Oberflächengewässern, 

Giftcocktails von über 100 ver-

schiedenen Pestizidwirkstoffen 

in Bächen und Flüssen, Imker, 

die ihre Bienenvölker durch Pes-

tizide verlieren, Rückstände in 

vielen Obst- und Gemüsesorten 

und Nachweise im menschlichen 

Körper, jahrzehntelang grossflä-

chig und teils in grossen Men-

1.1 Nationaler Aktionsplan Pestizide:  
Die Schweiz zieht nach

1.2 Ungelöste Probleme führen  
zum Umdenken

In der Schweiz blieben diese 

regelmässig wiederkehrenden 

Hiobs botschaften lange fast 

ohne Folgen. Die EU dagegen 

beschloss 2006, sich aufgrund 

der festgestellten Probleme ver-

tieft mit der Situation auseinan-

derzusetzen. 2009 schliesslich 

verpflichtete sie alle Mitglieds-

staaten, Aktionspläne zur Re-

duktion des Pestizideinsatzes 

und seiner Risiken zu erarbei-

ten. Diese liegen seit 2012 für 

alle Länder vor. 

gen in die Umwelt ausgebrachte 

Wirkstoffe wie Glyphosat oder 

Neonikotinoide, die sich plötz-

lich als krebserregend, krebsver-

dächtig oder bienenschädlich er-

weisen und vom Markt genom-

men werden müssen – dies sind 

nur einige der Schlagzeilen aus 

den letzten Monaten, die in di-

rektem Zusammenhang mit der 

Verwendung von Pestiziden ste-

hen. Sie schaden dem Image der 

Landwirtschaft und gefährden 

das Vertrauen der Konsumenten 

in die einheimische Produktion.

Zwar befasst sich auch der Bund 

bereits seit Langem mit dem 

Thema. Ein umfassender Be-

richt4 listete 2003 die bestehen-

den Defizite auf und machte zu-

rückhaltende Vorschläge für Ver-

besserungen. Diese blieben aber 
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fast alle folgenlos. Erst ein par-

lamentarischer Vorstoss brach-

te im März 2012 die Diskussio-

nen um einen PSM-Aktionsplan 

konkret auf das politische Tapet. 

Im Postulat 12.3299 forderte Na-

tionalrätin Tiana Moser (Grün-

liberale Partei GLP) den Bundes-

rat auf, die Erstellung eines „Ak-

tionsplans zur Risikominimierung 

und nachhaltigen Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln“ zu 

prüfen. Im Mai 2014 – fünf Jah-

re nach der EU – beschloss der 

Bundesrat aufgrund einer de-

taillierten Auslegeordnung5, es 

sei auch in der Schweiz ein Na-

tionaler Aktionsplan zu erstellen. 

Gemäss aktuellem Zeitplan soll 

ein Vernehmlassungsentwurf im 

Frühling 2016 vorliegen.

Zu den Letzten zu gehören 

bietet auch Chancen – nämlich 

aus den Konzepten und Erfah-

rungen der anderen Länder zu 

lernen. Die Spanne an vorge-

schlagenen Massnahmen und 

gesteckten Zielen zwischen den 

einzelnen EU-Aktionsplänen ist 

riesig. Zu den fortschrittlichen 

Konzepten gehören diejenigen 

von Frankreich6, Holland7 und 

Dänemark8. Am anderen Ende 

der Skala liegen die meisten neu-

en EU-Länder, aber auch Öster-

reich und Deutschland.

Am 10. April 2013 wurde der „Nationale Aktionsplan 

zum nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“ 

(NAP) von der Deutschen Bundesregierung verab-

schiedet. Breite Kreise beteiligten sich anfänglich, wie 

von der EU vorgegeben, intensiv an der Erarbeitung. 

Im November 2011 kam es zum Eklat. Das pesti-

zidkritische Bündnis aus Umweltverbänden, Imkern 

und der Wasserwirtschaft kündigte mit sofortiger 

Wirkung seine Mitarbeit im Forum des PSM-Aktions-

plans des Bundesministeriums für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) auf. Das 

Landwirtschaftsministerium orientiere sich beim Ak-

tionsplan an den Interessen der Agrarindustrie und 

zeige sich „immun gegen Vorschläge, die Pestizidbe-

lastungen ernsthaft zu senken, Menschen und deren 

Umwelt vor den negativen Auswirkungen des Pesti-

zideinsatzes zu schützen und verbindliche Vorgaben, 

wie die Reduzierung des chemischen Pflanzenschut-

zes, ernsthaft umzusetzen“, so das Pestizid Aktions-

Netzwerk. Seine Anregungen seien kaum berücksich-

tigt worden. Ausserdem fühlten sich die Umweltorga-

nisationen als „grünes Feigenblatt“ missbraucht.9 

Der von der Regierung schliesslich verabschie-

dete Nationale Aktionsplan erntete nach seiner Pu-

blikation entsprechend harsche Kritik. In einer um-

fassenden Analyse wurden dem NAP Dutzende von 

Mängeln vorgeworfen.10 So würden grundlegende 

Begriffe im NAP nicht klar definiert, und viele Zie-

le und Anforderungen seien komplett schwammig. 

Beispielsweise sei an zentraler Stelle die Rede da-

von, dass der Einsatz von PSM auf ein nicht genau-

er definiertes „notwendiges Mass“ reduziert werden 

solle. Ebenso fehlten konkrete Ansätze zum Schutz 

der biologischen Vielfalt. Zusammenhänge zwischen 

dem Einsatz von Pestiziden und den Auswirkungen 

auf Tier- und Pflanzenwelt seien überhaupt nicht be-

rücksichtigt worden. 

Seit der Publikation reisst die Auseinandersetzung 

um den laut kritischen Organisationen misslunge-

nen NAP in Deutschland nicht ab. Doch geändert hat 

sich kaum etwas. Der NAP ist verabschiedet, die po-

litischen Weichen für viele Jahre weitgehend gestellt.

Wirren um Deutschlands  

Nationalen PSM-Aktionsplan
1
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Die für diesen Bericht durchge-

führten Recherchen zeigen: Es 

gibt eine Vielzahl an Alternati-

ven zum hohen Pestizideinsatz. 

Sie sind in der landwirtschaft-

lichen Praxis umsetzbar, auch 

unter ökonomischen Gesichts-

punkten. Viele werden von inno-

vativen Betrieben oder im Rah-

men von Projekten bereits seit 

langem praktiziert, und neben 

1.4 Lösungen für einen reduzierten  
Pestizideinsatz sind vorhanden

1.3 Erarbeitung des Bundes-NAP unter  
kritischen Vorzeichen

einer Reduktion der Belastung 

von Mensch und Umwelt brin-

gen sie weitere teilweise wesent-

liche Mehrwerte. Bemühungen, 

den Pestizideinsatz in der Land-

wirtschaft zu reduzieren, sind 

nicht gegen, sondern für die 

Bauern, für ihre eigene Gesund-

heit, nicht selten sogar für ein 

besseres Einkommen, sicher aber 

für mehr Lebensqualität, für ein 

gutes Image, für eine nachhal-

tige Schweizer Landwirtschaft. 

Diese Chance gilt es zu nutzen. 

Der vorliegende Pestizid-Re-

duktionsplan will Lösungen auf-

zeigen für die bevorstehenden 

öffentlichen und politischen Dis-

kussionen im Zusammenhang 

mit dem Nationalen Aktionsplan 

Pflanzenschutzmittel (NAP) in 

der Schweiz.

Die Entwicklung in Deutschland 

(Kasten 1) ist insofern für die 

Schweiz von Interesse, als in bei-

den Ländern die Agrar- und Che-

mieindustrie traditionell einen 

grossen Einfluss auf die Politik 

und die zuständigen Amtsstel-

len ausübt.11 In der Tat haben die 

drei weltweit grössten Pflanzen-

schutzmittelhersteller ihren Sitz 

in der Schweiz oder in Deutsch-

land. Der Schweizer Konzern 

Syngenta produziert umsatz-

mässig weltweit am meisten 

Pflanzenschutzmittel, gefolgt 

von den beiden deutschen Ag-

rarmultis Bayer und BASF. 

Die Kräfte, die einem griffi-

gen Aktionsplan und einer sub-

stanziellen Reduktion des Pes-

tizideinsatzes entgegenstehen, 

sind in der Schweiz beträcht-

lich. Daraus wird nachvollzieh-

bar, dass sich das Bundesamt 

für Landwirtschaft (BLW) schon 

zu Beginn seiner Arbeit am NAP 

von zwei zentralen Elemen-

ten des parlamentarischen Auf-

trags distanzierte: Es würden le-

diglich Massnahmen in Betracht 

gezogen, welche das Ertrags-

niveau nicht tangieren – wo-

durch ein Grossteil möglicher 

und selbst ökonomisch sinnvol-

ler Massnahmen von Vornher-

ein ausgeschlossen wird –, und 

der Fokus werde auf der Risiko-

minderung liegen, wobei „ins-

besondere die Verwendungs-

vorschriften im Rahmen einer 

gezielten Überprüfung der Zu-

lassungen von PSM aktualisiert 

und Anreize für emissionsmin-

dernde Applikationstechniken 

gesetzt werden müssen“12 – 

zwei Handlungsachsen, die zwar 

ohne Widerstand umsetzbar sind, 

von denen allerdings auch keiner-

lei substanzielle Verbesserungen 

erwartet werden können. Die 

vom Postulat Moser vorgeschla-

gene und für die Wirkung eines 

Aktions plans entscheidende Re-

duktion des Pestizideinsatzes 

wird in demselben Bericht dage-

gen mit einer sachlich nicht halt-

baren Argumentation explizit ab-

gelehnt13 (s. Kasten 2).
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2.

Der Pestizid-Reduktionsplan baut auf dem 3R-
Prinzip auf: Reduce, Replace, Refine. Reduce, 
das heisst die Reduktion des Pestizideinsatzes, 
ist dabei prioritär. Jedes Gramm Pestizidwirk-
stoff, das nicht eingesetzt wird, verursacht auch 
keine Schäden und beinhaltet keine Risiken ge-
genüber Mensch und Umwelt.

Grundsätze und
Vorgehensweise
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2.1 Aufbau 2.2 Grundkonzept

Der Pestizid-Reduktionsplan zeigt 

auf,

• wo die Stärken und Schwä-

chen der gegenwärtigen Pra-

xis beim Einsatz von Pesti-

ziden in der Schweiz liegen 

(Problemanalyse, Kap. 2-4), 

• welche Zielsetzungen sich da-

raus und aus der Gesetzes-

lage ergeben (Zielformulie-

rung, Kap. 5),

• mit welchen Massnahmen 

in welchem Umfang Verbes-

serungen möglich sind (Lö-

sungsperspektiven, Kap. 6), 

• und wo die Prioritäten bis 

wann wie gesetzt werden 

müssen, um die gesteckten 

Ziele zu erreichen (Umset-

zungskonzept, Kap. 7). 

Der vorliegende Pestizid-Reduk-

tionsplan stellt darüber hinaus die 

Ziele und Massnahmen in den 

Kontext der übergeordneten Ge-

setze und der Politik und zeigt, 

wie beispielsweise die agrarpoliti-

schen Ziele der Versorgungssicher-

heit oder einer wirtschaftlichen 

Produktion durch eine Umsetzung 

der geforderten Massnahmen er-

füllt werden können. Andererseits 

zeigt er auf, welche flankieren-

den Massnahmen nötig sind, da-

mit die Produzenten wirtschaftlich 

keine Einbussen hinnehmen müs-

sen, und wie die Massnahmen fi-

nanziert werden können.

Der Pestizid-Reduktionsplan 

baut auf folgenden Grundsätzen 

und Leitlinien auf: 

I  Im Rahmen der guten 

fachlichen Praxis wird 

eine möglichst weitge-

hende generelle Reduk-

tion der Pestizidbelas-

tung von Mensch und 

Umwelt angestrebt. 

 Dabei sind auch andere Ziel-

setzungen (Güterabwägung 

Prinzip III) einzubeziehen. 

In besonderen Risikositua-

tionen wie entlang von Ge-

wässern, bei Trinkwasserfas-

sungen oder bei der privaten 

Anwendung, sind darüber 

hinausgehende Massnah-

men zur Risikoreduktion zu 

treffen (s. Kasten 2). 

II Eine Reduktion der Pesti-

zidbelastung von Mensch 

und Umwelt basiert auf 

drei Handlungsachsen 

am Ort der Pestizidan-

wendung (3R-Prinzip): 

Reduce (Reduktion), Re-

place (Substitution be-

sonders problematischer 

Wirkstoffe), Refine (Opti-

mierung des Einsatzes).

 Die Handlungsachse 1, die 

Reduktion (Reduce), ist dabei 

prioritär. Jedes Gramm Pesti-

zidwirkstoff, das nicht einge-

setzt wird, verursacht auch 

keine Schäden und beinhal-

tet keine Risiken gegenüber 

Mensch und Umwelt (Abb. 1). 

Zweite Priorität haben die 

beiden Handlungsachsen der 

Substitution besonders prob-

lematischer Wirkstoffe durch 

weniger giftige oder spezifi-

scher wirksame (Replace) so-

wie der Optimierung am Ort 

des Pestizideinsatzes (Refine). 

Refine-Massnahmen werden 

in der Schweiz bereits rela-

tiv breit angewendet. Bei den 

ersten beiden Handlungs-

achsen dagegen hinkt die 

Schweiz im Vergleich mit um-

liegenden Ländern teilweise 

noch deutlich hinterher. 

III Die verfügbaren Mass-

nahmen werden umfas-

send und ausgewogen 

evaluiert (Güterabwä-

gung).

 Bei der Auswahl und Priorisie-

rung der Massnahmen werden 

die Auswirkungen in allen drei 

Dimensionen der Nachhaltig-

keit – ökologisch, ökonomisch 

und sozial – betrachtet und im 

Falle von sich ergebenden Ziel-

konflikten gegen einander ab-

gewogen. Eine ganzheitliche 

Güterabwägung berücksich-

tigt, dass auch Alternativen 

zum Pestizideinsatz mit Schä-

den und Risiken verbunden 

sein können. 

IV Es werden messbare, ter-

minierte Ziele und Mass-

nahmen festgelegt. 

 Für die ausgewählten Mass-

nahmen werden SMARTe Zie-

le definiert (spezifisch, mess-

bar, ambitiös, realistisch, ter-

miniert) und Instrumente 

einschliesslich der Zuständig-

keiten beschrieben, mit denen 

die Ziele erreicht und über-

prüft werden sollen. Dabei 

werden anfallende Kosten und 

entsprechende Finanzierungs-

wege aufgezeigt und Mass-

nahmen festgelegt, die zum 

Tragen kommen, wenn die 

Ziele nicht erreicht werden.

Pestizide haben nicht nur bei der 

Anwendung, sondern bereits bei 

Produktion und Lagerung, aber 

auch bei der Entsorgung vielfäl-

tige Wirkungen auf Mensch und 

Umwelt. Diese Bereiche liegen 

ausserhalb des Fokus des Reduk-

tionsplans.
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Reduce

Replace

Refine
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Der NAP des Bundes und viele andere Pestizid-Ak-

tionspläne bauen auf einem Risikobegriff auf, der 

abweichend vom üblichen Sprachgebrauch defi-

niert wird: nämlich als Funktion von Toxizität und 

Expositionswahrscheinlichkeit. Damit soll vermie-

den werden, im Zusammenhang mit Pestiziden 

von Schäden, Beeinträchtigungen oder Belastun-

gen zu reden. 

Beim Ausbringen von Pestiziden in die Um-

welt ist per se immer eine Exposition von Boden, 

Wasser, Luft und Biodiversität und meist auch des 

Menschen gegeben. Daraus ergibt sich nach übli-

chem Sprachgebrauch aber nicht nur ein Risiko – 

nämlich im Sinne von noch nicht bekannten oder 

möglicherweise eintretenden Beeinträchtigungen 

oder Schäden –, sondern immer tatsächliche Be-

lastungen, Beeinträchtigungen oder Schädigungen 

von Umwelt und Gesundheit durch die betreffen-

den toxischen Substanzen. Die Frage ist, ob diese 

Kollateralschäden tragbar sind oder nicht. 

Die Verwendung des Risikobegriffes in einer 

vom üblichen Verständnis abweichenden Form ist 

problematisch. Denn es wird mit der speziellen De-

finition in den amtlichen Dokumenten der Öffent-

lichkeit suggeriert, dass abgesehen von gewissen 

Risiken mit dem Pestizideinsatz keine Belastungen 

oder Beeinträchtigungen verbunden sind (s. Kap. 

4.3). 

Zusätzlich zur Belastung oder Beeinträchtigung 

von Gesundheit und Umwelt gibt es aber spezifi-

sche Risikosituationen (Risiko im Sinne des üblichen 

Sprachgebrauchs) im Zusammenhang mit dem Ein-

satz von Pestiziden. Solche besonderen Risiken be-

stehen beispielsweise bei einer Anwendung von 

Pestiziden durch nicht geschulte Personen. Eine ty-

pische Risikosituation ist auch bei der Anwendung 

von Pestiziden in der Nähe von Gewässern oder bei 

besonders toxischen Substanzen gegeben. Der Be-

griff Risiko sollte in Übereinstimmung mit der üb-

lichen Begriffsbedeutung auf solche Situationen 

angewandt werden. Risikosituationen werden im 

vorliegenden Pestizid-Reduktionsplan besonders 

beachtet, indem Massnahmen vorgesehen wer-

den, welche sie entschärfen und über das übliche 

Mass im Rahmen der guten fachlichen Praxis hin-

ausgehen. 

2 Risikoreduktion für

besondere Risikosituationen

Der Pestizideinsatz und seine negativen Wirkungen auf 
Mensch und Umwelt können über drei Handlungsachsen 
vermindert werden: durch eine Reduktion des Pestizidein-
satzes (Reduce), durch Ersatz bzw. Substitution besonders 
toxischer mit weniger toxischen Pestiziden (Replace), und 
durch einen gezielteren Einsatz der verwendeten Pestizide 
(Refine). Am wirksamsten und zugleich „dominant“ ist die 
Handlungsachse Reduktion (Reduce): Jedes nicht eingesetz-
te Pestizid verursacht keine Schäden und keine Gefährdung 
und muss weder substituiert (Replace) noch optimiert 
eingesetzt (Refine) werden.
In Produktionssystemen, in welchen auf den Einsatz von 
Pestiziden vollständig verzichtet wird, beispielsweise wie 
heute schon im biologischen Naturfutterbau, sind keinerlei 
Replace- oder Refine-Massnahmen mehr nötig. Das Mass 
der Belastung von Mensch und Umwelt entspricht dem 
Raum, der von den 3R-Achsen aufgespannt wird.
Das 3R-Prinzip entspricht der FAO-Guidance on Pest and 
Pesticide Management14 und gibt eine Entscheidungshilfe 
zur Hand, die sowohl für die Praxis der Anwendung im Feld 
als auch für die Politik und Verwaltung bei der Festlegung 
von Richtlinien, Verordnungen oder für die Zulassung als 
Richtschnur dienen kann.

Abbildung 1
3R-Prinzip zur Reduktion der  
Pestizidbelastungen von Mensch  
und Umwelt
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Aus den hier verwendeten 

Grundsätzen ergeben sich drei 

grundlegende Differenzen zum 

bisherigen Vorgehen des Bundes 

bei der Erarbeitung des Nationa-

len PSM-Aktionsplans (NAP): 

1. Im Gegensatz zum hier ge-

wählten 3R-Konzept mit den 

drei Handlungsachsen kon-

zentrierte sich der Bund in sei-

nem NAP bisher explizit nur 

auf zwei Achsen, nämlich auf 

Replace und vor allem Refi-

ne. Die prioritäre erste Hand-

lungsachse einer Reduktion 

des Einsatzes (Reduce) soll-

te gemäss bisherigen Doku-

menten weitgehend ausser 

Acht gelassen werden.15 Dies, 

obwohl a) die Reduk tion des 

Pestizideinsatzes die weitaus 

wirksamste Form ist, um Be-

lastungen und Schäden an 

Umwelt und Gesundheit zu 

reduzieren, und b) obwohl 

das für 2005 gesetzte Ziel ei-

ner Reduktion des PSM-Ein-

satzes von 2200 auf 1500 t/

Jahr in keiner Weise erreicht 

worden ist, sondern die Inten-

sität des Pestizideinsatzes viel-

mehr seit 1990 laufend wei-

ter angestiegen ist (Kap. 4.2). 

Die einstigen Reduk tionsziele 

sind in einem aktuellen NAP 

wieder aufzugreifen und die 

Gründe für die bisherigen 

Misserfolge zu evaluieren und 

diese zu beheben.

2. Der Bund hat lange an der 

Prämisse festgehalten, dass 

nur Massnahmen in den NAP 

einbezogen werden, die das 

Ertragsniveau nicht substan-

ziell tangieren. Dadurch wur-

de ein Grossteil möglicher und 

sinnvoller Massnahmen von 

vornherein ausgeschlossen. 

Ein einseitiger Fokus auf hohe 

Erträge widerspricht sowohl 

dem Nachhaltigkeitsgedan-

ken als auch dem landwirt-

schaftlichen Verfassungsauf-

trag (Art. 104 BV).16 Auch für 

die Bäuerinnen und Bauern 

selber ist ein einseitiger Fo-

kus auf die Produktionsmenge 

nachteilig. Denn ein reduzier-

ter Pestizideinsatz kann das 

Einkommen verbessern, und 

dies selbst dann, wenn redu-

zierte Erträge die Folge sind 

(s. Abb. 3). Sind Massnahmen 

nötig, welche über das öko-

nomische Optimum und die 

gesetzlichen Anforderungen 

hinausgehen, sind diese als 

Umweltleistung vom Staat ab-

zugelten (Kap. 7.2 auf S. 22). 

3. Der Aktionsplan des Bundes 

fokussiert auf eine Reduktion 

2.3 Differenzen zum Vorgehen 
des Bundes

des Risikos des Einsatzes von 

Pflanzenschutzmitteln. Da-

bei wird der Begriff „Risiko“ 

nicht gemäss dem üblichen 

Sprachgebrauch verwendet, 

um zu vermeiden, dass im Zu-

sammenhang mit Pestiziden 

von Belastung und Schäden 

gegenüber Umwelt und Ge-

sundheit die Rede ist. Im vor-

liegenden Pestizidreduktions-

plan wird „Risiko“ dagegen 

in der üblichen Sprachbedeu-

tung verwendet (s. Kasten 2). 

Eine ähnliche Differenz be-

steht beim Begriff „Pflanzen-

schutzmittel“. In der offiziel-

len Verwendung ist der Be-

griff beschönigend, unpräzis 

und irreführend. Hier wird, 

wie auf S. 6–7 im Detail be-

gründet, stattdessen der 

sprachlich korrekte Begriff 

„Pestizid“ verwendet.

Der Hinweis auf die genannten 

Differenzen ist relevant, weil sie 

in der weiteren politischen und 

öffentlichen Diskussion um die 

Ziele und Massnahmen zur Re-

duktion der Pestizidbelastung im-

mer wieder auftauchen dürften.
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3.

In vielen Bereichen arbeitet die Landwirtschaft 
bis heute ohne Pestizide. Die Integrierte Pro-
duktion und der Biolandbau setzen primär auf 
die Vielzahl verfügbarer präventiver Massnah-
men und auf natürliche Schädlingsregulierung. 
Ein stark reduzierter Pestizideinsatz ist oft auch 
wirtschaftlicher. Pestizide sind als Notfallmass-
nahme (ultima ratio) zu verwenden, wenn alle 
nachhaltigeren Pflanzenschutzmassnahmen 
versagen. Dies gilt auch für den Siedlungs- und 
Verkehrsbereich. 

Pestizide in der 
Landwirtschaft
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Die „Grüne Revolution“ hat 

die landwirtschaftliche Produk-

tion nach dem Zweiten Welt-

krieg tiefgreifend verändert (vgl. 

Kasten 3). Im Ackerbau hat sie 

zu einer wesentlichen Steige-

rung der Erträge17 geführt. So 

wird im Ackerbau heute pro Flä-

che etwa doppelt so viel geern-

tet wie 1950 – wobei der Einsatz 

an Energie, Düngemitteln, Pesti-

ziden und technischen Massnah-

men um ein Vielfaches gestie-

gen ist.

Vor allem vier Neuerungen 

machten die Ertragssteigerun-

gen möglich: vermehrter Einsatz 

von mineralischem Dünger, star-

ke Fortschritte in der Züchtung, 

verbesserte Landtechnik und der 

Einsatz von Pestiziden. Wie gross 

deren Anteil an den Ertragsstei-

gerungen ist, ist umstritten. Ge-

mäss Weltagrarbericht18 könn-

te eine landwirtschaftliche Pro-

duktion, die auf synthetische 

Pflanzenschutzmittel verzichtet, 

nicht nur eine weiter wachsen-

de Menschheit ernähren, son-

3.1 Pestizide und Ertragssicherung

dern würde dabei einen weitrei-

chenden Beitrag zur Schonung 

der natürlichen Lebensgrund-

lagen leisten. Die Verfechter des 

aktuellen Anwendungsniveaus 

von Pestiziden warnen dagegen, 

dass die Erträge bei einer Ein-

schränkung zusammenbrechen 

würden.19 

Ob diese Einschätzung kor-

rekt ist, kann abgeschätzt wer-

den, wenn die Erträge des kon-

ventionellen und des Bioland-

baus miteinander verglichen 

werden. Generell kann davon 

ausgegangen werden, dass der 

Einsatz von synthetischen Pes-

tiziden gegenüber dem Bio-

landbau, welcher lediglich Na-

turstoffe als Pestizide einsetzt, 

im Ackerbau und bei den meis-

ten Spezialkulturen um maxi-

mal 15 bis 25% höhere Erträge 

ermöglicht.20 Es gibt aber auch 

Vergleichsstudien, wo Bio bes-

ser abschneidet.21 Bei einem 

Vergleich von biologischen und 

konventionellen Anbaumetho-

den ist immer mitzuberücksichti-

gen, dass in der konventionellen 

Produktion meist auch das Dün-

gungsniveau und teilweise auch 

der Energieinput höher sind. Da-

raus folgt, dass im Biolandbau 

selbst bei geringeren Erträgen 

die Produktionseffizienz und die 

Ökobilanz pro produzierte Nah-

rungsmittelkalorie besser sein 

können.22 Auf der anderen Sei-

te setzt auch der Biolandbau bei 

einigen Kulturen in geringem 

Masse Pestizide ein, die – ob-

wohl es sich nicht um chemisch-

synthetische Stoffe handelt – für 

Umwelt und Gesundheit proble-

matisch sein können und bei ei-

nem Vergleich ebenfalls mit ein-

bezogen werden müssen.23 

Es gibt also keine einfache 

Antwort auf die Frage, inwieweit 

bei einem teilweisen oder voll-

ständigen Verzicht auf Pestizi-

de24 die landwirtschaftliche Pro-

duktion in der Schweiz zurück-

gehen würde und ob sich auch 

die Produktionseffizienz, also 

das Verhältnis zwischen Input 

und Output, verringern würde. 
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Vor allem vonseiten der Industrie 

und vom Bund regelmässig kom-

munizierte Ertragsverluste von 

30–40%, die bei einem Verzicht 

auf synthetische PSM im Durch-

schnitt resultieren würden, ent-

behren einer sachlichen Basis.25 

Zu bedenken ist auch, 

• dass Pestizide nicht nur höhe-

re Erträge ermöglichen oder 

Risiken von Verlusten min-

dern können, sondern immer 

auch Kosten verursachen, so-

dass ein verminderter Pes-

tizideinsatz wirtschaftlich 

besser abschneiden kann 

(Kap. 3);

• dass pestizidfreie Nahrungs-

mittel für die Bevölkerung ei-

nen sehr hohen Stellenwert 

haben und in Umfragen als 

wichtiger erachtet werden als 

optisch einwandfreie, aber mit 

Pestiziden belastete Produkte;

• dass der verbreitete Einsatz 

von Pestiziden zu zunehmen-

den Resistenzen führt, wel-

che einen höheren Einsatz 

und zusätzliche Mittel nötig 

machen, und umgekehrt ein 

zurückhaltender Einsatz die-

sen Teufelskreis durchbre-

chen kann;

• dass ein pestizidfreier Anbau 

keineswegs eine Utopie, son-

dern in vielen Produktions-

bereichen und Anbauformen 

bis heute die Norm oder zu-

mindest weitverbreitet ist. So 

werden im Naturfutterbau, 

welcher in der Schweiz fast 

80% der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche einnimmt 

und das wirtschaftliche Rück-

grat der einheimischen Land-

wirtschaft bildet, keine oder 

nur punktuell Pestizide einge-

setzt;

• dass Pestizide nur einen ganz 

kleinen Teil der vielfältigen 

Möglichkeiten für einen wirk-

samen Pflanzenschutz dar-

stellen (Abb. 4). 

Von einer generellen Notwen-

digkeit auszugehen, Pestizide 

für eine wirtschaftliche landwirt-

schaftliche Produktion einset-

zen zu müssen oder bei einem 

Verzicht bzw. einer Reduktion 

des Pestizideinsatzes den Schutz 

der Kulturen in Gefahr zu sehen, 

entspricht in keiner Weise der 

Realität. 

Der heutige grossflächige Einsatz von Pestizi-

den ist das Ergebnis einer Entwicklung, die in den 

Industrie ländern in den 1950er-Jahren begann. Die 

schädlichen Nebeneffekte von Pestiziden auf Um-

welt und menschliche Gesundheit rückten durch 

die gravierenden Auswirkungen von breit ange-

wendeten „Wundermitteln“ wie DDT bereits früh-

zeitig stark ins öffentliche Bewusstsein. Zu einem 

Wandel in der Einstellung gegenüber Pestiziden 

hat vor allem das Buch „Stummer Frühling“ von 

Rachel Carson (1962) geführt. Daraus resultier-

te zunächst eine kritischere, mittels Studien abge-

sicherte Begutachtung einzelner Wirkstoffe, die 

schliesslich mit dem Instrument des Zulassungsver-

fahrens institutionalisiert wurde. 

Als Folge einer stark gestiegenen Sensibilisie-

rung gewannen in den 1980er-Jahren parallel zwei 

Bewegungen an Bedeutung: die Integrierte Pro-

duktion (IP) und der biologische Landbau.27 Die 

Schweiz hatte damals in beiden Bereichen eine 

Pionier rolle inne, und die hierzulande erarbeite-

ten Konzepte sind auch in internationale Standards 

eingeflossen, allen voran in die der International 

Organisation for Biological and Integrated Control 

(IOBC)28 und der International Federation of Orga-

nic Agriculture Movements (IFOAM).

Mit der Einführung des ökologischen Leistungs-

nachweises wurden 1999 viele Elemente der Inte-

grierten Produktion in der Schweiz zum Standard. 

Die Kehrseite dieser an sich positiven Entwicklung 

war, dass damit die freiwilligen und innovativen 

Ansätze zu einer Verbesserung der Situation zum 

Stillstand kamen.29 Mehr noch: Durch ökonomi-

schen und politischen Druck wurden in den letzten 

Jahren die Standards zunehmend verwässert (Auf-

Der Pestizideinsatz in der  
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gabe des Bodenschutzindexes u.a., vgl. Kap. 6.6). 

Viele Errungenschaften eines optimierten Pflan-

zenschutzes, der Pestizide nur als ultima ratio ein-

setzt (Abb. 4), gehen zunehmend verloren. 

Die Umweltforschung hat durch die immer bes-

sere Analytik und durch ein wachsendes System-

verständnis zunehmend deutlich gemacht, wie 

umfassend die Umweltbelastung durch Pestizi-

de ist. Bei zahlreichen Problemen ist das Ausmass 

erst in den letzten Jahren bekannt geworden: Ge-

wässerbelastung, Beeinträchtigung der Bienenhal-

tung, Biodiversitätsverlust und Auswirkungen auf 

die Gesundheit. 

Mit den Pestizid-Aktionsplänen besteht die 

Chance, neuen Schwung in die Bemühungen einer 

Reduktion der Pestizidbelastung zu bringen und 

die zahlreichen ungenutzten Potenziale vermehrt 

wieder umzusetzen und weiterzuentwickeln.

3.2 Mit weniger oder ohne Pestizide die Nah-
rungsmittelversorgung besser sicherstellen

Die Weiterführung des gegen-

wärtigen hohen Pestizideinsatzes 

wird oft als unumgänglich darge-

stellt, wenn die Versorgung mit 

Nahrungsmitteln in der Schweiz 

und global sichergestellt werden 

solle. Doch diese Argumenta-

tion ist in mehrerer Hinsicht nicht 

stichhaltig und für die Landwirt-

schaft problematisch. 

Hohe Erträge können  

Produktionspotenzial  

reduzieren

Für die Versorgungssicherheit ist 

nicht das Ertragsniveau in norma-

len Zeiten relevant, sondern das 

Produktionspotenzial in Krisenzei-

ten.30 Eine Produktion, die über 

dem nachhaltigen Produktionsni-

veau liegt, wie das in der Schweiz 

heute der Fall ist (Kasten 4 und 

Abb. 2), vermindert das Produk-

tionspotenzial (Beeinträchtigung 

der Produktionsgrundlagen). In 

Zeiten ohne Not etwas weniger zu 

produzieren ermöglicht es, in Kri-

senzeiten auf gesunden Produk-

tionsgrundlagen (Böden, Biodiver-

sität, Ökosystem-Dienstleistungen) 

mehr produzieren zu können.31 

Intensivproduktion erhöht 

die Auslandsabhängigkeit 

der Landwirtschaft 

Eine Produktion auf so hohem 

Niveau ist zudem stark von stoff-

lichen, technischen und Ener-

gie-Inputs abhängig, die vor al-

lem aus dem Ausland importiert 

werden: beispielsweise Dünger, 

Pestizide, Futtermittel, Diesel, 

Maschinen. Dies schafft Abhän-

gigkeiten, die in Notzeiten die 

Produktion behindern und zu-

sätzliche Risiken schaffen. Es ist 

widersinnig, eine möglichst hohe 

Produktion im Inland anzustre-

ben, während diese Produktion 

in immer höherem Masse von 

Produktionsmitteln abhängt, die 

aus dem Ausland importiert wer-

den müssen und damit die Kri-

senanfälligkeit des Systems im 

Falle geschlossener Grenzen er-

höhen statt vermindern.

Hohe Erträge sind kein Ziel 

der Agrarpolitik

Die Priorisierung hoher Erträge 

widerspricht auch dem landwirt-

schaftlichen Verfassungsauftrag 

(Bundesverfassung Art. 104), 
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der auf Nachhaltigkeit und eine 

Landwirtschaft mit multifunk-

tionalen Leistungen auch neben 

der Nahrungsmittelproduktion 

ausgerichtet ist. 

Einseitiger Fokus auf hohe 

Erträge behindert sinnvolle 

Lösungen

Nicht zuletzt wird mit der einsei-

tigen Fokussierung auf hohe Er-

träge von vornherein eine breite 

Palette von wichtigen und unter 

einer gesamtheitlichen Kosten-

Nutzenbetrachtung sinnvol-

len Lösungen ausgeschlossen. 

Auch ökonomisch ist die Prämis-

se möglichst hoher Erträge für die 

Schweizer Landwirtschaft nach-

teilig. Denn die hohen Inputs ver-

schlingen oft deutlich mehr Geld 

als dadurch realisierte Mehrerlö-

se. Aufgrund der viel zu hohen 

Produktionskosten generiert die 

Schweizer Landwirtschaft bereits 

heute ohne Direktzahlungen eine 

negative Wertschöpfung. 

Hohe Erträge sind kein 

Beitrag an die Ernährungs-

sicherheit

Eine massvolle Reduktion der 

gegenwärtigen, teilweise zu 

hohen Erträge auf ein nachhal-

tiges Niveau ist sowohl aus na-

tionaler wie globaler Perspekti-

ve notwendig, wenn die Trag-

fähigkeit der Ökosysteme als 

Grundlage der Nahrungsmit-

telproduktion nicht weiter ge-

schwächt werden soll. Nicht 

hohe Erträge, sondern drei an-

dere Hebel sind in der Schweiz 

für die Ernährungssicherung 

zentral:  nämlich eine Reduk-

tion der Nahrungsmittelver-

schwendung, eine Reduktion 

des Fleischkonsums und eine ef-

fizientere Nutzung der Ressour-

cen. Jeder dieser Hebel ermög-

licht allein in der Schweiz, über 

eine Million Menschen zusätz-

lich zu ernähren.33 Damit kön-

nen allfällige Ertragsminderun-

gen durch eine nachhaltigere 

Produktion mit einem deutlich 

reduzierten Pestizideinsatz um 

ein Vielfaches und zu deutlich 

geringeren ökologischen wie 

ökonomischen Kosten kompen-

siert werden. Allein über eine 

Reduktion der Nahrungsmit-

telverschwendung (food was-

te), aufgrund derer gegenwär-

tig rund ein Drittel der produ-

zierten Nahrungsmittel in der 

Schweiz verloren geht, kann die 

ökologisch sinnvolle Minder-

produktion um ein Mehrfaches 

wieder wettgemacht werden. 

Ein noch grösseres Potenzial 

für eine effizientere Nahrungs-

mittelversorgung hat die Ver-

ringerung des Fleischkonsums 

und eine effizientere Milchpro-

duktion. Allein was den Schwei-

zer Milchkühen mittlerweile an 

– zumeist importiertem – Kraft-

futter verabreicht wird, benö-

tigt Ackerland, auf dem rund 2 

Millionen Menschen zusätzlich 

ernährt werden könnten.34 

Die Grafik zeigt am Beispiel von 
Weizen das aktuelle Ertragsniveau 
ausgewählter Industrieländer im Ver-
gleich zum ökologisch nachhaltigen 
Ertragspotenzial32. Säulenteile nach 
unten zeigen eine Produktionsinten-
sität an, die über der Tragfähigkeit 
des Ökosystems liegt, die Säulenteile 
nach oben quantifizieren das zusätz-
liche Ertragspotenzial, das beim jet-
zigen Ertragsniveau unter nachhal-
tiger Bodennutzung noch möglich 
wäre. Die Schweiz war nicht Teil 
der Studie. Gemäss Abschätzungen 
nach derselben Methodik liegt die 
Schweizer ÖLN-Produktion zwischen 
Deutschland und Dänemark. Damit 
ist die Produktionsintensität, abgese-
hen von den Extenso-Programmen 
und im Bioanbau, auch in der 
Schweiz deutlich über der nachhal-
tigen Intensität, was für die meisten 
Ackerkulturen und insbesondere für 
einen Grossteil der Grünlandbewirt-
schaftung ebenso gilt. 

Abbildung 2 
Überintensive Produktion  
in der Schweiz
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Hohe Erträge in der landwirtschaftlichen Produk-

tion sind nicht, wie oft als selbstverständlich vor-

ausgesetzt, per se gut und wünschbar. Die wesent-

liche Grösse im Hinblick auf eine wirtschaftliche 

und nachhaltige landwirtschaftliche Nahrungsmit-

telproduktion ist vielmehr die Ressourceneffizienz. 

Richtungsweisend ist damit die Frage: Bei welcher 

Ertragshöhe ist das Verhältnis zwischen eingesetz-

ten Ressourcen (Input) und produzierten Kalorien 

(Output) unter Berücksichtigung qualitativer Para-

meter, wie z.B. Backqualität des Weizens etc., am 

besten?

Der Ressourcenbegriff beinhaltet nicht nur die 

stofflichen Ressourcen wie Boden, Wasser, Energie 

und Düngemittel, sondern weitere Aspekte wie 

den Arbeitsaufwand oder die Finanzen. Auch die 

Biodiversität ist eine wichtige Ressource, welche in 

die Bilanz einbezogen werden muss. Das Ertrags-

optimum liegt nicht für alle Ressourcen beim glei-

chen Ertragsniveau. Je nach Gewichtung resultie-

ren also mehr oder weniger abweichende Antwor-

ten auf die Frage, wo das optimale Ertrags niveau 

liegt.

Eine umfassende Studie der FAO35 ist der Frage 

nachgegangen, welches Ertragsniveau unter dem 

Aspekt eines effizienten Einsatzes der Ressourcen 

Energie und Boden nachhaltig ist und wo die Wei-

zenerträge in verschiedenen europäischen Ländern 

diesbezüglich liegen (vgl. Abb. 2). Dabei hob sich 

eine kleine Gruppe von Ländern ab, deren Erträge 

heute über dem nachhaltigen Produktionspoten-

zial liegen. Dazu gehören England, Dänemark und 

Deutschland. Die Schweiz ist in der Studie nicht er-

fasst, doch liegt gemäss Abschätzungen von Vision 

Landwirtschaft auch hier das Produktionsniveau 

(ÖLN) über dem nachhaltigen Produktionspoten-

zial, vergleichbar mit Dänemark oder Deutschland. 

Diese Länder produzieren überintensiv, ihre heu-

tigen Weizenerträge liegen über dem ökologisch 

nachhaltigen Niveau. 

Die übrigen untersuchten Länder haben aus 

ökologischer Sicht dagegen noch Steigerungspo-

tenzial, das vor allem infolge der tiefen Weltmarkt-

preise nicht ausgeschöpft wird. Insbesondere sehr 

grosse Produzenten wie die USA oder Russland 

können ihre Produktion noch beträchtlich steigern, 

ohne die Ressourcen zu schädigen. 

Darüber, wo in wirtschaftlicher Hinsicht das Op-

timum liegt, existieren nur vereinzelt Zahlen. Unter 

den jetzigen Rahmenbedingungen schneidet in der 

Schweiz die biologische Produktion im Hinblick auf 

den Arbeitsverdienst wie auf das Einkommen am 

besten ab, gefolgt von der Extenso-Produk tion36. 

Die konventionelle Produktion (ÖLN) fällt dagegen 

mehr oder weniger ab. In dieser Rechnung sind die 

Direktzahlungen mitberücksichtigt. Diese fördern 

die biologische und die Extenso-Produktion mit 

spezifischen Beiträgen. Ohne diese Beiträge wür-

de eine intensive Produktion (ÖLN) wirtschaftlich 

besser abschneiden. Dazu trägt auch der geschütz-

te Markt in der Schweiz wesentlich bei: Denn je 

geschützter der Markt und je höher die Produzen-

tenpreise, desto eher lohnt sich eine intensive Pro-

duktion mit einem möglichst hohen Ertrag. Seriöse 

Studien zur Wirtschaftlichkeit berücksichtigen da-

her immer auch den „künstlichen“ Effekt eines all-

fälligen Grenzschutzes.

Aufschlussreich ist eine umfassende Studie aus 

Frankreich, die sich direkt auf den Pestizideinsatz 

bezieht.37 Sie kommt zum Schluss, dass die Land-

wirte mit der ackerbaulichen Produktion mehr ver-

dienten, wenn sie den Pestizideinsatz um bis zu 

20% reduzierten, und bei gleichem Einkommen 

liesse sich sogar eine Reduktion von 40% erreichen 

(Abb. 3). Die Resultate können nur eingeschränkt 

auf die Schweiz übertragen werden, u.a. weil in 

der Schweiz die Agrarstützung gut fünf Mal höher 

ist als im umliegenden Ausland und die Produzen-

tenpreise dank Grenzschutz doppelt so hoch lie-

gen wie in Frankreich, die Pestizide dagegen in der 

Schweiz nur unwesentlich teurer sind. 

Aus wirtschaftlichen Betrachtungen wird klar, 

dass die Forderung nach immer höheren Erträgen 

vor allem den Umsatz von Pestizid- und Kunstdün-

gerherstellern und Zwischenhändlern erhöht, aber 

dem Einkommen der Bauernfamilien letztlich ab-

träglich ist und zugleich der Umwelt und der Volks-

wirtschaft schadet. 

In der Westschweiz und in Frankreich wird der 

Pestizideinsatz nicht nur aus einer wirtschaftlichen 

und ökologischen Perspektive regelmässig hinter-

fragt, sondern auch mit einer Beeinträchtigung der 

Lebensqualität in Verbindung gebracht, vor allem 

seit sich Fälle von pestizidbedingten Krankheiten 

bei Landwirten in den vergangenen Jahren häuf-

ten (s. Kap. 4.4). 

Warum beim Ertrag weniger  

oft mehr ist
4
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3.3 Biologische und Integrierte Produktion 
als wegweisender Teil der Lösung

Die 3R-Strategie (Abb. 1) zur Re-

duktion der Pestizidbelastung ist 

nicht neu, sondern seit jeher im-

pliziter Bestandteil betont öko-

logischer Anbausysteme, spe-

ziell des biologischen Landbaus 

und der integrierten Produk tion 

(IP)41. Sie nutzen so weit als mög-

lich die natürlichen Regulations-

mechanismen des Agrarökosys-

tems42. Gemäss dem Konzept 

der „Pflanzenschutzpyramide“ 

(Abb. 4) kommt die „chemische 

Keule“ nur dann zum Einsatz, 

wenn die vielen anderen verfüg-

baren Massnahmen versagen. 

Der Biolandbau gilt als eine 

der hoffnungsvollsten Perspek-

tiven, um den Pestizideinsatz in 

der Landwirtschaft deutlich zu 

vermindern oder ganz zu ver-

meiden. Der Bio-Flächenanteil 

im Ackerbau und bei Spezialkul-

turen ist mit knapp 5 bzw. 7% 

gering. Eine Ausdehnung ist eine 

wirksame Strategie zur Reduk-

tion des Pestizideinsatzes. Doch 

das Marktpotenzial von Bio ist 

begrenzt, und einige der ver-

wendeten Pestizide stehen auch 

beim Biolandbau in der Kritik.43 

Ausserhalb der Bioproduk-

tion hat vor allem die Integrier-

te Produktion nach IP-Suisse in 

der Schweiz den Tatbeweis er-

bracht, dass auch unter Verwen-

dung von synthetischen Pesti-

ziden eine wesentlich nachhal-

tigere Produktion mit weniger 

Einsatz von Pestiziden möglich 

ist im Vergleich zum konventio-

nellen bzw. zum ÖLN-Anbau. 

Eine angemessene, markt-

orien tierte Förderung von An-

bausystemen wie des Bioland-

baus oder von IP-Suisse und ihre 

Weiterentwicklung ist eine wich-

tige Möglichkeit zur Reduktion 

des Pestizideinsatzes. Bei beiden 

Produktionsformen ist derzeit das 

Marktpotenzial noch nicht ausge-

schöpft. Darüber hinaus gilt es, 

die Stärke und das Grundprinzip 

sowohl des biologischen Land-

baus wie einer fortschrittlichen 

Integrierten Produktion, nämlich 

die konsequente Ausnützung na-

türlicher Regulationsmechanis-

men, in der landwirtschaftlichen 

Praxis generell zu stärken. 

Die Säulen zeigen, wie sich ein gegenüber der üblichen 
Praxis reduzierter Pestizideinsatz auf Ertrag und Ein-
kommen in Frankreich auswirkt. Bei einer Reduktion um 
20% bleibt der Ertrag gleich, und das Einkommen nimmt 
zu. Eine Reduktion um 40% ermöglicht ein gleiches 
Einkommen wie beim üblichen Pestizideinsatz bei leicht 
reduzierten Felderträgen.38 Bei einer ähnlichen Studie aus 
Dänemark lag das beste Einkommen bei einer Reduktion 
von 40%, mit ebenfalls geringfügig reduzierten Felder-
trägen.39 Diese Resultate sind nur eingeschränkt auf die 
Schweiz übertragbar, da hier infolge des Grenzschutzes 
die Produzentenpreise deutlich höher liegen, während 
die Kosten für Pestizide nur unwesentlich teurer sind. Ein 
intensiverer Pestizideinsatz lohnt sich ökonomisch in der 
Schweiz deshalb mehr als im umliegenden Ausland. Für 
die Schweiz wurde bei Weizen und Getreide geschätzt, 
dass der Fungizideinsatz bei gleicher Wirtschaftlichkeit 
gegenüber dem üblichen Einsatz (ÖLN) um ca. einen 
Drittel gesenkt werden könnte.40

Abbildung 3 
Weniger Pestizide – mehr Einkommen
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3.4 Verzicht auf Pestizide als  
langfristige Perspektive

Der konsequenten Integrierten und letztlich auch der 
Bio-Produktion liegt das Konzept der Pflanzenschutz-
pyramide44 zugrunde. Der chemische Pflanzenschutz 
mit Pestiziden (Pyramidenspitze) ist nur nötig, wenn alle 
anderen Massnahmen versagen. Das Ziel einer Reduktion 
oder längerfristig Eliminierung des Pestizideinsatzes 
als generelle Bewirtschaftungsmassnahme stellt also in 
keiner Weise den Schutz der landwirtschaftlichen Kul-
turen infrage. Vielmehr geht es darum, die ohnehin viel 
bedeutenderen anderen Pflanzenschutzmassnahmen so 
zu stärken, dass der chemische Pflanzenschutz höchstens 
noch ultima ratio als Notmassnahme eingesetzt werden 
muss.

Abbildung 4 
Pflanzenschutzpyramide:  
Pestizide nur im Notfall

Im Gegensatz zum Grünland 

und zum Naturfutterbau sind 

der Ackerbau und die meisten 

Spezialkulturen in eine zuneh-

mende Abhängigkeit von Pestizi-

den geraten. Dies gilt besonders 

für den konventionellen Land-

bau, in deutlich geringerem Aus-

mass aber auch für die IP- und 

die Bioproduktion. Das konse-

quente Ausschöpfen der Reduk-

tionsmöglichkeiten in der An-

baupraxis und eine Ausdehnung 

von Produktionssystemen mit 

verringertem Pestizideinsatz wie 

Bio- und IP-Suisse-Anbau sind 

kurzfristig ein wichtiger Teil ei-

ner Reduktionsstrategie. 

Sie ermöglichen, wie die Re-

cherchen im Zusammenhang mit 

dem Pestizid-Reduktionsplan 

zeigten, auf der Basis von gut 

rea lisierbaren Massnahmen eine 

Reduktion des landwirtschaftli-

chen Pestizideinsatzes um min-

destens 40%–50%.45

Mittelfristig braucht es jedoch 

den Mut, die Abhängigkeit von 

Pestiziden in der landwirtschaft-

lichen Produktion infrage zu stel-

len und auf Bewirtschaftungs-

systeme zu setzen, die ohne Pes-

tizide auskommen. Innovative 

Betriebe zeigen bereits heute, 

dass sowohl im Ackerbau wie in 

Spezialkulturen auf Pestizide ver-

zichtet werden kann, ohne ein 

nachhaltiges Ertragsniveau zu 

gefährden.46 Allerdings werden 

diese Erfahrungen von der For-

schung und der offiziellen Be-

ratung bisher noch kaum wahr-

genommen, sodass die Verbrei-

tung solcher Ansätze nur sehr 

schleppend oder gar nicht vor-

ankommt. 

Die staatliche Forschung war 

während Jahrzehnten fast aus-

schliesslich auf die Entwicklung 

und Verbesserung von landwirt-

schaftlichen Produktionssyste-

men ausgerichtet, welche den 

Einsatz von Pestiziden als unum-

gänglich erachten. Die Etablie-

rung einer Forschung mit Fokus 

auf pestizidfreie Anbausysteme 

dürfte zu einem enormen Inno-

vationsschub führen und Lösun-

gen für nachhaltige Erträge ohne 

Einsatz von Pestiziden erschlies-

sen, die heute noch undenkbar 

sind. Perspektiven in dieser Rich-

tung liegen nicht nur in der Ent-

wicklung resistenter Sorten, son-

dern insbesondere auch in ver-

besserten Anbautechniken. 
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4.

 
 
Wo werden wieviele Pestizide eingesetzt? Wo-
hin gelangen sie, und welche Wirkungen haben 
sie auf Mensch und Umwelt? Das Kapitel zeigt, 
was man weiss, und vor allem auch wieviel man 
nicht weiss. Die Schweiz gehört zu den Ländern 
mit einer besonders intensiven Landwirtschaft. 
Entsprechend werden hier relativ viele Pestizi-
de eingesetzt. Auch der Einsatz im Hobby- und 
Siedlungsbereich stellt eine grosse Belastung 
dar mit vielen Unbekannten. 

Zahlen und  
Fakten
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„Schweizer Bauern sind die eif-

rigsten Giftspritzer“, titelte im Ok-

tober 2011 das Konsumenten-

Magazin Saldo47. Basis der Schlag-

ziele war eine Studie, welche die 

ausgebrachte Pestizidmenge pro 

Hektare Ackerfläche und Spezial-

kulturen in verschiedenen Län-

dern miteinander verglich. Mit 

4.5 kg/ha werden in der Schweiz 

deutlich mehr PSM verbraucht als 

in Deutschland oder Österreich 

mit 2,7 bzw. 2,4 kg/ha.48

Die Zahlen der Studie, auf 

die sich der Artikel bezog, lös-

ten eine Debatte darüber aus, 

ob und warum allenfalls die 

Schweiz mehr Pestizide ver-

braucht als andere Länder mit 

einer ebenfalls intensiven Land-

wirtschaft. Tatsächlich ist ein 

solcher Vergleich nicht ganz 

trivial. Zum einen ist zu be-

rücksichtigen, dass der An-

teil an Spezialkulturen, in wel-

chen besonders viele Pestizi-

de verbraucht werden, in der 

Schweiz höher ist. Dies könnte 

einen (kleineren) Teil der Unter-

4.1 Schweiz im internationalen Vergleich  
mit hohem Pestizideinsatz

4.2 Entwicklung des Pestizidverbrauchs:  
Zielsetzungen und Realität

schiede erklären. Zum anderen 

ist das entscheidende Mass für 

die Intensität des Pestizideinsat-

zes nicht die eingesetzte Men-

ge (Gewicht) pro Hektare, weil 

je nach Wirkstoff die benötig-

te Menge um einen Faktor 100 

oder 1000 und mehr differie-

ren kann. Es könnte also sein, 

dass in der Schweiz mehr In-

haltsstoffe mit einer geringe-

ren Wirksamkeit und damit hö-

heren Einsatzmenge eingesetzt 

werden als in den Vergleichs-

ländern. Da die Datenbasis hier-

zulande ungenügend ist, kann 

diese Vermutung nicht belegt 

werden, und es bleibt offen, ob 

die Intensität des Pestizideinsat-

zes in der Schweiz im Vergleich 

mit anderen Ländern tatsächlich 

deutlich höher ist. Dieses Bei-

spiel zeigt, wie vordringlich es 

ist – oder wäre –, über eine bes-

sere Datenbasis beim PSM-Ver-

brauch zu verfügen.

In der Schweiz werden bisher 

nur die verkauften PSM-Men-

gen in Tonnen publiziert, ohne 

Aufschlüsselung auf die einzel-

nen Wirkstoffe. Bis 2005 hatte 

die angewandte Erhebungsme-

thode beträchtliche Mängel. Sie 

führten dazu, dass fälschlicher-

weise ab 1990 ein Rückgang der 

verkauften Mengen ausgewie-

sen wurde.49 Stattdessen ist da-

von auszugehen, dass die Men-

ge an ausgebrachten Pestiziden 

in der Schweiz seit 1990 etwa 

bei 2200 Tonnen pro Jahr kons-

tant blieb. Auffallend ist lediglich 

ein Sprung nach oben um ca. 

10% in den Jahren 2006/2007.50 

Viel besser als mit der verkauften 

Menge wird die Intensität des 

Pestizideinsatzes mit der Häu-

figkeit von Standarddosen-Be-

handlungen51 abgebildet. Exem-

plarisch kommt die Bedeutung 

dieses Indikators, welcher in der 

Schweiz bisher nicht erhoben 

wurde, in einer Grafik aus dem 
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britischen Pestizidaktionsplan 

zum Ausdruck52 (Abb. 7, S. 39). 

Von 1990 bis 2013 ist in England 

die eingesetzte PSM-Menge um 

25% gesunken. Durch die Ver-

lagerung auf Wirkstoffe, die in 

niedrigeren Dosen wirksam sind, 

stiegen im selben Zeittraum aber 

die Anzahl Behandlungen und 

damit die Intensität des Pesti-

zideinsatzes um 75%. 

Da auch in der Schweiz eine 

laufende Verlagerung hin zu 

Wirkstoffen stattfand, die toxi-

scher sind und in erheblich gerin-

geren Dosen die gleiche Wirkung 

erzielen, bedeutet die Mengen-

stagnation in den letzten 15 Jah-

ren eine markante Zunahme der 

Pestizid-Behandlungsintensität 

und damit auch der Umweltbe-

lastung in der Schweiz. 

Damit hat der Bund die selbst 

gesetzten Ziele nicht annähernd 

erreicht. Bereits 2005 laute-

te das agrarpolitische Etappen-

ziel, den PSM-Verbrauch auf 

1 500 Tonnen jährlich zu sen-

ken.53 Stattdessen stagniert 

die verkaufte PSM-Menge seit 

1990 bei 2200 Tonnen, und die 

Intensität des Einsatzes nahm 

aufgrund steigender Toxizität 

der eingesetzten Mittel laufend 

zu54. Mit dem NAP muss die 

längst angestrebte Trendwen-

de endlich eingeleitet werden. 

Der vorliegende Reduk tionsplan 

zeigt auf, wie das gesetzte Re-

duktionsziel nicht nur erreicht, 

sondern übertroffen werden 

kann. 

Im Gegensatz zu vielen ande-

ren Chemikalien, die in die Um-

welt gelangen und dort proble-

matisch und unerwünscht sind, 

werden Pestizide grossflächig 

und absichtlich in die Umwelt 

ausgebracht. Dabei erreichen 

sie nicht nur die Zielorganismen, 

sondern der grösste Teil gelangt 

an unbeabsichtigte Orte: in die 

Böden, sie werden in die Gewäs-

ser geschwemmt, oder sie ver-

dunsten und können über wei-

te Distanzen mit dem Wind ver-

frachtet werden. Dabei töten 

oder schädigen sie nicht nur die 

Zielorganismen, sondern eine 

mehr oder weniger breite Pa-

lette an weiteren Organismen 

auf direkte oder indirekte Wei-

se. Die meisten Pestizide werden 

auch mit den behandelten Pflan-

zen selber verfrachtet und tre-

ten dann als Rückstände in Nah-

rungs- oder Futtermitteln auf. 

Auf ihrem verzweigten Weg 

durch die Umwelt bauen sich 

die Wirkstoffe nach und nach 

ab und verwandeln sich dabei in 

verschiedenste Abbauprodukte 

(Metabolite), die ebenso toxisch 

sein können wie der Ausgangs-

stoff. Was die Hunderten von 

eingesetzten Wirkstoffen und 

ihre Tausenden von Metaboliten 

für Interaktionen und synergeti-

sche Wirkungen in der Umwelt 

4.3 Auswirkungen auf die Umwelt

und im menschlichen Körper 

auslösen, ist bisher auch nicht 

ansatzweise bekannt.

Die Pestizideinträge in die Um-

welt und die daraus entstehen-

den Belastungen und Schäden 

sind grossenteils nicht auf eine un-

sachgemässe Anwendung zurück-

zuführen, sondern eine Folge des 

Pestizid-Einsatzes an und für sich. 

Langsam abbaubare Pestizide und 

ihre Umwandlungsprodukte sind 

noch Jahrzehnte nach ihrer An-

wendung in Boden und Grund-

wasser nachweisbar. 

Am wenigsten bekannt, was 

Rückstände und Schadwirkun-

gen von Pestiziden anbelangt, ist 

derjenige Bereich, wo der Gross-

teil der Pestizide landet und am 

längsten verbleibt: der Boden.55

Denn der Nachweis der Pes-

tizidwirkstoffe und ihrer unzäh-

ligen Abbauprodukte im Boden 

war bis vor Kurzem bis auf die 

schwermetallhaltigen Pestizide 

nur sehr begrenzt möglich. 

Beim Zulassungsverfahren 

wird der Abbau der Wirkstof-

fe nur unter standardisierten Be-

dingungen im Labor untersucht. 

Die Resultate sind kaum über-

tragbar auf die realen Verhältnis-

se im Freiland mit ihrer Vielfalt an 

Bodentypen oder Witterungs-

verhältnissen. Entsprechend sind 

auch die Wirkungen auf die Bo-
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denfruchtbarkeit und die Boden-

organismen und die damit ver-

bundenen Risiken einschliesslich 

der längerfristigen Auswirkun-

gen kaum bekannt. Zwar ist der 

Handlungsbedarf für zusätzliche 

Untersuchungen seit Jahren an-

erkannt. Dass trotz der grossen 

Unsicherheiten die Böden jähr-

lich grossen Mengen an einer 

Vielzahl von Pestiziden ausge-

setzt werden, ist in keiner Wei-

se mit dem geltenden Vorsorge-

prinzip zu vereinbaren. 

Ähnlich wenig ist über die Be-

lastung der Luft durch Verduns-

tung und Windverfrachtung be-

kannt. Dabei sind regional gros-

se Unterschiede zu erwarten. In 

Gebieten mit einem grossen An-

teil an Kulturen, in denen inten-

sive Pestizidbehandlungen üblich 

sind, dürften regelmässig höhe-

re Konzentrationen von Pestizid-

wirkstoffen in der Luft erreicht 

werden. Messungen dazu gibt es 

in der Schweiz jedoch keine, Pes-

tizide sind auch kein Bestandteil 

des Nationalen Beobachtungs-

netzes für Luftfremdstoffe (NA-

BEL). In Frankreich56 existieren 

dagegen umfangreiche Moni-

toringprogramme. In Frankreich 

wurden in der aktuellsten Unter-

suchung 170 Pestizidwirkstoffe 

detektiert. Zwei Drittel davon wa-

ren auch ausserhalb der eigentli-

chen Anwendungsperiode in der 

Luft nachweisbar. 3% erreichten 

Konzentrationen von über 10 ng/

m3, was im gesundheitsrelevan-

ten Bereich liegt.  

Im Gegensatz zu Boden und Luft 

bestehen für die Gewässer in der 

Schweiz relativ gute Kenntnisse 

über die Belastung mit Pestizi-

den und über deren Auswirkun-

gen. Oberflächengewässer und 

unter diesen besonders kleinere 

Gewässer in Gebieten mit einer 

intensiven Landwirtschaft mit 

Ackerbau und Spezialkulturen 

sowie mit grösseren Siedlungs-

anteilen sind zu einem grossen 

Teil stark und mit vielen Pestizi-

den gleichzeitig belastet. Bei ei-

ner umfassenden Untersuchung 

von fünf mittelgrossen Fliess-

gewässern im Schweizer Mittel-

land erfüllte keines der Gewäs-

ser die Anforderungen der Ge-

wässerschutzverordnung, die 

pro Wirkstoff maximal 0,1 μg/l 

zulässt. Insgesamt wurden 100 

verschiedene Wirkstoffe in den 

Wasserproben gefunden, wo-

bei im Durchschnitt jede Probe 

40 unterschiedliche Wirkstoffe 

enthielt.57 

Felderhebungen an Fliessge-

wässern in umliegenden Län-

dern zeigen einen markanten 

Rückgang der Biodiversität in 

pestizidbeeinflussten Gewäs-

sern, selbst bei gesetzlich zuläs-

sigen, d.h. als sicher eingestuf-

ten Konzentrationen.58 Dass die 

Pestizidbelastung in Schweizer 

Gewässern die darin vorkom-

menden Lebewesen beeinträch-

tigt, zeigen biologische Daten, 

die zwischen 2005 und 2013 er-

hoben wurden. Die Beeinträchti-

gung war stark von der Landnut-

zung abhängig. In Einzugsgebie-

ten mit über 10% Ackerbau ist 

die Gewässerfauna in zwei Drit-

tel der Gewässer durch Pestizide 

beeinträchtigt, bei einem Acker-

flächenanteil von >50% sind 

79% beeinträchtigt. Vergleich-

bare Auswirkungen wie der An-

teil an Ackerflächen hat der 

Siedlungsanteil. Noch deutlich 

stärker ist die Pestizidbelastung 

durch Spezialkulturen. Bereits 

bei einem Anteil von mehr als 

10% Reben in einem Einzugsge-

biet wiesen in der Untersuchung 

88% der Gewässer eine beein-

trächtigte Wasserfauna auf.59

Auch bei der terrestrischen 

Biodiversität wird von einer star-

ken Beeinträchtigung durch den 

heutigen Pestizideinsatz aus-

gegangen. Pestizide gelten in 

Ackerbaugebieten neben dem 

Düngereintrag und der mechani-

schen Wirkung des Maschinen-

einsatzes als die wichtigste Ur-

sache für den Artenrückgang. 

Pflanzen und Tiere sind nicht 

– wie von Industrie und Behör-

den im Zulassungsverfahren an-

genommen – nur einem einzel-

nen Pestizid ausgesetzt, son-

dern Dutzenden bis weit über 

hundert Wirkstoffen gleichzei-

tig. Wie sich die Kombina tion 

von Pestiziden auf die Lebewe-

sen und die Interaktionen im 

Ökosystem auswirkt, ist weitge-

hend unklar. Hinweise auf Syn-

ergie-Effekte, d.h. eine stärkere 

Giftwirkung als die Summe der 

Wirkungen einzelner Pestizide, 
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haben sich in den letzten Jahren 

verdichtet.60

Sensibel auf Pestizide reagie-

ren Bienen, insbesondere Wild-

bienen, wo Pestizide immer wie-

der zu massiven Beeinträchti-

gungen und Verlusten führen. 

Im Detail sind viele Zusammen-

hänge noch unklar. Einzelne 

Pestizid-Wirkstoffgruppen (z.B. 

Neo nikotinoide) und Synergie-

effekte verschiedener Pestizide 

stehen verstärkt im Fokus. Wild-

bienen gelten als gute Indika-

toren für die Wirkung von Pes-

tiziden auf eine Vielzahl von 

Bestäubern, die für die Landwirt-

schaft wichtig sind.

Die Wirkung von Pestiziden 

wird für die Zulassung nur auf 

ganz wenige Arten und Arten-

gruppen systematisch unter-

sucht, und dies zudem oft unter 

Laborbedingungen, die kaum 

auf die realen Verhältnisse in der 

Landschaft übertragbar sind. Re-

gelmässig tauchen Studien auf, 

die zeigen, dass Pestizide und 

die ihnen beigesetzten Hilfsstof-

fe auf nicht untersuchte Orga-

nismengruppen oder unter rea-

len Verhältnissen weit stärkere 

Wirkungen haben, als die ein-

geschränkten Untersuchungen 

für die Zulassung vermuten las-

sen. So wurden Frösche mit ak-

tuell zugelassenen Pestiziden be-

sprüht, was zu unerwartet ho-

hen Todesraten führte.61 Ein 

anderes Beispiel ist eine ak tuelle 

Untersuchung zur Wirkung des 

Herbizids Glyphosat (siehe Kas-

ten 6) auf Regenwürmer. Im 

Gegensatz zu den Standardun-

tersuchungen unter Laborbe-

dingungen wurden unter natür-

lichen Bedingungen hohe Mor-

talitätsraten festgestellt.62

Neben den direkten, toxi-

schen Effekten auf die Biodiver-

sität haben Pestizide eine Rei-

he meist schwer fassbarer, aber 

insgesamt bedeutsamerer indi-

rekter Wirkungen.63 So zerstö-

ren Herbizide mit dem flächi-

gen Abtöten der Pflanzen bzw. 

der Verhinderung ihrer Keimung 

(Vorauflaufherbizide) das Nah-

rungsangebot auf der unters-

ten, wichtigsten Ebene der Nah-

rungskette. Oder sie nehmen 

damit einer Vielzahl von Tieren 

die optischen und mikroklimati-

schen Schutzwirkungen der Ve-

getation.64

Kaum etwas bekannt ist auch 

über die zahlreichen Hilfsstoffe, 

die den eigentlichen Wirkstof-

fen in Pestizidprodukten beige-

mischt sind. So hat es im Her-

bizid Glyphosat (siehe Kasten 

6) neben dem eigentlichen, be-

kannten Herbizidwirkstoff zwan-

zig ebenfalls giftige weitere Sub-

stanzen, über die aber die Indus-

trie keine Angaben machen will, 

obwohl sich die Hinweise über 

deren Giftigkeit seit Längerem 

verdichten.65 Begrenztes Wis-

sen und Intransparenz sind also 

nicht nur Grenzen des Wissens, 

sondern haben durchaus Sys-

tem. Befürchtungen, dass ohne 

diese gut eingespielte Intrans-

parenz kaum mehr neue Pestizi-

de auf den Markt gebracht wer-

den könnten, dürften nicht un-

begründet sein.
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Pestizide gelangen hauptsächlich 

auf zwei Wegen in die Gewäs-

ser: durch Abschwemmung oder 

Auswaschung aus den behandel-

ten Flächen und durch unsachge-

mässe Handhabung (Verschütten 

von Spritzmitteln auf Hofplätzen 

oder Strassen und anschliessend 

Abschwemmung z.B. in Gewäs-

ser). Während die Industrie be-

tont, dass die Gewässer primär 

durch die unsachgemässe Hand-

habung durch die Anwender be-

lastet werden,67 zeigen Studien 

der EAWAG, dass in der Schweiz 

der weitaus grösste Anteil des 

Eintrags aus der regulären An-

wendung in den behandelten 

Feldern stammt.68 Ein Grund liegt 

darin, dass die Schweiz ein im eu-

ropäischen Vergleich erhöhtes Ri-

Die hohen Niederschläge in der Schweiz 

erhöhen das Risiko für Pestizideinträge 

in Gewässer

5

Die Karte zeigt die jährlichen Nie-
derschlagsmengen in Europa.66 Die 
Schweiz liegt im blauen Bereich 
mit den höchsten Niederschlägen, 
was das Risiko für Abschwemmung 
und Auswaschung von Pestiziden 
in Gewässer erhöht.

Abbildung 5 
Schweiz mit erhöhtem  
Abschwemmungs- und  
Auswaschungsrisiko

siko für die Pestizid-Abschwem-

mung und -Auswaschung auf-

weist. Hauptfaktor sind dabei 

die relativ hohen Niederschläge 

(Abb. 5), aber auch das äusserst 

dichte Netz von Flurstrassen mit 

direkter Entwässerung ins nächs-

te Fliessgewässer und der hohe 

Anteil drainierter Flächen. Eine 

Reduktion des Pestizideinsatzes, 

insbesondere durch Anbausys-

teme mit eingeschränktem Pes-

tizideinsatz, aber auch Massnah-

men, welche Abschwemmung 

und Auswaschung verringern, 

sind daher in der Schweiz beson-

ders wichtig. Die wichtigsten Re-

duktionsmöglichkeiten sind in 

einer durch das Bundesamt für 

Umwelt in Auftrag gegebenen 

Studie aufgezeigt worden.69 
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Die Rückstandssituation von Pes-

tizidwirkstoffen auf Gemüsen 

und Früchten ist relativ gut be-

kannt, weil Kantone und Gross-

verteiler regelmässig Kontrollen 

vornehmen. Übertretungen der 

bestehenden rechtlichen Anfor-

derungen sind bei Schweizer und 

europäischen Produkten für ein-

zelne Stoffe selten. Auf konven-

tionell produzierten Früchten 

und Gemüsen sind jedoch Rück-

stände von gleichzeitig mehre-

ren Pestizidwirkstoffen die Re-

gel.70 Bisher fehlen Beurteilungs-

instrumente für das gleichzeitige 

Vorkommen verschiedener Wirk-

stoffe oder stehen erst ganz am 

Anfang.71 Es muss davon ausge-

gangen werden, dass sich ver-

schiedene Pestizide gegensei-

tig in ihrer schädlichen Wirkung 

auf die Gesundheit verstärken 

können. Grossverteiler haben 

aus diesem Grund eine Mehr-

fachrückstandregel eingeführt, 

wobei ein Produkt beanstandet 

wird, wenn mehr als fünf Wirk-

stoffe festgestellt werden.

Rückstände zahlreicher Pestizid-

wirkstoffe und deren Abbaupro-

dukte im Blut oder im Urin sind 

heute in der Schweizer Bevölke-

rung der Normalfall, wie ein 2015 

durchgeführter Selbsttest von 

Journalisten im „Kassensturz“ 

zeigte.72 Die Belastung der Ver-

suchsgruppe, die nur Bioproduk-

te zu sich nahm, war bereits nach 

wenigen Wochen deutlich tiefer. 

Eine zunehmende Anzahl von 

Studien weist darauf hin, dass 

die permanente Pestizidexposi-

tion über Nahrungsmittel einen 

relevanten Risikofaktor für di-

verse gravierende Erkrankungen 

wie Krebs, Parkinson, Alzheimer, 

Immunstörungen oder Entwick-

lungsstörungen bei Embryonen 

und Kindern darstellt.73

Besonders Landwirte, aber 

auch Bewohner ländlicher Re-

gionen mit einem hohen An-

teil an besonders pestizidinten-

siven Spezialkulturen, können 

nicht nur indirekt über die Er-

nährung, sondern auch direkt 

bei der Anwendung in erhebli-

chem Masse Pestiziden ausge-

setzt sein. Erstaunlicherweise ist 

dieser Aspekt in der Schweiz bis-

her kein Thema. Es scheint we-

der eine Dokumentation von 

klar mit Pestiziden in Zusammen-

hang stehenden Krankheitsfäl-

len zu geben, noch gibt es eine 

öffentliche Diskussion zu diesem 

Thema. Epidemiologische Stu-

dien zu den Auswirkungen ei-

ner direkten Pestizidexposi tion 

fehlen in der Schweiz bisher. Der 

Datenschutz scheint derzeit sol-

chen Untersuchungen entge-

genzustehen.

Im Gegensatz zur Schweiz 

prägen in Frankreich gravieren-

de Fälle gesundheitlicher Beein-

trächtigungen von Landwirten, 

die mit Pestiziden arbeiten, die 

öffentliche Diskussion um den 

Pestizideinsatz.74 Entsprechend 

hat sich Frankreich bisher am 

weitaus eingehendsten mit den 

gesundheitlichen Auswirkungen 

der direkten Pestizidexposition 

speziell in der landwirtschaftli-

chen Produktion auseinander-

4.4 Pestizidexposition und  
gesundheitliche Auswirkungen
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gesetzt.75 Acht Krebsarten, drei 

neurodegenerative Krankheiten, 

darunter Parkinson und Alzhei-

mer, kognitive Störungen, De-

pressionen, Fruchtbarkeits- und 

Entwicklungsstörungen wer-

den in einer umfassenden Über-

sichtsstudie in Zusammenhang 

mit der Pestizidexposition in der 

Landwirtschaft gebracht. Eini-

ge dieser Krankheiten werden 

in Frankreich heute als Berufs-

krankheiten von Landwirten an-

erkannt.76 

Eine Aufnahme von Pestizid-

wirkstoffen findet auch über 

das Trinkwasser statt. Ak tuell 

werden an 2–3% der Messstel-

len von Grundwasserfassun-

gen PSM-Wirkstoffkonzentra-

tionen gemessen, die über dem 

gesetzlichen Anforderungswert 

von 0,1 μg/l liegen. An 20% der 

Messstellen liegen PSM-Abbau-

produkte in Konzentrationen 

von mehr als 0,1 μg/l vor.78 Ge-

mäss einer Untersuchung zwi-

schen 2004 und 2006 (Abb. 6) 

In Regionen mit Ackerbau und 
grösseren Siedlungen sind fast 
alle Grundwasserfassungen mit 
Pestiziden belastet (Messungen 
2004 –2006).77 

Abbildung 6 
Pestizidbelastung  
des Grundwassers in der 
Schweiz
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Die Auswirkungen von Hunder-

ten von Pestizid-Wirkstoffen ein-

schliesslich ihrer Abbauproduk-

te auf Umwelt und Gesundheit 

sind erst zu einem ganz kleinen 

Teil wissenschaftlich untersucht. 

Sehr viele, auch grundlegen-

de Fragen sind komplett offen. 

Beispielsweise sind die vielfäl-

tigen Wechselwirkungen zwi-

schen den einzelnen Pestizid-

wirkstoffen einschliesslich ihrer 

Abbauprodukte weitgehend un-

erforscht. Erschwerend kommt 

hinzu, dass die Wirkungen von 

Pestiziden oft kaum zu trennen 

sind von anderen Umwelt- und 

Gesundheitsbelastungen, die 

gleichzeitig mit den Pestiziden 

zunehmen, beispielsweise Dün-

gereintrag in die Gewässer und 

Böden oder eine einseitige Er-

nährung. 

Die Wissenschaft ist weit da-

von entfernt, seriös beurteilen 

zu können, welche kurz-, mittel- 

und insbesondere langfristigen 

Gefahren und Schäden an Um-

welt und Gesundheit vom ho-

hen, permanenten und in vielen 

Regionen fast flächendeckenden 

Einsatz unzähliger Pestizidwirk-

stoffe ausgehen. Dies zeigt auch 

die Tatsache, dass regelmässig 

Pestizide, die jahre- oder jahr-

zehntelang zugelassen und als 

unproblematisch taxiert wurden, 

aufgrund von plötzlich auftau-

chenden untragbaren Schäden 

4.5 Fazit: Grosse Wissenslücken zwingen zum 
Überdenken der heutigen Praxis

vom Markt genommen werden. 

Zwei aktuelle Beispiele sind die 

Neonikotinoide und – ausserhalb 

der Schweiz – Glyphosat (siehe 

Kasten 6), zwei der bisher am 

häufigsten eingesetzten Pestizi-

de im Landwirtschaftsbereich. 

Allein zwischen 2005 und 2014 

wurden in der Schweiz nicht 

weniger als 124 einst bewilligte 

Wirkstoffe vom Markt genom-

men.80 Bei einem Teil davon sind 

Gesundheits- oder Umweltschä-

den aufgetreten.

Auch nach Absetzen der als 

problematisch erkannten Stoffe 

können, beispielsweise aufgrund 

der langen Persistenz in der Um-

welt, selbst nach Jahrzehnten 

noch Folgeschäden mit oft irre-

versiblen Folgen auftreten, de-

ren Kosten derzeit nicht abseh-

bar sind. 

Die Praxis des Pestizideinsat-

zes gleicht damit einem grossen 

Experiment, dessen Ausgang wir 

im Hinblick auf Mensch, Um-

welt und Artenvielfalt in keiner 

Art und Weise kennen. Unter ei-

ner solchen Voraussetzung ist 

höchste Vorsicht geboten. Den 

Pestizideinsatz zu verharmlosen 

mit dem Verweis auf die Resul-

tate wissenschaftlicher Unter-

suchungen, aber ohne auf die 

gravierenden Wissenslücken auf-

merksam zu machen, kann nicht 

anders als fahrlässig bezeichnet 

werden.

wurden in 40 bis 46% der un-

tersuchten Grundwasser-Mess-

stellen bei mindestens einer 

Messung Pestizidspuren bis ma-

ximal 0,1 μg PSM pro Liter nach-

gewiesen, in Ackerbaugebieten 

und um grössere Siedlungen bei 

fast 100%. Dabei ist zu beach-

ten, dass nur ein Teil der Abbau-

produkte, aber auch der Wirk-

stoffe untersucht werden.79 

Damit wird die in der Gewässer-

schutzverordnung festgelegte 

Anforderung für Grundwasser, 

welches als Trinkwasser genutzt 

wird oder dafür vorgesehen ist, 

in Regionen mit Ackerbau, Spe-

zialkulturen und teilweise im 

Einzugsbereich von Siedlungen 

regelmässig nicht erfüllt.

Unabhängig davon, wie die 

rechtlichen Anforderungen fest-

gelegt werden und inwieweit die 

betreffenden Werte eingehalten 

werden können: Pestizide gehö-

ren nicht ins Trinkwasser! Allein 

das Vorhandensein zahlreicher 

Pestizide und deren Abbaupro-

dukte, und sei es in kleinen Men-

gen, wird von den Konsumenten 

als beunruhigend empfunden. 

Mittelfristig soll deshalb nicht das 

Einhalten der rechtlichen Anfor-

derungswerte im Zentrum der Be-

mühungen stehen, sondern Trink-

wasser, das frei von Pestiziden 

und weiteren Fremdstoffen ist. 
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Von keinem Pestizid wurde bisher mehr in die Um-

welt ausgebracht als vom Totalherbizid Glyphosat. 

Allein in der Schweiz sind es 300 Tonnen, die jähr-

lich zum Abtöten der Vegetation versprüht wer-

den. Nach jahrzehntelanger sorgloser Anwendung 

werden laufend neue Studien bekannt, welche die 

Unschädlichkeit des Pestizides infrage stellen und 

z.B. über Missbildungen bei Neugeborenen, er-

höhte Werte im Urin der Schweizer Bevölkerung 

oder letale Wirkung auf Regenwürmer und Am-

phibien berichten. Die WHO stufte vor Kurzem das 

Pestizid als vermutlich krebserregend ein.81 Erste 

Staaten haben die Verwendung des Unkrautver-

nichters bereits seit einiger Zeit untersagt, in ande-

ren, beispielsweise der EU, geht das Seilziehen dar-

über, welchen Studien welches Gewicht beigemes-

sen werden soll, weiter.

Im November 2015 befasste sich die Kommis-

sion für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Na-

tionalrates mit den möglichen schädigenden Aus-

wirkungen von Glyphosat auf Menschen und Tie-

re. Mittels Postulat forderte sie den Bundesrat auf, 

einen umfassenden Bericht über den Einsatz und 

die Rückstände von Glyphosat auf Nahrungsmit-

teln unter Berücksichtigung folgender Aspekte 

vorzulegen:

1. Untersuchung der Glyphosatrückstände in Le-

bensmitteln sowie in importiertem Mehl aus 

Korn, das vor der Reife behandelt wurde, und 

in Produkten aus Rohstoffen, für welche die 

Verwendung von Glyphosat in der Wachstums-

phase der Pflanze bewilligt ist.

2. Untersuchung der Glyphosatrückstände in Fut-

ter von Nutztieren; Untersuchung der Glypho-

satrückstände im Urin und im Gewebe von 

Nutztieren, welche das untersuchte Futter ge-

fressen haben; Untersuchung der Glyphosat-

Glyphosat – jahrzehntelang „sicher“, 

heute (potenziell) krebserregend
6

rückstände in repräsentativen Urinproben der 

Land- wie auch der Stadtbevölkerung während 

und nach der Pflanzenbehandlung mit Glypho-

satprodukten.

3. Überblick über den privaten und gewerbli-

chen Absatz und Einsatz von Glyphosat in der 

Schweiz.

4. Allfällige Möglichkeiten, das Unkraut mit ande-

ren Mitteln als mit Glyphosatprodukten zu be-

kämpfen.

Dass solche Fragen erst gestellt werden, nach-

dem ein Pestizidwirkstoff über Jahrzehnte in gros-

sem Stil eingesetzt worden ist und die Probleme 

unübersehbar werden, tönt erstaunlich, ist aber 

kein Einzelfall, sondern die Regel. Unzählige Pesti-

zide mussten bereits nach demselben Muster vom 

Markt genommen werden. DDT war der Anfang 

einer langen Reihe ähnlicher Geschichten, aus de-

nen die Politik bisher nicht bereit war, die nötigen 

Konsequenzen zu ziehen – nämlich Alternativen zu 

suchen zu einer Landwirtschaft, die vorgibt, nur in 

Abhängigkeit von Pestiziden genügend Nahrungs-

mittel produzieren zu können.

Mit dem Postulat wird übrigens bereits die 

nächste Wiederholungsrunde der Geschichte ein-

geleitet: Es wird nach Herbiziden gefragt, die an-

stelle von Glyphosat eingesetzt werden könnten. 

Dabei lässt sich in Kenntnis der Geschichte voraus-

sehen: Es wird ein Mittel sein, das noch nicht so 

lange auf dem Markt ist, sodass noch keine Um-

welt- und Gesundheitsprobleme breiter bekannt 

geworden sind. Wenn es so weit ist, wird wieder-

um der nächste Ersatz gefordert. 

Glyphosat galt im Übrigen bisher als eines der 

weitaus am wenigsten umweltschädlichen Her-

bizide. 
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5.

Aus den vorhandenen gesetzlichen Grundla-
gen ergeben sich klare Zielsetzungen, die eine 
starke Reduktion des Pestizideinsatzes und der 
Belastung von Mensch und Umwelt zwingend 
verlangen. Die bisher vom Bund – obwohl erst 
sehr punktuell – gesetzten Ziele wurden alle 
weit verfehlt.

Zielsetzungen
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Für die Herleitung von Zielset-

zungen haben die vorhandenen 

Rechtsgrundlagen einen priori-

tären Stellenwert. Im Falle von 

Pestiziden bzw. PSM enthalten 

die Bundesverfassung und ver-

schiedene Gesetze, Verordnun-

gen und Weisungen, aber auch 

internationale Vereinbarungen 

zahlreiche Zielsetzungen, wel-

che den Pestizideinsatz direkt 

oder indirekt betreffen. Die ent-

sprechenden Vorgaben wurden 

im Rahmen eines Rechtsgutach-

tens ermittelt und beleuchtet 

(Anh. 2, Download). Das Gut-

achten kommt zum Schluss, dass

 „... das Völkerrecht, die Bun-

desverfassung sowie die be-

stehenden Bundesgesetze 

und Verordnungen strenge 

Zielvorgaben für einen Na-

tionalen Aktionsplan Pesti-

zide setzen und zweifelsfrei 

eine starke Verringerung der 

Pestizidbelastung verlangen. 

Demgegenüber besteht keine 

Norm, welche das Ziel der Ver-

ringerung der Pestizidbelas-

tung infrage stellt oder auch 

nur relativiert. Zu berücksich-

tigen ist insbesondere auch, 

dass die Beachtung des um-

weltrechtlichen Vorsorgeprin-

zips im Bereich der Zulassung 

und Überprüfung von Wirk-

stoffen und Pflanzenschutz-

mittel-Bewilligungen explizit 

und mehrfach gesetzlich und 

auf Verordnungsebene vorge-

schrieben wird. Als Detailziele 

und Massnahmen sind daher 

alle Vorkehren geeignet, wel-

che der Erfüllung der (überge-

ordneten) rechtlichen Zielvor-

gaben dienen.“

Soweit sich die Zielvorgaben für 

den Aktionsplan nicht genügend 

klar aus dem Wortlaut der Aus-

führungsgesetzgebung (Bundes-

gesetze und Verordnungen) er-

geben, sind sie durch Auslegung 

zu ermitteln. Allfällige behördli-

che Richtlinien oder Weisungen 

können dabei als Hilfsmittel bei-

gezogen werden. 

Aus den vielgestaltigen 

Vorgaben der Rechtsnor-

men ergeben sich folgende 

Ziele für einen Pestizid-

Reduktionsplan:

A) Der Bund trifft bis 2020 alle 

wirtschaftlich zumutbaren 

Massnahmen für einen stark 

reduzierten, gut kontrollier-

ten und in Anwendung und 

Auswirkungen gut dokumen-

tierten Pestizideinsatz in der 

Schweiz.

B) Lässt sich ein Pestizideinsatz 

nicht vermeiden, sind die Bio-

diversität, Umwelt und Ge-

sundheit von Mensch und 

Tier bestmöglich zu schützen. 

Bestehen bei der Wirkung auf 

Schutzgüter Wissenslücken 

(und diese sind bei vielen Pes-

tiziden ausgesprochen gross; 

Kap. 4), ist das Vorsorgeprin-

zip konsequent anzuwenden. 

C) Die wichtigsten Wirkungs-

ziele, die sich aus den recht-

lichen und politischen Vorga-

ben zwingend ergeben und 

die bis 2020 mithilfe der in 

Kap. 7 beschriebenen Mass-

nahmenpakete erreicht wer-

den müssen, sind:

 - Reduktion der verkauften 

PSM-Mengen auf <1100 t/

Jahr.82

 - Die numerischen Quali-

tätsanforderungen der PSM-

Belastung von Oberflächen-

gewässern und Grundwasser 

werden eingehalten.83

 - In Oberflächengewässern 

werden die ökologischen Zie-

le nach SPEARpesticide-Index 

erreicht,84 und die PSM-Wirk-

stoffe und deren Metaboli-

ten überschreiten die Envi-

ronmental Quality Standards 

(EQS)85 nicht.

D) Für den Boden (einschliess-

lich Bodenfruchtbarkeit), die 

terrestrische Biodiversität 

und die Luft werden bis 2018 

ebenfalls geeignete EQS de-

finiert und deren Erreichung 

terminiert.

E) Ist 2018 absehbar, dass durch 

die getroffenen und noch 

vorgesehenen Massnahmen 

die definierten Ziele nicht er-

reicht werden, trifft der Bund 

geeignete zusätzliche Mass-

nahmen, damit die Ziele bis 

2020 erreicht werden.

F) 2020 sind aufgrund der ge-

machten Erfahrungen im Sin-

ne eines „Ständigen Verbes-

serungsprozesses“ neue Zwi-

schenziele für eine weitere 

Reduktion des Pestizidein-

satzes und wo möglich ei-

nem Pestizidverzicht für die 

Perio de bis 2030 zu verab-

schieden.

Wie diese Ziele erreicht wer-

den können, d.h. welche Mass-

nahmen nötig und effektiv sind, 

wird in den folgenden Kapiteln 

im Detail aufgezeigt.
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6.

 
 
 
Die Pestizid-Zulassung, die Gesetzesgrundlage 
und ihr Vollzug, Forschung und Beratung, Han-
del, Konsumenten, die Anwender: Sie alle ha-
ben einen massgeblichen Einfluss darauf, wann, 
wo wieviele Pestizide ausgebracht oder nicht 
ausgebracht werden. Das Kapitel zeigt, welches 
die wirksamsten Hebel sind für eine Reduktion 
der Pestizidbelastung von Mensch und Umwelt.

Die wichtigsten 
Ansatzpunkte
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Die Zulassungsbehörde für Pes-

tizide, die beim Bundesamt für 

Landwirtschaft (BLW) angesie-

delt ist, fällt Entscheide von gros-

ser Tragweite. Über die Zulas-

sung86 wird festgelegt, welche 

PSM-Wirkstoffe unter welchen 

Bedingungen und für welche An-

wendungen erlaubt sind. Damit 

werden der Umgang mit Pestizi-

den und ihre Auswirkungen auf 

Mensch und Umwelt grundle-

gend mitbestimmt. Mit den Zu-

lassungsentscheiden sollte des-

halb besonders sorgfältig und 

transparent sowie unter Einbezug 

der betroffenen Kreise vorgegan-

gen werden. Doch in der Realität 

ist das Gegenteil der Fall. Die Zu-

lassung gleicht einem Geheim-

verfahren, bei dem in der Schweiz 

die grundlegendsten Informati-

onen der Öffentlichkeit und der 

Politik vorenthalten werden und 

bei dem Mitwirkungsmöglich-

keiten betroffener Kreise ausge-

schlossen sind. Die gegenwärtige 

Praxis stützt sich auf die Begrün-

dung, dass die Geschäftsgeheim-

6.1 Zulassungsverfahren verbessern und 
transparenter gestalten

nisse der Agrochemie firmen nicht 

verletzt werden dürften. 

Eine der zentralen Vorausset-

zungen für einen sorgfältigeren 

Umgang mit Pestiziden ist ein 

transparentes, demokratisch legi-

timiertes Zulassungsverfahren. Es 

ist unumgänglich, dass offenge-

legt und nachvollziehbar gemacht 

wird, auf welcher wissenschaft-

lichen Basis und unter welchen 

wertenden Entscheiden solche 

grossflächig angewendeten Gif-

te zugelassen werden. Da die Ent-

scheide neben wissenschaftlichen 

Studien immer auch wesentli-

che wertende Komponenten be-

inhalten (Güterabwägung, Ge-

wichtung sich widersprechender 

Aussagen von wissenschaftlichen 

Studien), sind betroffene Kreise 

zwingend in den Entscheidungs-

prozess mit einzubeziehen. 

Seit Langem fordern vor allem 

Umwelt- und Konsumentenkrei-

se, aber auch verschiedene Be-

hörden Transparenz und grund-

legende Verbesserungen beim 

Zulassungsverfahren. Die Zwei-

fel an der Zulassung wurden in 

den letzten Jahren noch dadurch 

geschürt, dass sich die Zulas-

sungsbehörde selbst über Emp-

fehlungen und Einschätzungen 

der bundeseigenen Forschungs-

anstalt Agroscope hinwegsetz-

te und kritische Pestizidwirkstof-

fe freigab.87 Der Fall des Fungi-

zides „Moon® Privilege“ hat das 

Vertrauen in die Zulassung nun 

auch von Produzentenseite er-

schüttert. 2015 mussten unzäh-

lige Winzer in der Schweiz Ern-

teverluste hinnehmen, da die 

Trauben einiger Hauptsorten 

nach Behandlung mit dem Pes-

tizid kaum Beeren ausbildeten. 

Dieses Beispiel zeigt, dass selbst 

elementare Schadwirkungen in 

den bestehenden Prüfverfahren 

übersehen werden. 

Die Intransparenz und die 

Mängel des gegenwärtigen Zu-

lassungsverfahrens stellen nicht 

nur für Produzenten, Umwelt und 

Gesundheit ein unnötiges zusätz-

liches Risiko dar, sondern gefähr-

den darüber hinaus das Vertrauen 

der Konsumenten in die eigene 

Landwirtschaft. Der Aktionsplan 

ist eine Chance, dieses zentrale 

Defizit im Umgang mit Pestiziden 

zu beheben – eine Forderung, die 

nicht nur in der Schweiz seit Lan-

gem im Raum steht.88
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Ein zweiter Bereich, in welchem 

Transparenz und grundlegende 

Informationen weitgehend feh-

len, ist der Pestizideinsatz selber. 

In der Schweiz ist weitgehend 

unbekannt, wo wann wozu wel-

che Mengen welcher Pestizide 

in die Umwelt ausgebracht wer-

den. Dies obwohl Pestizide für 

Umwelt und Gesundheit bereits 

in kleinen Mengen gravierende 

Folgen haben können. 

Bei der Erfassung des Pesti-

zideinsatzes rangiert die Schweiz 

im Vergleich zu anderen Indus-

trieländern auf den hintersten 

Rängen. Erhoben werden in der 

Schweiz die Verkaufszahlen, wo-

bei diese erst seit 2006 einheit-

lich erfasst werden. Zudem wer-

den sie nur in aggregierter Form 

zugänglich gemacht. Dadurch 

bleiben wichtige Zusammenhän-

ge verborgen, und die Resulta-

te können sogar irreführend sein 

(Abb. 7). Die Forschung, die Be-

ratung oder Betroffene wie z.B. 

Gewässerschutzfachstellen kön-

nen aus den Daten oft nur we-

6.2 Schlechte Datenlage  
zum Pestizideinsatz verbessern

nig Nutzen ziehen, z.B. für die 

Planung ihres Monitorings. Wie 

bei der Zulassung lautet auch 

hier die Begründung für diese 

restriktive Publikation, es dürf-

ten keine Geschäftsgeheimnisse 

verletzt werden. Die Definition 

und Anwendung eines aussage-

kräftigen Indikators ist eine vor-

dringliche und unumgängliche 

Grundlage für wirksame Pesti-

zid-Reduktionsbemühungen (s. 

Kasten 7). 

Ein weiterer Unsicherheitsfak-

tor sind die vermutlich in grösse-

ren Mengen unregistriert über 

die Grenze gebrachten Pestizide. 

Diese Mengen dürften seit der 

Aufhebung des Mindestfranken-

kurses noch deutlich zugenom-

men haben. 

Ergänzend zur Erhebung der 

Verkaufszahlen machen Bewirt-

schafter auf ausgewählten Be-

trieben im Auftrag des Bun-

des detaillierte Aufzeichnungen 

zu ihrem PSM-Einsatz (ZA-AUI-

Betriebsnetz). Diese Ergeb-

nisse werden jeweils von der 

Agroscope für verschiedene Fra-

gestellungen ausgewertet. Die 

Daten selber bleiben aber unter 

Verschluss, sodass auch hier kei-

ne unabhängige Nutzung und 

Überprüfung möglich ist. Zu-

dem zeigen Hochrechnungen, 

dass mit den so erhobenen Zah-

len der tatsächliche Pestizidein-

satz unterschätzt wird, d.h. die 

ausgewählten Betriebe offen-

bar zurückhaltender Pestizide 

einsetzen als der Durchschnitts-

landwirt. Eine anonymisierte 

Ver öffentlichung der Daten und 

eine Ergänzung mit einer breite-

ren Stichprobe auch ausserhalb 

der ZA-AUI, basierend auf den 

obligatorischen Aufzeichnun-

gen89, ist für einen repräsentati-

ven Einblick in die konkrete An-

wendung von Pestiziden in der 

Schweizer Landwirtschaft un-

umgänglich.
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In der Schweiz sind bisher keine aussagekräfti-

gen Verbrauchsindikatoren definiert worden, an-

hand derer der Pestizideinsatz erhoben und beur-

teilt werden kann. Dass der seit Jahren hierzulan-

de angewendete Indikator – nämlich das Gewicht 

der verkauften PSM-Mengen in aggregierter Form 

– völlig unzulänglich ist, wird kaum bestritten. Da-

ten aus Schweden und Grossbritannien zeigen, 

dass diese Grösse sogar irreführend sein kann, weil 

die Behandlungsintensität trotz sinkender verkauf-

ter Mengen zunehmen kann (Abb. 7). 

Solche Fehlschlüsse lassen sich verhindern, 

wenn die verkauften Mengen anhand der bewil-

ligten Aufwandmengen auf die behandelte Flä-

che umgerechnet werden. Für diese Umrechnung 

gibt es verschiedene, in anderen Ländern bereits 

seit Langem erprobte Verfahren. Das in Frankreich 

verwendete Mass der Anzahl Einheitsdosen90 er-

scheint am geeignetsten, um in Zukunft auch in 

der Schweiz auf nationaler Ebene die Entwicklung 

des Pestizideinsatzes beurteilen zu können.91

Dieser Indikator hat allerdings den Nachteil, 

dass eine Verschiebung von toxischeren zu we-

niger toxischen Pestiziden u.U. nicht abgebildet 

wird. Das Defizit lässt sich auf einfache Weise da-

durch beheben, indem Erfassung und Auswer-

tung separat für beispielsweise vier PSM-Toxi-

zitätsgruppen erfolgen, die sich an bestehende 

Klassifizierungen anlehnen. Mit diesem Indikator 

der Gewichteten Einheitsdosen lässt sich bestim-

men, inwieweit Veränderungen des PSM-Ein-

satzes auf die Handlungsachse Reduce zurück-

geführt werden können, oder ob sie durch eine 

Substitution (Replace) erfolgt sind – oder auch, 

ob beispielsweise umgekehrt ein Rückgang der 

Gesamtmengen lediglich durch eine Verschie-

bung hin zu wirksameren, toxischeren Pestiziden 

zu erklären ist. 

Ein geeigneter Indikator ist unabdingbar, um be-

urteilen zu können, wo bei den Massnahmen Prio-

ritäten gesetzt werden müssen und ob die getrof-

fenen Massnahmen tatsächlich greifen.

Gewichtete Einheitsdosen:  

Neuer Indikator für die  

Pestizid-Behandlungsintensität

7

Während die ausgebrachte Pestizidmenge (orange 
Punkte) in Grossbritannien in den letzten Jahren leicht 
zurückging, erhöhte sich dagegen die behandelte 
Fläche, d.h. die Behandlungsintensität und damit die 
Pestizidbelastung.92 Grund für das Auseinanderklaffen 
der beiden Kurven ist, dass die eingesetzten Mittel in 
stetig kleineren Dosen wirken. Behandlungsintensität ist 
also der deutlich bessere Indikator zur Beurteilung, wie 
sich die Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit 
durch Pestizide entwickelt, während der in der Schweiz 
verwendete Indikator der eingesetzten Menge (Gewicht, 
orange Punkte) zu stark irreführenden Schlüssen führen 
kann.

Abbildung 7 
Ausgebrachte Pestizidmenge sinkt –  
Pestizid-Behandlungsintensität steigt
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Ausbildung, Weiterbildung und 

Beratung der Landwirte sind 

unerlässliche Instrumente, um 

die Umsetzung der guten land-

wirtschaftlichen Praxis und der 

Rechtsgrundlagen bei der An-

wendung von Pestiziden sicher-

zustellen und den Kenntnisstand 

der Landwirte über Neuerungen 

im Pflanzenschutz (Technik, vor-

handene Alternativen, Wahl der 

Mittel, umweltgerechte Ausbrin-

gung etc.) laufend zu verbessern. 

Mit Abschluss der Berufsleh-

re erhalten die Landwirte auto-

matisch auch eine Fachbewilli-

gung. Sie ist obligatorisch, um 

PSM beruflich oder gewerblich 

zu verwenden.93 Je nach Ausbil-

dungsort werden in der Lehre 

allerdings andere Schwerpunk-

te gesetzt. So wird in Milchwirt-

schaftsregionen der fachgerech-

te Umgang mit Pestiziden viel 

weniger thematisiert als in Schu-

len, die in einer Ackerbauregion 

liegen. Kommt dazu, dass auch 

diejenigen Lehrlinge, die im Fach 

Pflanzenschutz ungenügend 

6.3 Forschung, Ausbildung  
und unabhängige Beratung stärken

sind, die Fachbewilligung erhal-

ten. Eine abgeschlossene Lehre 

garantiert somit nicht, dass die 

Landwirte über genügend Fähig-

keiten und Kenntnisse im fach-

gerechten Umgang mit Pesti-

ziden und in der Anwendung 

alternativer Methoden des Pflan-

zenschutzes besitzen. 

Eine weitere Schwachstelle 

liegt darin, dass die Fachbewil-

ligung unbeschränkt gültig ist. 

Zwar wird verlangt, dass sich der 

Inhaber einer Fachbewilligung 

regelmässig weiterbildet, er ist 

aber selber für seine Weiterbil-

dung (Frequenz, Inhalt) verant-

wortlich und kann frei wählen, 

wie er sich auf dem Laufenden 

hält (Internet, Kurse, Literatur 

etc.).94 Mängel in der Ausbil-

dung können mit diesem offen-

lassenden Verfahren nicht aus-

gemerzt und die Aneignung des 

aktuellen Wissensstandes nicht 

sichergestellt werden. Diese 

Mängel manifestieren sich heute 

in der Praxis bereits bei grundle-

genden Anforderungen (z.B. fal-

scher Umgang mit Brühresten, 

verbotene Entsorgung von mit 

Pestiziden belasteten Abwäs-

sern über die öffentliche Kana-

lisation etc.). 

Der Einsatz von Pestizi-

den bzw. Pflanzenschutzmit-

teln ist heute beispielsweise in 

Bezug auf die Mittelwahl und 

die Ausbringungszeitpunkte so 

komplex, dass ein Landwirt im 

Ackerbau und bei Spezialkul-

turen nicht um eine Beratung 

herum kommt. Der Einfluss der 

Beratung auf den PSM-Einsatz 

in der Landwirtschaft ist deshalb 

beträchtlich. Schätzungsweise 

90% der PSM-bezogenen Bera-

tungen werden heute von Ver-

tretern der Chemie- und Ver-

kaufsfirmen durchgeführt. 

Während der Staat den PSM-

Einsatz u.a. bei der Zulassung 

stark subventioniert, bestehen 

kaum öffentliche Mittel für unab-

hängige Beratungen. Die kanto-

nalen Mittel dafür wurden in den 

letzten Jahren laufend herunter-

gefahren. In den meisten Kanto-

nen wird gar keine offizielle Be-

ratung im Bereich des Pflanzen-

schutzes mehr angeboten. In die 

Lücke springen die Berater der 

Agrochemie und der Verkaufs-

firmen. Sie decken heute fast die 

ganze Beratung der Bauern ab. 

Dass die Dominanz der firmen-

finanzierten Beratung wesentlich 

zum hohen Pestizideinsatz in der 

Schweiz beiträgt, ist unbestritten. 

Statt die Zulassung und das Mo-

nitoring zu subventionieren, müs-

sen Bund und Kantone in Zukunft 

die nötigen Mittel für eine neu-

trale Offizialberatung bereitstel-

len, die auf eine Minimierung des 

Pestizideinsatzes und eine Förde-

rung alternativer Pflanzenschutz-

techniken ausgerichtet ist. 

Die angestrebte Reduktion 

oder der Verzicht auf Pestizide 

sind nur möglich, wenn Alterna-

tiven bestehen. Die Entwicklung 

und Evaluation solcher Methoden 

ist wesentlich eine Aufgabe der 

praxisorientierten Forschung. Der 

Bund hat die Möglichkeit, ent-

sprechende Projekte zu fördern.
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Weitgehende Defizite bestehen 

bei den Kontrollen und beim 

Vollzug. 

Abgesehen von regelmässi-

gen Rückstandskontrollen auf 

Früchten und Gemüsen gibt es 

nur ganz punktuelle, rudimen-

täre Kontrollen. So wurde bis-

her nur in zwei Kontrollkampa-

gnen überprüft, ob bei den In-

sektiziden nur bewilligte Mittel 

eingesetzt werden. Dabei wur-

den schweizweit lediglich jeweils 

rund 100 Proben genommen, in 

gewissen Kulturen insgesamt so-

gar nur eine einzige Probe, und 

die Messungen deckten nur we-

nige Wirkstoffe ab.95 Bei der ers-

ten Kampagne wurde eine hohe 

Rate an Gesetzesverletzungen 

festgestellt, beispielsweise der 

Einsatz nicht erlaubter Stoffe. 

Ansonsten wird der PSM-Ein-

satz nur auf dem Papier anhand 

der im ÖLN obligatorischen Auf-

zeichnungen punktuell kontrol-

liert. Solche rudimentären Kon-

trollen sind nicht geeignet, um 

eine gesetzeskonforme Anwen-

Der PSM-Einsatz in der Schweiz 

ist keineswegs selbsttragend, 

sondern wird vom Bund mit 

Steuergeldern direkt und indi-

rekt hoch subventioniert. Eine 

Studie bezifferte 2014 die exter-

nen, von der Öffentlichkeit ge-

tragenen Kosten des PSM-Ein-

satzes, basierend auf konservati-

ven Schätzungen, auf rund 100 

Mio. Franken pro Jahr.98 Für je-

den Franken, der für PSM ausge-

geben wird, legt der Schweizer 

Steuerzahler 80 Rappen dazu. 

6.4 Vollzug verbessern

6.5 Kostenwahrheit schaffen

dung von Pestiziden sicherzu-

stellen. Pilotprojekte mit verbes-

serten Kontrollen zeigten, dass 

selbst punktuelle Kontrollen im 

Feld in kurzer Zeit zu einer Pra-

xisänderung führen können. So 

wurde in zwei Regionen stich-

probenweise der im Feld leicht 

feststellbare Herbizideinsatz in 

Den grössten Posten machen 

die Gesundheitsschäden aus. So 

werden unter anderem für das 

Entfernen von Pestizidrückstän-

den im Trinkwasser, aber auch 

für die effektiven Gesundheits-

kosten schätzungsweise 25 bis 

75 Millionen Franken Steuergel-

der ausgegeben.

Gesichert sind die Zahlen zu 

den administrativen Kosten, d.h. 

für Zulassung und Monitoring. 

Sie machen rund 20 Mio. Fran-

ken pro Jahr aus. Das Bundes-

Bezug auf die Einhaltung der 

Abstände kontrolliert. Weil dazu 

von den beauftragten Behörden 

keine Kontrollen durchgeführt 

werden, waren entsprechend 

zahlreiche Verstösse festgestellt 

worden, teilweise bei jedem 

zweiten Feld. Die Verstösse wur-

den sanktioniert. Bereits im Fol-

gejahr wurden fast keine Prob-

leme mehr registriert.96 Ein ver-

bessertes, gezieltes Controlling 

kann mit wenig Aufwand deut-

liche Wirkungen erzielen.

Entscheidend ist dabei, dass 

die Feststellung von Verstössen 

amt für Landwirtschaft vertei-

digt dieses Budget mit dem Ar-

gument, dass für den kleinen 

Schweizer Markt keine kosten-

deckenden Gebühren verlangt 

werden könnten. 

Die Gebühren für die Zulas-

sung betragen in der Schweiz 

zwischen 400 und 2 500 Fr.99 , in 

Deutschland je nach Gesuchstyp 

zwischen 5 200 und 129 100 

Euro100. In England wird der ge-

samte administrative Aufwand 

inkl. Monitoring des PSM-Ein-

entsprechende Sanktionen zur 

Folge hat. Auch in dieser Hin-

sicht bestehen teilweise Män-

gel. Dies zeigt ein anderes Bei-

spiel, wo seit vielen Jahren die 

Abstände von Helikopter-Sprüh-

fluglinien zu Gewässern und 

Biotopen nicht eingehalten, ja 

Gewässer, Hecken und Wald-

ränder regelmässig übersprüht 

werden. Die Verstösse wurden 

zwar mehrmals den Behörden 

gemeldet, sie hatten aber nie 

Sanktionen zur Folge. Die Flug-

korridore wurden bis heute nie 

angepasst.97 
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Zu den Grundpfeilern des Öko-

logischen Leistungsnachweises 

(ÖLN) im Ackerbau und in Spe-

zialkulturen gehören die Prio-

rität präventiver, biologischer 

und mechanischer Massnah-

men und die Anwendung des 

Schadschwellenprinzips zur Be-

stimmung eines allfälligen Pes-

tizideinsatzes.102 Die Berück-

sichtigung dieser beiden An-

forderungen ist – oder wäre 

– Voraussetzung für den Bezug 

von Direktzahlungen und ent-

spricht dem 3R-Prinzip, um einen 

Pestizideinsatz so weit als mög-

lich zu vermeiden und Risiken zu 

vermindern. 

Die Praxis des ÖLN sieht al-

lerdings anders aus. Seit sei-

ner Einführung im Jahre 1998 

ist eine laufende Aufweichung 

festzustellen. Ob die erwähn-

ten Grundpfeiler tatsächlich 

Anwendung finden, wird so 

gut wie nicht kontrolliert. Ero-

sion, die zu einer der wichtigs-

ten Eintragspfade von Pestizi-

den in Gewässer zählt, ist ein all-

tägliches Problem im Schweizer 

Ackerbau, führt aber kaum je zu 

Sanktionen, obwohl sie gemäss 

6.6 ÖLN-Grundprinzipien stärken  
und wieder vollziehen

ÖLN verhindert werden muss.103 

Schadschwellen haben, obwohl 

im ÖLN ihre Anwendung vorge-

schrieben wäre.104 stark an Be-

deutung verloren und werden 

oft nicht mehr angewendet.105 

Kalenderspritzungen (d.h. mit 

im Voraus festgesetzten Termi-

nen ohne Beachtung von Prog-

nosediensten und Schadschwel-

len) sind Standard geworden, 

beispielsweise wenn Lohnunter-

nehmer regional einen Grossteil 

der Betriebe abdecken. 

Selbst das Instrument der 

Sonderbewilligungen von Pesti-

ziden wird zunehmend verwäs-

sert. Zum einen werden laufend 

Pestizide für den ÖLN freigege-

ben, für welche früher Sonder-

bewilligungen nötig waren.106 

Zum anderen ist der Erhalt von 

Sonderbewilligungen eine rei-

ne Formalität geworden und 

wird so zunehmend dazu miss-

braucht, um Abhilfe bei Anbau-

problemen zu schaffen, die aus 

Missachtung des ÖLN-Präven-

tionsprinzips und der guten 

fachlichen Praxis entstanden 

sind. So werden Sonderbewilli-

gungen heute standardmässig 

satzes und die Auswirkungen 

auf Gewässer und Biodiversität 

über Gebühren gedeckt. 

Es gibt keinen Grund, in der 

Schweiz den Steuerzahler zur 

Kasse zu bitten, um den adminis-

trativen Aufwand und die Moni-

toringkosten, welche Pestizide 

verursachen, zu übernehmen. 

Diese Kosten sind in Zukunft von 

den Agrochemiefirmen als Ver-

ursacher zu tragen. Die Forde-

rung nach Kostenwahrheit ist im 

Übrigen keineswegs neu.101 

Die aktuelle Situation ist auch 

deshalb paradox, weil der Bund 

und die Kantone die Kosten für 

die Zulassung und das Monito-

ring zwar selber tragen, aber 

praktisch keine Mittel für die Be-

ratung im Zusammenhang mit 

einer Reduktion des Pestizidein-

satzes haben und dieses Feld In-

dustrie und Handel überlassen. 

Paradox ist auch der stark re-

duzierte Mehrwertsteuersatz, 

der in der Schweiz auf Pestizide 

erhoben wird. Statt der üblichen 

8% sind es lediglich 2,5%. Eine 

Erhöhung auf den Normalsatz ist 

eine längst fällige Massnahme, 

die dem Staat zusätzliche Ein-

nahmen von mehreren Millionen 

Franken generiert – Geld, das zur 

Deckung der anfallenden Kosten, 

beispielsweise im Bereich For-

schung, eingesetzt werden kann. 
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über ein im Internet auszufüllen-

des Formular erteilt, ohne dass 

die gemachten Angaben über-

prüft werden. Teilweise ist sogar 

anzugeben, dass der ÖLN nicht 

eingehalten werden konnte, da-

mit eine Sonderbewilligung er-

teilt wird (Kasten 8). Damit wird 

der ÖLN ad absurdum geführt. 

Die letzte wirksame und kontrol-

lierte Massnahme, die dem ÖLN 

in Bezug auf den Pestizideinsatz 

geblieben ist, ist die Einhaltung 

der Fruchtfolgen107.

Damit geht der ÖLN heu-

te in der Praxis im Bereich Pes-

tizide, abgesehen von den vor-

geschriebenen Fruchtfolgen, 

kaum mehr über die ohnehin 

einzuhaltenden Gesetze hin-

aus, sondern legitimiert sogar 

zunehmend Praktiken, die ge-

setzlichen Vorgaben (z.B. dem 

Umweltschutz- oder Gewässer-

schutzgesetz) widersprechen. 

Ein Grundpfeiler der Schwei-

zer Agrarpolitik ist damit infra-

ge gestellt. Dies ist nicht nur ag-

rarpolitisch problematisch, son-

dern könnte auch dem Image 

der Schweizer Landwirtschaft 

nachhaltigen Schaden beifügen 

und sich auch wirtschaftlich ne-

gativ auf die landwirtschaftliche 

Wertschöpfung auswirken. Ein 

Korrekturbedarf ist offensicht-

lich und vordringlich.  

Das BLW hat im Dezember 2014 

auf massiven Druck der Kartof-

felbranche das stark umstritte-

ne Organochlor-Pestizid Ephosin 

für die Bekämpfung von Draht-

würmern im Kartoffelanbau zu-

gelassen. Ephosin enthält den 

Wirkstoff Chlorpyriphos, ein ge-

sundheitlich und für die Umwelt 

besonders problematisches In-

sektizid, dessen Anwendung in 

der EU stark eingeschränkt wur-

de und für Kartoffeln nicht zu-

gelassen ist. Es ist besonders für 

Bienen, Säuger, Vögel und Was-

serlebewesen hochtoxisch.

Zudem wirkt Chlorpyriphos 

unspezifisch. Bei der im Kartof-

felbau praktizierten Einarbeitung 

in den Boden führt es zu einer 

breiten Vergiftung der Boden-

fauna mit Schäden an Regen-

würmern, Laufkäfern etc. Zudem 

ist die Gefahr einer Ausschwem-

mung in die Gewässer gross, da 

Kartoffelanbau besonders ero-

sionsanfällig ist. 

Ephosin erzielt gemäss inof-

fiziellen Angaben lediglich eine 

Teilwirkung von 40–60% gegen 

den Drahtwurm (relevante Studie 

der betr. Firma wird jedoch unter 

Verschluss gehalten). Kommt hin-

zu, dass Drahtwurmschäden nur 

bei einem kleinen Teil der Anbau-

flächen ein Problem sind (schät-

zungsweise unter 10%, genaue 

Drahtwurmbekämpfung und  

die Erosion des ÖLN108

8

Zahlen dazu existieren aber of-

fenbar nicht) und mit ungünsti-

gen Anbaubedingungen und vor 

allem ungünstigen Fruchtfolgen 

zusammenhängen. Die Draht-

wurmproblematik lässt – oder 

liesse – sich also mit präventiven 

Massnahmen bzw. einem stand-

ortgemässen Kartoffelanbau ex-

emplarisch gut lösen – ein typi-

scher Fall für den ÖLN, der eine 

chemische Bekämpfung unnötig 

machen würde. 

Dennoch wurde Ephosin für 

den ÖLN bewilligt. Zwar muss 

für den Einsatz eine Sonder-

bewilligung beantragt werden. 

Dies ist allerdings eine reine For-

malität und über ein Internetfor-

mular in wenigen Minuten zu 

bewerkstelligen. Dort muss der 

Produzent angeben, dass er ent-

weder keine präventive Frucht-

folge realisiert hat oder der An-

bau auf einem ungeeigneten, 

z.B. mit Drahtwürmern belaste-

ten Standort erfolgt. Beide Prak-

tiken widersprechen dem ÖLN. 

Erst die Deklaration des Produ-

zenten, gegen mindestens ein 

Grundprinzip des ÖLN zu ver-

stossen, „legitimiert“ ihn für den 

Erhalt einer Sonderbewilligung. 

Dieses Beispiel zeigt, wie weit 

die Grundprinzipien des ÖLN 

im Bereich des Pflanzenschutzes 

heute erodiert sind. 
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Schätzungsweise 10–15% der in 

der Schweiz verwendeten PSM-

Mengen gelangen im Siedlungs-

bereich und durch Hobbyan-

wender in die Umwelt.109 Im Ge-

gensatz zur Landwirtschaft und 

anderer beruflicher Anwender 

werden für den Hobbybereich 

überhaupt keine Anforderungen 

an die Anwender gestellt. Ent-

sprechend fehlen hier oft jegli-

che Grundkenntnisse. Trotz ei-

Für die Landwirtschaft und die 

Bevölkerung liegen in einer Ver-

minderung oder mittelfristig so-

gar einem Ausstieg aus der flä-

chendeckenden Pestizidanwen-

dung vielfältige Chancen und 

Synergien: 

• Einkommen: Eine Redukti-

on des Pestizideinsatzes kann 

die Wirtschaftlichkeit der 

Produktion und damit das 

landwirtschaftliche Einkom-

men erhöhen (Abb. 3 und 

Kasten 4 S.21) 

• Image: Konsumenten reagie-

ren sehr sensibel auf Nega-

tivmeldungen im Zusammen-

hang mit Pestiziden. Eine im 

6.7 Auch die Hobbyanwender und  
den Siedlungsbereich in die Pflicht nehmen

6.8 Chancen und Synergien eines  
verminderten Pestizideinsatzes nutzen

nes geringen Mengenanteils sind 

deshalb die Risiken eines unsach-

gemässen Einsatzes gross und 

die Gefahren für Umwelt und 

Gesundheit entsprechend hoch. 

Aus diesem Grunde hat sich bei-

spielsweise Frankreich entschie-

den, Pestizidverkäufe für Privat-

anwender nicht mehr zuzulas-

sen. Unbefriedigend gelöst ist 

auch der Erwerb von Pestiziden 

durch nicht-berufliche Anwen-

Bereich Pestizideinsatz fort-

schrittliche Landwirtschaft 

erhöht das Vertrauen und 

verbessert das Image.

• Qualitätsstrategie und erhöh-

te Wertschöpfung: Eine Pro-

duktion, die sich vom Aus-

land abhebt, ist unumgäng-

lich für eine glaubwürdige 

Qualitätsstrategie und damit 

auch für eine Rechtfertigung 

höherer Inlandpreise.

• Stärkung der öffentlichen 

Mittel für die Landwirtschaft: 

Mehrleistungen durch natur-

nahen Anbau sind eine zen-

trale Rechtfertigung für Di-

rektzahlungen. 

• Ein verminderter Pestizidein-

satz trägt zur Lebensqualität 

und Gesundheit der Landwir-

te bei (Kap. 4.4). 

• Eine Reduktion des Pesti-

zideinsatzes bedeutet für die 

Landwirtschaft eine Reduk-

tion der Abhängigkeit von In-

dustrie und Importen.

Es gilt deshalb, auf die Chancen 

eines NAP, insbesondere auch für 

die Landwirtschaft und deren Zu-

kunftsperspektiven, zu fokussie-

ren. Ein griffiger NAP dient den 

Schweizer Bauern und ist nicht ge-

gen sie gerichtet. Diese Botschaft 

ist zentral und wird von immer 

mehr Landwirten mitgetragen. 

der. Sie dürfen auch Pestizide 

kaufen, die dem professionellen 

Einsatz vorbehalten sind. Über 

den Umfang solcher Pestizidkäu-

fe und ihre Verwendung existie-

ren keine Angaben. 

Für den Privatbereich gibt es 

genügend Alternativen zu den 

Pestizidanwendungen. Zudem ist 

das Risiko eines unsachgemässen 

Umgangs gross, und eine nöti-

ge Erfassung und Kontrolle wäre 

besonders aufwendig. Es drängt 

sich deshalb im Privatbereich ein 

rasches Pestizidverbot auf.

Für den Privatbereich gibt es 

genügend Alternativen zu den 

Pestizidanwendungen. Zudem ist 

das Risiko eines unsachgemässen 

Umgangs gross, und eine nöti-

ge Erfassung und Kontrolle wäre 

besonders aufwendig. Es drängt 

sich deshalb im Privatbereich ein 

rasches Pestizidverbot auf.
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Nicht nur der Bund muss ein In-

teresse haben, den Pestizidein-

satz zu senken und die Pestizid-

belastung von Mensch und Um-

welt zu reduzieren. Auch die 

Landwirtschaft selber, der Han-

del und die Verarbeiter sind an 

einer möglichst pestizidfreien 

Produktion mit möglichst we-

nig negativen Auswirkungen des 

Pestizideinsatzes interessiert. Die 

regelmässigen negativen Schlag-

zeilen (Kap. 1.1) beeinträchtigen 

die Wertschöpfung der Nah-

rungsmittelbranche und schaden 

dem Vertrauen in die Schweizer 

Landwirtschaft nachhaltig. Ent-

sprechend stammen viele wirk-

same Projekte und Massnahmen 

zur Reduktion des Pestizideinsat-

zes von privaten Initiativen. 

Sowohl bei IP-Suisse wie bei 

der Bio-Produktion ist der redu-

zierte Pestizideinsatz das wohl 

wichtigste Argument gegen-

über dem Konsumenten und 

dem Handel, um höhere Produ-

zentenpreise geltend machen 

zu können. Solche und weite-

re Produzenteninitiativen wer-

den massgeblich durch Direkt-

zahlungsprogramme des Bundes 

mit unterstützt. So wird ein Teil 

der Mehrkosten einer naturna-

hen Produktion durch leistungs-

orientierte Direktzahlungen – 

insbesondere die Extenso- und 

Bei einigen Kulturen geht ein 

wesentlicher Teil des Pestizidein-

satzes auf das Konto des Aus-

sehens. Vor allem bei Obst und 

Gemüse, wo ohnehin ein be-

sonders intensiver Pestizidein-

satz üblich ist, wird vom Handel 

mit Hinweis auf die Konsumen-

tenwünsche äusserlich makello-

se Ware gefordert. Dies kann oft 

nur erreicht werden durch einen 

Pestizideinsatz, der weit über die 

Erfordernisse hinsichtlich Ertrag, 

Haltbarkeit oder innere Qualität 

der Produkte hinausgeht. Wüss-

ten die Konsumenten um diesen 

Zusammenhang, dürften viele 

bereit sein, auch weniger perfekt 

aussehende Produkte zu kaufen, 

6.9 Initiativen der Privatwirtschaft stärken

6.10 Beitrag der Konsumenten

Biobeiträge (Produktionssystem-

beiträge) –, der andere Teil durch 

die Konsumenten über die höhe-

ren Preise im Laden finanziert. 

Wichtige Impulse können auch 

von einem landwirtschaftlichen 

Pilotbetriebsnetz ausgehen, wie 

es in ähnlicher Form bereits ein-

mal bestand110 und mit dem auch 

andere Länder erfolgreich arbei-

ten.111 Die Pilotbetriebe können 

aktiv zu Entwicklung neuer Me-

thoden beitragen, ermöglichen 

den – z.B. wirtschaftlichen – Pra-

xistest und die Einführung neuer 

Forschungsergebnisse und sind 

in der Lage, ihre Erfahrungen an-

deren Landwirtschaftsbetrieben 

glaubwürdig zu vermitteln.

Andere Initiativen funktionie-

ren ganz ohne staatliche Beihilfe. 

So hat Coop in Zusammenarbeit 

mit Vision Landwirtschaft und 

der IG Christbaum 2016 Richtli-

nien für einen reduzierten Pes-

tizideinsatz bei der Produk tion 

von Schweizer Christbäumen er-

lassen. Produzenten, die in Zu-

kunft dem grössten Abnehmer in 

der Schweiz Christbäume liefern 

wollen, müssen diese Richtlinien 

einhalten. Sie führen gegenüber 

dem sonst üblichen – unnötig 

hohen – Pestizideinsatz zu einer 

Reduktion von rund 50–75%. 

Solche Initiativen sollen durch 

den Bund z.B. über Forschung, 

sofern sie die Gewissheit haben, 

dass so weniger Pestizide einge-

setzt werden. 

Durch eine entsprechende 

Kommunikation dürften die-

ses Bewusstsein und ein ent-

sprechendes Kaufverhalten 

wesentlich gefördert werden. 

Statt inhaltsleere Werbung für 

Schweizer Landwirtschaftspro-

dukte mitzufinanzieren, sollten 

die staatlichen Gelder zur Un-

terstützung einer Kommunika-

tion verwendet werden, wel-

che solche Zusammenhänge be-

wusst macht und Produkte mit 

vermindertem Pestizideinsatz 

oder ohne Pestizideinsatz be-

sonders bewirbt.

über praxisgerechte Direktzah-

lungsprogramme oder die Kom-

munikation unterstützt werden. 

Die Möglichkeiten privater Initia-

tiven dürfen nicht unterschätzt 

werden und sollten gezielt ge-

nutzt und in die Reduktionsstra-

tegie mit einbezogen werden.
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7.

Das Kapitel beschreibt die nötigen Massnah-
men, die zu treffen sind, damit die formulierten 
Ziele erreicht werden können. Die Massnah-
men sind in acht Handlungsbereiche gegliedert 
und können vom Bund kostenneutral realisiert 
werden. 

Massnahmen und
Umsetzungsziele



Anwendungsbereiche

Hobbyanwender 
Siedlung 
Verkehr

Landwirtschaft

Handlungsbereiche 
Massnahmenpakete

I

II

III
IV

VI
V

VII

VIII

3R
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Hunderte von Massnahmen und 

Ideen sind in bestehenden Ak-

tionsplänen, in Forschungspro-

jekten, in Publikationen, bei 

Praktikern, in Arbeitsgruppen 

und Workshops bereits entwi-

ckelt, und wiederum eine grosse 

Zahl davon in Projekten, in Ag-

rarprogrammen, auf einzelnen 

Landwirtschaftsbetrieben im In- 

und Ausland bereits realisiert 

worden. 

Das Rad muss also nicht neu 

erfunden werden, wenn es dar-

um geht, Massnahmen für eine 

wirksame Reduktion des Pesti-

zideinsatzes und der Pestizid-

belastung herzuleiten. Für den 

vorliegenden Reduktionsplan 

wurden die verfügbaren Infor-

mationen zu möglichen Verbes-

serungen systematisch gesich-

tet und die einzelnen Massnah-

men zusammen mit Experten 

bewertet und priorisiert. Das Re-

sultat sind acht Massnahmenpa-

kete (Abb. 8) mit rund 40 prio-

ritären Einzelmassnahmen, die 

in den kommenden Jahren um-

zusetzen sind, damit die gesetz-

ten und sich von den gesetzli-

chen Grundlagen herleitbaren 

Ziele (Kap. 5) erreicht werden 

können. Die Massnahmen wei-

sen darauf hin, dass in der jetzi-

gen Praxis in den meisten Hand-

7.1 Umsetzungskonzept

lungsbereichen zahlreiche, teil-

weise gravierende und zumeist 

relativ einfach zu behebende De-

fizite und Lücken bestehen, die 

in ihrer Summe zu einer unnö-

tig hohen Pestizidbelastung von 

Mensch und Umwelt führen.

Die Umsetzung der beschrie-

benen Massnahmen ist im Rah-

men der bestehenden Budgets 

von Bund und Kantonen möglich, 

wobei einige Mittelverschiebun-

gen notwendig sind (s. Tab. 1, 

S. 63). 

Optimierungen im Feld nach dem 3R-Prinzip  
(Reduce, Replace, Refine) s. Abb. 1, S. 14.

I Zulassungsverfahren
II Monitoring und Indikatoren
III Kontrollen
IV Beratung, Forschung, Information
V Optimierungen im Feld
VI Gebühren und Abgaben
VII Risikovorsorge und Verursacherprinzip
VIII Dauernder Verbesserungsprozess

Abbildung 8 
Konzeptionelle Grundlage für  
die Erarbeitung von Pestizid- 
Reduktionszielen und -massnahmen
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7.2 Massnahmenpakete und Umsetzungsziele

Vorbemerkung: Die hier hergeleiteten und im Detail beschriebenen 

Massnahmen sind in Tabelle 1 der Kurzfassung übersichtlich zusam-

mengestellt und mit terminierten Umsetzungszielen versehen.

Massnahmenpaket I 

Zulassung von 

PSM-Wirkstoffen und 

-Formulierungen

Die Zulassung hat grundlegen-

den Einfluss auf Anwendung 

und Auswirkungen von Pestizi-

den. Sie weist zahlreiche Defizi-

te auf. Insbesondere ihre bishe-

rige systematische Intransparenz 

ist für verschiedene Akteure seit 

Jahren ein Stein des Anstosses.

a) Prüfverfahren  

verbessern

Derzeit müssen die Antragstel-

ler (PSM-Hersteller) selbst die 

Berichte mit den Beurteilungs-

grundlagen für die erstmalige 

Zulassung und die spätere Re-

evaluation von Wirkstoffen lie-

fern.112 Dabei müssen die Fir-

men in ihren Berichten wichtige 

ökologische Probleme nicht ein-

gehend abklären. So muss bei-

spielsweise die Giftwirkung auf 

Bestäuberinsekten, die sensib-

ler reagieren als die Honigbie-

nen, oder auf die als besonders 

sensibel bekannten Amphibien 

nicht abgeklärt werden. Ein we-

sentliches Verbesserungspoten-

zial liegt zudem in einer amts-

übergreifend betriebenen Zu-

lassungsstelle sowie in einer 

Öffentlichmachung aller relevan-

ten Unterlagen. 

 Um die Wirkung auf die Ar-

tenvielfalt und die Bestäu-

ber umfassend beurteilen 

zu können, sind in Zukunft 

zwingend auch andere Be-

stäuber als Honigbienen, so-

wie Amphibien als Testorga-

nismen zur Beurteilung der 

Gefährlichkeit der Wirkstoffe 

miteinzubeziehen.113 Gleich-

zeitig sind PSM immer auch 

als Mischungen, wie sie in 

der Praxis zur Anwendung 

kommen, inklusive der Zu-

satzstoffe (Safener, Synergis-

ten etc.) zu testen. 

 Zudem sind bei den Prüfver-

fahren und bei der Zulassung 

der Produkte die besonde-

ren Schweizer Gegebenhei-

ten explizit mitzuberücksich-

tigen (höhere und intensivere 

Niederschläge, akzentuiertes 

Relief, besonders dichtes Ent-

wässerungs-, Drainage- und 

Gewässernetz etc.). 

 Die Zulassungsstelle für PSM 

ist ab 2019 zwingend amts-
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übergreifend durch BLW, 

BAFU, SECO und BLV (und 

nicht nur durch das BLW114) 

gemeinsam zu betreiben (Si-

cherstellung von Synergien 

und einer sachlich ausgewo-

genen Entscheidfindung).

 Alle verfügbaren Informatio-

nen über Produkt und Wirk-

stoff (Eigenschaften und 

Nebenwirkungen) und die 

durchgeführten Untersu-

chungen werden öffentlich 

zugänglich gemacht (Trans-

parenz, s. auch Punkt d).

 Bis 2019 ist die PSMV ent-

sprechend zu ergänzen.

b) Vollständigkeit der  

Beurteilungsgrundlagen

Bei der erstmaligen Zulassung 

sowie bei der Reevaluation von 

Wirkstoffen obliegt es wie er-

wähnt dem Antragsteller (Produ-

zent oder Importeur), die Berichte 

mit den Beurteilungsgrundlagen 

beizubringen (Art. 6 f. PSMV). 

 Bestehen Zweifel daran, dass 

alle verfügbaren Daten und 

Studien repräsentativ mitbe-

rücksichtigt und ausgewiesen 

wurden, soll der Bund die nö-

tigen Unterlagen und Unter-

suchungen zulasten des An-

tragstellers selber beschaffen 

bzw. durchführen. Der Bund 

schafft dafür ausreichen-

de und gut qualifizierte Prüf- 

und Untersuchungskapazitä-

ten oder stellt sie bei Dritten 

sicher. Die PSMV ist bis 2019 

entsprechend zu ergänzen.

c) Widerruf der Zulassung 

für besonders problemati-

sche Wirkstoffe im Verfah-

ren der Reevaluation

Soll ein Wirkstoff reevaluiert 

werden, wird dieser nach Art. 9 

Abs. 2 PSMV in Anh. 10 PSMV 

gelistet. Das WBF nimmt die 

Wirkstoffe, die reevaluiert wer-

den, „im Einvernehmen mit 

den anderen betroffenen De-

partementen und nach Anhö-

rung der interessierten Kreise, 

in Anh. 10 auf. Es berücksich-

tigt dabei das Überprüfungs-

programm der EU.“ (Art. 9 Abs. 

2 PSMV).  

 Tatsächlich sind viele in der 

Schweiz zugelassene PSM-

Wirkstoffe problematisch. 

Sie sollten reevaluiert und 

nach den Kriterien von Art. 

10 PSMV überprüft werden. 

Stoffe, die diese Anforderun-

gen nicht mehr erfüllen, sind 

aus Anh. 1 PSMV zu streichen. 

Eine Auflistung einiger dieser 

problematischen Wirkstoffe 

findet sich im Anh. 3 dieses 

Berichtes als Download.

 Anlässlich der derzeit laufen-

den Reevaluation in der EU 

nicht mehr zugelassene Mit-

tel sind generell auch in der 

Schweiz zu streichen.

 Die Kann-Formulierung in 

der PSMV hinsichtlich der 

Reevaluation ist zudem mit 

einer Muss-Vorschrift zu er-

setzen.

 Die Reevaluation ist gemäss 

einem zu erstellenden Hand-

buch (Richtlinie) durchzufüh-

ren, in dem das Verfahren ge-

nau definiert ist und wie die 

Resultate zu bewerten sind.

 Die PSMV ist entsprechend 

bis 2019 anzupassen.

d) Transparenz und 

Mitwirkungsrechte

Die Zulassung von PSM stellt ei-

nen grundlegenden Entscheid 

von weitreichender Tragweite 

dar. Solche Entscheide sind von 

den behördlichen Zulassungs-

stellen nicht unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit und nicht ohne 

die Möglichkeit einer Überprü-

fung durch Rechtsmittelinstan-

zen zu treffen, denn es besteht 

so die – wiederholt bestätigte 

– Gefahr, dass die wirtschaftli-

chen Interessen der PSM-Her-

steller und Importeure gegen-

über den Landwirtschafts-, Um-

welt- und Gesundheits interessen 

obsiegen.

Bislang haben es die Pesti-

zidproduzenten und -importeu-

re verstanden, dass die Beurtei-

lungsgrundlagen für Wirkstof-

fe und PSM der Geheimhaltung 

unterstellt wurden (vgl. etwa 

Art. 52 PSMV). Auch das Bun-

desamt für Landwirtschaft 

(BLW) publiziert die unter sei-

ner Leitung erstellten Berich-

te und Beurteilungen nicht. Im 

Gegensatz dazu werden etwa 

in Deutschland schon seit 2009 

Zulassungs- und Genehmi-

gungsberichte aus den Zulas-

sungs- und Genehmigungsver-
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der Reevaluation von Wirk-

stoffen, PSM-Bewilligungen 

und Substitutionskandidaten 

einzuführen. Hierzu bedarf es 

einer Gesetzesergänzung (im 

USG). 

e) Kostenwahrheit bei der 

Finanzierung der Zulassung

Die Kosten für das Zulassungs-

verfahren werden heute vom 

Bund stark subventioniert (Kap. 

6.5). Dies ist nicht angebracht 

und widerspricht dem umwelt-

rechtlichen Verursacherprin-

zip (z.B. Art. 2 USG) sowie dem 

staatsrechtlichen Prinzip der 

Kostenwahrheit. 

 Die vollständigen Kosten der 

Zulassung sind deshalb ab 

2019 von den Antrag stellen-

den Firmen zu finanzieren, 

wie dies auch in anderen Län-

dern Europas der Fall ist. Die 

frei werdenden Mittel im Um-

fang von schätzungsweise 6 

Mio. Franken jährlich115 sollen 

für den Ausbau der Offizial-

beratung eingesetzt werden 

(s. Massnahmenpaket IV). 

f) Sonderbewilligungen

Die gegenwärtige Handhabung 

der Sonderbewilligungen wider-

spricht den Grundprinzipien des 

ÖLN (Kap. 6.6) und ist grund-

legend zu revidieren.

 Sonderbewilligungen werden 

ab 2017 nur noch nach ein-

zelfallweiser Prüfung der Ge-

suche und auf der Basis des 

Schadschwellenprinzips erteilt.

 Für die Erteilung von Sonder-

bewilligungen sind ab 2017 

kostendeckende Gebühren 

zu erheben. 

 Bei den Sonderbewilligun-

gen sind dieselben Trans-

parenz- und Mitwirkungs-

rechte anzuwenden wie im 

Zulassungsverfahren (Verfah-

renstransparenz, Öffentlich-

keitsprinzip, Provokations-

recht).

 Ab 2020 sind beim ÖLN 

Sonderbewilligungen ab-

zuschaffen und durch eine 

einfache ÖLN-Positivwirk-

stoffliste (analog zu Bio) zu 

ersetzen (administrative Ver-

einfachung).

Für die letzten beiden Massnah-

men sind bis 2019 das USG bzw. 

das ChemG anzupassen (Ergän-

zung Grundsatz).

g) Erlaubte PSM-Aufwand-

mengen anpassen

Gemäss Evaluationen des BAFU 

ist bei zahlreichen Produkten die 

erlaubte Aufwandmenge in der 

Schweiz höher als im Ausland. 

 Im Rahmen der sog. „Geziel-

ten Überprüfung“ des Bun-

desamtes für Landwirtschaft 

ist zu ermitteln, welche Pro-

dukte höhere Dosierungen 

haben, und ihre Anwendun-

gen sind bis 2018 mit der EU 

zu harmonisieren. Allfälli-

ge Abweichungen sind mit-

tels schweizspezifischen Un-

tersuchungsresultaten zu be-

gründen.

fahren für Pflanzenschutzmittel 

veröffentlicht. Durch Bestellung 

zugänglich sind zudem die Be-

richte der Fachbehörden (z.B. 

der Bewertungsbericht des Um-

weltbundesamtes). 

 Um den für die Pestizidbelas-

tung in der Schweiz massgeb-

lichen Missstand bei Transpa-

renz und Entscheidungsver-

fahren zu beheben, sind bis 

2020 folgende drei Massnah-

men zu realisieren: 

 - Verfahrenstransparenz und 

Öffentlichkeitsprinzip bei 

den Zulassungs- und Bewilli-

gungsverfahren sicherstellen: 

Alle wirkungs- und umweltre-

levanten Beurteilungsgrund-

lagen der Hersteller und Im-

porteure einerseits und die-

jenigen der Bundesbehörden 

für Pestizid-Wirkstoffe und 

PSM andererseits sind öffent-

lich zu machen. Zulassungs-

verfahren für Wirkstoffe und 

PSM sind von den Behörden 

wie Bewilligungsverfahren für 

neue umweltrelevante Bau-

ten oder Anlagen transparent 

zu führen. Transparenz stärkt 

das Vertrauen in die behördli-

che Arbeit und ebenso in die 

einheimische Landwirtschaft.

 - In einem ersten Schritt ist bis 

2017 im Minimum eine Doku-

mentation analog zum Draft 

Assessment Report und zur 

EFSA Opinion bereitzustellen.

 - Es ist ein Provokationsrecht 

von Umwelt- und Produzen-

tenorganisationen im Bereich 
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h) Gezielte Überprüfung 

(GÜ) verbessern

Der GÜ kommt ab dem 1. Januar 

2016 eine erheblich grössere Be-

deutung zu, weil auf diesen Zeit-

punkt in der PSMV die Substi-

tutionskandidaten und die ver-

gleichende Bewertung definiert 

wurden. Seit 2012 wurden PSM 

mit 70 verschiedenen Wirkstof-

fen einer GÜ unterzogen. Die 

vom BLW verfügten Bewilligungs-

einschränkungen sind bislang al-

lerdings gering und werden den 

strengen Umweltzielen der PSMV 

und weiteren Vorgaben im Biozid-

recht nicht gerecht. 

 Es besteht dringender Be-

darf für Vorgaben, die ab 

2017 eine strengere, einheit-

liche und transparente GÜ si-

cherstellen. Das Vorgehen bei 

der GÜ von PSM mit geneh-

migten Wirkstoffen ist ähnlich 

wie bei den Umweltverträg-

lichkeitsprüfungen in einem 

Handbuch (Richtlinien) fest-

zuhalten. Die Vorgaben des 

WBF ans BLW zur GÜ müssen 

ab 2018 klare Ziele beinhal-

ten, wie z.B. Verringerung des 

Einsatzes von stark umwelt-

schädlichen Pestiziden – so-

weit diese nicht ganz zu ver-

bieten sind – innert 5 Jahren 

um 80%, Berichterstattungs-

pflicht, Erfolgskontrolle u.a.

 Bei PSM mit Wirkstoffen, 

welche als Substitutionskan-

didaten gelten, soll die GÜ 

besonders genau und restrik-

tiv erfolgen.

 Es ist dazu bis 2019 die PSMV 

und evtl. das USG/ChemG 

anzupassen (z.B. neues Ka-

pitel „Ökologische Anforde-

rungen an Pflanzenbehand-

lungsmittel“).

i) Verbraucher über Sub-

stitutionskandidaten trans-

parent informieren

Seit dem 1. Januar 2016 gelten 

55 der in der Schweiz zugelas-

senen 340 PSM-Wirkstoffe als 

Substitutionskandidaten, weil 

sie durch andere, weniger öko-

toxische oder humantoxische 

Wirkstoffe ersetzt werden kön-

nen (PSMV Anh. 1, Teil E). Wirk-

stoffe und Pflanzenschutzmittel, 

welche solche Substitutionskan-

didaten enthalten, dürfen nicht 

mehr bewilligt werden bzw. es 

sind bestehende Bewilligungen 

zu widerrufen oder die Bewil-

ligung ist auf bestimmte Nutz-

pflanzen zu beschränken (Art. 

34 Abs. 1 PSMV). Die Liste der 

Substitutionskandidaten in der 

PSMV ist abgestimmt mit jener 

der EU. Die Bedingungen für 

eine Bewilligungsverweigerung 

bzw. einen Widerruf der Bewil-

ligung sind geregelt in Art. 34 

Abs. 1 Bst. a bis c PSMV. Mass-

gebend ist insbesondere, ob 

für die ersuchten „Einsatzzwe-

cke bereits ein bewilligtes Pflan-

zenschutzmittel oder eine nicht 

chemische Bekämpfungs- oder 

Präventionsmethode besteht, 

das oder die für die Gesund-

heit von Mensch und Tier oder 

für die Umwelt deutlich siche-

rer ist“.

Weil PSM mit Substitu-

tionskandidaten zufolge Bewil-

ligungsentzugs nur allmählich 

vom Markt verschwinden (auf-

wändige Abklärungen, evtl. 

langwierige Rechtsmittelverfah-

ren), ist es wichtig, die Endver-

braucher (Landwirte, Lohnunter-

nehmer etc.) über die Problema-

tik zu informieren. Dasselbe gilt 

für Fälle, wo eine Bewilligung al-

lenfalls nicht entzogen werden 

kann. Auf diesem Weg kann auf 

freiwilliger Basis eine gewisse Re-

duktion problematischer Wirk-

stoffe bewirkt werden. Mit der 

transparenten Ausweisung der 

Problematik und weniger schäd-

lichen Alternativen wird zudem 

die Agrochemie motiviert, we-

niger umwelt- und gesundheits-

schädliche PSM zu entwickeln.

 Pflanzenschutzmittel, die 

mindestens einen Wirkstoff 

enthalten, der als Substitu-

tionskandidat gilt, müssen ab 

2018 am Verkaufspunkt und 

auf der Verpackung klar und 

deutlich so gekennzeichnet 

sein. Die vom Substitutions-

kandidaten ausgehende grös-

sere Gefahr für die Umwelt 

oder menschliche Gesund-

heit und die weniger schädli-

chen Alternativprodukte sind 

transparent auszuweisen.

k) Pestizidanwendungen 

ausserhalb der Landwirt-

schaft einschränken

Die Anwendung von Pestizi-

den (und Bioziden) im Verkehrs-, 

Park-, Garten- und v.a. Privat-

bereich ist aufgrund der oft un-

professionellen Anwendung und 

der praktisch fehlenden Kon-

trollierbarkeit besonders risiko-

reich und eine überproportiona-

le Quelle von erhöhten Einträgen 

in die Umwelt. Gleichzeitig ist 

dieser Einsatz meist nicht wirt-

schaftlich begründet. Eine zen-

trale Forderung des Pestizid-

reduktionsplans betrifft deshalb 

eine starke Einschränkung in der 

Zulassung von Pestiziden bei die-

sen Anwendungsbereichen. 

 Der Verkauf und die Verwen-

dung von Pestiziden im Park-, 

Garten- und Privatbereich ist 

ab 2019 auf jene Pestizidpro-

dukte einzuschränken, die 

als „very low risk“ (vgl. dazu 

die Préparations Naturelles 

Peu Préoccupantes in Frank-

reich) taxiert sind (Anpassung 

ChemRRV oder PSMV). Ein 

entsprechendes Verbot wur-

de in verschiedenen Ländern 

(z.B. Frankreich) bereits er-

folgreich umgesetzt.

l) Verbot persistenter 

Stoffe

In rund 4% der Grundwasser-

messstellen im landwirtschaft-

lich intensiv genutzten Schwei-

zer Mittelland liegen die Kon-

zentrationen von PSM über dem 

gesetzlichen Anforderungswert 

von 0,1 μg/l.116 Dabei sind nicht 

nur die PSM-Wirkstoffe selbst 
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 Die Zulassung von Stof-

fen, bei denen gemäss Um-

welt-, Rückstands- und Ge-

sundheitsmonitoring wieder-

holt Qualitätsanforderungen 

(z.B. numerische Anforde-

rungen Oberflächengewäs-

ser) nicht eingehalten wer-

den, wird systematisch re-

evaluiert. Die Kosten sind von 

den Bewilligungsinhabern zu 

tragen. Im Zweifelsfall gibt 

der Bund die nötigen Unter-

suchungen im Zulassungsver-

fahren für Wirkstoffe gemäss 

PSMV zulasten des Bewilli-

gungsinhabers selbst in Auf-

trag. Er schafft dafür ausrei-

chende und gut qualifizierte 

Prüf- und Untersuchungska-

pazitäten oder stellt sie bei 

Dritten sicher. Hierzu sind bis 

2018 entsprechende Rechts-

änderungen nötig. 

n) Helikoptersprühflüge

 Das Ausbringen von Pesti-

ziden aus der Luft soll wie 

in der EU verboten werden. 

Ausnahme- oder Spezialbe-

willigungen sind keine zu ge-

währen, da die betreffenden 

Regelungen offensichtlich 

nicht vollzogen werden kön-

nen (gravierende, systemati-

sche Verstösse in einigen Re-

gionen, die seit Jahrzehnten 

trotz verschiedener Vorstös-

se von den Behörden unge-

ahndet blieben).117 Falls ein 

Verbot an der politischen Re-

alität scheitern sollte, sind ab 

2017 bei der Gewährung von 

Ausnahmebewilligungen (a) 

die Anforderungen der bis-

herigen Weisungen bzw. Kri-

terien in keiner Weise aufzu-

weichen und (b) Sprühflüge 

generell nur noch in mindes-

tens zu 80% begrünten Kul-

turen zuzulassen (Reduktion 

der Abschwemmung).

das Problem, sondern deren 

langlebige Abbauprodukte. Da-

von weisen 70% der Messstellen 

über 0,1 μg/l auf. Immerhin gibt 

es zurzeit nur etwa eine Hand-

voll Wirkstoffe mit solch persis-

tenten und grossräumig auftre-

tenden Stoffen. Davon ist die 

Mehrheit bereits nicht mehr zu-

gelassen (z.B. Atrazin, Dichlo-

benil, Propachlor und Tolylflua-

nid). Ihre Metaboliten werden 

uns aber aufgrund ihrer Persis-

tenz noch während Jahrzehnten 

begleiten. 

 Persistente Wirkstoffe und 

Produkte werden generell 

nicht mehr genehmigt bzw. 

zugelassen (Anpassung PSMV 

und evtl. USG bis 2019). Die 

noch zugelassenen PSM mit 

langlebigen Abbauprodukten 

müssen so rasch als möglich, 

spätestens bis 2018, aus der 

Zulassung gestrichen werden. 

Dazu gehören insbesondere 

die Herbizide Metolachlor und 

Chloridazon. In denjenigen 

Fällen, wo internationale Ver-

träge verletzt oder Schaden-

ersatzforderungen erhoben 

werden könnten, setzt sich 

der Bund für einen freiwilligen 

Verzicht ein (z.B. in Zusam-

menarbeit mit den Grossver-

teilern, indem sie den Verkauf 

entsprechend produzierter 

Produkte sistieren).

m) Rückkoppelung zwi-

schen Monitoringresultaten 

und Zulassung
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Massnahmenpaket II 

Monitoring und 

Indikatoren

Die derzeit äusserst lückenhafte 

Datenlage zu Verwendung und 

Auswirkungen der Pestizide in 

der Schweiz erschwert oder ver-

unmöglicht es seit vielen Jahren, 

wichtige Fragen zu beantworten 

und gezielte Schlussfolgerungen 

für eine Verbesserung der Pes-

tizidbelastung von Mensch und 

Umwelt ziehen zu können. Die 

hier vorgeschlagenen Massnah-

men zum Schliessen der Daten- 

und Wissenslücken sind deshalb 

vordringlich. 

a) Monitoring  

Pestizidanwendung

 Um den Pestizideinsatz bei 

den Anwendern adäquat be-

urteilen zu können, sind ab 

2016 die verkauften Mengen, 

aufgeschlüsselt nach Toxizi-

tätsklassen, auf die behandel-

te Fläche umzurechnen und 

die Resultate ab Beginn der re-

levanten Erhebungen im Jahre 

2006 im Agrarbericht ergän-

zend zu publizieren.118 Dabei 

ist eine einfache Zuordnung 

zu vier Toxizitätsklassen vor-

zunehmen, um Verschiebun-

gen von toxischeren zu we-

niger problematischen Mit-

teln und umgekehrt abbilden 

zu können (Indikator der Ge-

wichteten Einheitsdosen, vgl. 

Kasten 7 und Abb. 7, S.39). 

 Für eine zuverlässige Erfas-

sung der verkauften Men-

gen ist ab 2018 das Chipkar-

tensystem einzuführen, wel-

ches technisch sehr einfach 

und zu geringen Kosten rea-

lisiert werden kann (vgl. das 

in Deutschland realisierte und 

bewährte System) und wel-

ches die Übersicht über die 

verkauften und die tatsäch-

lich eingesetzten PSM, aber 

auch die Kontrollmöglichkei-

ten stark verbessert und ver-

einfacht. Dabei werden beim 

Kauf die bezogenen Men-

gen automatisch auf einer 

Chipkarte abgespeichert und 

gleichzeitig einer zentralen 

Datenbank übermittelt. 

 Mittelfristig ist eine Voller-

fassung des Pestizideinsatzes 

(Zeit, Ort, Menge, Kultur) an-

zustreben, wie sie beispiels-

weise im US-Bundesstaat Ka-

lifornien119 seit 1990 erfolg-

reich durchgeführt wird. Der 

Fortschritt der Informations-

technologie und die heute 

im Ackerbau aufkommende 

Nutzung von satellitenbasier-

ten Lenksystemen, z.B. für 

Controlled Traffic Farming120, 

dürften es mittelfristig er-

möglichen, den PSM-Einsatz 

flächendeckend automatisch 

und georeferenziert zu erfas-

sen. Die technischen Mög-

lichkeiten und die konzep-

tionelle Umsetzung für eine 

Vollerfassung sind bis 2018 

abzuklären und ggf. bis 2020 

einzuführen. 

 Sollten die zuständigen Amts-

stellen die genannten Verbes-

serungen weiterhin ableh-

nen mit Hinweis auf die Wah-

rung von Geschäftsinteressen 

(ChemG Art. 44)121 bzw. die 

Vertraulichkeit von Angaben, 

ist die PSMV entsprechend 

anzupassen (bis 2019).

b) Monitoring  

Rückstandsfälle

In der Schweiz sind die kanto-

nalen Fachstellen dafür zustän-

dig, dass Lebens- und Futtermit-

tel auf Pestizid-Rückstände ge-

prüft werden. Die Erkenntnisse 

der kantonalen Untersuchungen 

und die Rückstandsfälle werden 

bisher nicht zentral erfasst. Be-

stimmte Gefahrenmuster und 

-ursachen sind dadurch nicht 

oder nur mit Verzögerung er-

kennbar, was zu einem höhe-

ren Risiko für Konsumenten und 

zu unnötigen Reputationsrisiken 

für die einheimische Produktion 

führt. Diese können die Quali-

tätsstrategie gefährden und zu 

finanziellen Einbussen führen.

In der Europäischen Gemein-

schaft verpflichtet die Verord-

nung (EG) Nr. 396/2005 die Mit-

gliedstaaten zur Informations-

übermittlung an die Kommission, 

die zuständige Behörde (Euro-

pean Food Security Authority) 

und die anderen Mitgliedstaaten 

(Art. 31). Auf der Grundlage die-

ser Informationen erstellt die Be-

hörde einen Jahresbericht über 

Pestizidrückstände (Art. 32).

 In der Schweiz ist bis 2017 

eine Plattform zu etablieren, 

welche die Daten der zustän-

digen Amtsstellen und – auf 

freiwilliger Basis – von Zerti-

fizierungsorganisationen und 

privaten Körperschaften wie 

z.B. dem Handel erfasst.122

c) Monitoring Gesundheits-

zustand Pestizidanwender 

sowie Vergiftungen 

 Der Gesundheitszustand von 

Landwirten, die Pestizide ein-

setzen, ist wie in Frankreich 

zu überwachen (jedoch ano-

nymisiert).

 Ein Monitoring ist ebenfalls 

erforderlich zur Überwa-

chung und Berichterstattung 

über Fälle von Vergiftungen 

durch PSM bei Anwendern, 

Anrainern, Umstehenden, 

Verbrauchern oder Wildtie-

ren. 

 Das Monitoring ist spätestens 

ab 2018 zu starten.

d) Auswertung kulturspezi-

fischer Erhebungen

 Ergänzend zur detaillier-

ten Erfassung der Pestizid-

verkäufe ist der Pestizidein-

satz kulturspezifisch anhand 

von betrieblichen Erhebun-

gen (gemäss Ökologischem 
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gekräftigen Stichproben und 

Erhebungen in folgenden Be-

reichen umfasst: Gewässer-

organismen, Bodenorganis-

men und Bodenfruchtbarkeit, 

Biodiversität (mindestens 

Amphibien, Vögel, Säugetie-

re und ausgewählte Insek-

tengruppen), Nützlinge und 

Bestäuber (Wild- und Ho-

nigbienen), menschliche Ge-

sundheit und Gesundheit der 

Nutztiere. Beim Monitoring 

der Gesundheitsauswirkun-

gen sind Vergiftungsfälle und 

chronische Erkrankungen, 

von denen ein Zusammen-

hang mit Pestiziden erwartet 

werden kann, systematisch 

zu erfassen und Analysen der 

räumlichen Zusammenhänge 

zwischen Pestizideinsatz und 

auftretenden Fällen durch-

zuführen. Dabei können die 

Erfahrungen von Frankreich 

genutzt werden.124 Ein Ent-

scheid bezüglich Einführung 

eines Schweizer Humanbio-

Monitorings wurde bereits 

2013 vom Bundesrat erwar-

tet und steht bis heute aus. 

g) Definition geeigneter In-

dikatoren und ergänzender 

Umweltqualitätsstandards

 Es sind bis 2018 geeigne-

te Indikatoren und Qualitäts-

standards für a) die Pestizid-

Rückstände und b) die Beein-

trächtigungen durch Pestizide 

in den Bereichen Boden (Bo-

denorganismen und Boden-

fruchtbarkeit), Biodiversität 

(mindestens Pflanzen, Am-

phibien, Vögel, Säugetiere 

und ausgewählte Insekten-

gruppen), Bestäuber (Wild- 

und Honigbienen), Gesund-

heit der Anwender sowie Luft 

zu definieren.

h) Auswertungen und 

Schlussfolgerungen

 Die Monitoringdaten sind alle 

vier Jahre umfassend auszu-

werten und die Resultate in 

einem periodischen Pestizid-

bericht ausführlich darzustel-

len. Darin sind auch Schluss-

folgerungen für allfällige zu-

sätzliche Massnahmen zu 

ziehen, die sich im Hinblick 

auf nötige weitere Verbesse-

rungen und eine weitere Re-

duzierung der Pestizidbelas-

tungen ergeben als Grundla-

ge für den zu installierenden 

„Dauernden Verbesserungs-

prozess“ (s. Massnahmen-

paket VIII). 

Leistungsnachweis ÖLN obli-

gatorisch) stichprobenweise 

auszuwerten, wobei das Mo-

nitoring gleichzeitig als Kon-

trolle genutzt wird. Die Aus-

wertung der Aufzeichnungen 

ermöglicht es, in Ergänzung 

zum Betriebsnetz den Bezug 

herzustellen zum kulturspe-

zifischen Einsatz der gekauf-

ten Mittel und damit eine Er-

folgskontrolle in Bezug auf 

die festgesetzten Ziele und 

die getroffenen Massnahmen 

durchzuführen. 

e) Monitoring des Pestizid-

eintrages in die Umwelt 

und Rückstandsanalysen

Bisher besteht lediglich ein Mo-

nitoring der PSM-Gehalte des 

Grundwassers und ein nicht re-

präsentatives Monitoring der 

Oberflächengewässer sowie von 

Rückständen auf Lebensmitteln. 

 Das bestehende Monitoring-

Programm ist ab 2018 für die 

Gewässer auf ein repräsenta-

tives Stichprobennetz zu er-

weitern und mit einem Mo-

nitoring der Pestizidgehalte 

und ihrer Abbauprodukte in 

Böden und punktuell auch in 

der Luft zu ergänzen.123 

f) Monitoring von Neben-

wirkungen und Schäden 

des Pestizideinsatzes

 Es ist bis 2017 ein Konzept zu 

erstellen und ab 2020 umzu-

setzen, das die Auswirkungen 

des PSM-Einsatzes mit aussa-
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Massnahmenpaket III

Kontrollen

Während die Lebensmittel-Rück-

standskontrollen der Grossver-

teiler und der kantonalen La-

bors gut ausgebaut sind, sind 

die Kontrollen im Bereich der 

Anwenderauflagen bisher aus-

gesprochen rudimentär. So wur-

den zur Überprüfung, ob die ein-

gesetzten Mittel bewilligt bzw. 

für die entsprechende Kultur zu-

gelassen waren, bisher nur zwei 

Kontrollkampagnen zum Insek-

tizideinsatz mit je lediglich rund 

100 Proben durchgeführt, wobei 

in gewissen Kulturen nur eine 

Probe genommen worden ist (s. 

Kap. 6.4). Der Fungizid- und vor 

allem der Herbizideinsatz wur-

den bisher praktisch nie kont-

rolliert. Ein Kontrollkonzept, das 

Fehlanwendungen mit einer ge-

nügend grossen Stichprobenzahl 

erfasst, ist unumgänglich. Erfah-

rungen zeigen, dass die daraus 

resultierenden Sanktionen sehr 

rasch zu einer Verbesserung der 

Situation führen.125 

a) Kontrolle Wirkstoffe

 Bis 2017 ist ein Stichproben-

konzept für die Detektierung 

der eingesetzten Wirkstof-

fe im Feld (relevante Kultu-

ren und Wirkstoffe) zu erar-

beiten, mit dem sichergestellt 

werden kann, dass nur zuge-

lassene Wirkstoffe und die-

se nur in den dafür zugelas-

senen Kulturen eingesetzt 

werden bzw. dass die nöti-

gen Sonderbewilligungen 

eingeholt wurden. Dabei ist 

gegenüber heute ein deut-

licher Ausbau von Stichpro-

benkontrollen im Feld nötig. 

Stichprobenkonzept bis 2017 

(z.B. jährliche Beprobung von 

mind. 0,5% der Flächen mit 

Ackerkulturen, Spezialkultu-

ren, Reben, Obst gegenüber 

lediglich schweizweit <100 

Proben heute); Umsetzung 

ab 2019.

b) Optische Feldkontrollen 

 Bisher fehlende systemati-

sche Feldkontrollen der ÖLN-

Anforderungen, die den Pes-

tizideinsatz und den Pflan-

zenschutz betreffen, sind 

anhand eines neu zu erstel-

lenden Stichprobenplans 

ab 2017 einzuführen. Da-

bei werden auf jährlich min-

destens 3% der Flächen im 

Rahmen der ÖLN-Kontrollen 

gezielt die Anforderungen 

überprüft, die im Rahmen 

von optischen Feldkontrollen 

sichtbar sind, beispielsweise 

die Einhaltung der Abstän-

de gegenüber Gewässern, 

Strassen oder Gehölzen, kor-

rekte Herbizidapplikatio-

nen oder korrekte Spritzzeit-

punkte. 

c) Kontrolle der ausge-

brachten Pestizidmengen 

und von Wirkstoffrestrik-

tionen einzelner Kulturen

 Ab 2017 sind jährlich von je 

50 Betrieben mit mindestens 

0,5 ha Spezialkulturen bzw. 

mindestens 2 ha Ackerbau 

(bzw. den von ihnen beauf-

tragten Lohnunternehmern) 

die Feldkalender auszuwer-

ten und diese mit den zuge-

kauften Pestizidmengen und 

-wirkstoffen gemäss Chip-

kartenerfassung (Massnah-

me IIa) auf ihre Plausibilität zu 

prüfen anhand der Flächen-

anteile der verschiedenen 

Kulturen. Ggf. ist die Rechts-

grundlage anzupassen.

d) Kontroll- und Prüfpflicht

 (alle 4 Jahre) für alle nicht am 

Rücken getragenen Spritzge-

räte auch ausserhalb des ÖLN 

einführen.
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Massnahmenpaket IV

Beratung, Forschung, 

Information

Beratung und Forschung haben 

einen grossen, direkten und in-

direkten Einfluss auf die Praxis 

des Pestizideinsatzes. Fehlen-

de staatliche Mittel haben zu ei-

nem laufenden Abbau der offi-

ziellen Beratung, aber auch der 

Forschung geführt, die sich mit 

den Auswirkungen der Pestizi-

de und den Möglichkeiten einer 

Reduktion des Pestizideinsat-

zes befasst. Zudem fehlt heute 

bis auf wenige Ausnahmen eine 

Forschung, die sich im Ackerbau 

und in Spezialkulturen mit den 

Möglichkeiten einer pestizid-

freien Produktion auseinander-

setzt. Eine verstärkte Forschung 

zu den Möglichkeiten eines re-

duzierten Pestizideinsatzes kann 

nicht nur für die Umwelt wich-

tige Lösungen beisteuern, son-

dern auch die Wirtschaftlich-

keit der landwirtschaftlichen 

Produktion erhöhen (s. Abb. 3 

und Kasten 4). Pestizide bilden 

nur einen ganz kleinen Teil der 

vielfältigen Möglichkeiten eines 

wirksamen Pflanzenschutzes 

(Abb. 4). Die zahlreichen nicht-

chemischen, insbesondere die 

präventiven, das Produktions-

system stärkenden Ansätze zum 

Schutz der Kulturen sind bei For-

schung und Beratung wieder ins 

Zentrum zu rücken und weiter 

zu optimieren.

a) Ausbau der 

Offizialberatung

 Die Offizialberatung soll ab 

2018 die bislang fast aus-

schliesslich durch Agroche-

mie- und Verkaufsfirmen 

durchgeführte Beratung im 

Bereich PSM bis 2020 suk-

zessive ersetzen. Die Offizial-

beratung ist auf einen ganz-

heitlichen, primär nicht-che-

mischen Schutz der Kulturen 

auszurichten und soll damit 

einen wesentlichen Beitrag 

zu einer nachhaltigen Land-

wirtschaft und zur Reduktion 

des Pestizideinsatzes im Rah-

men der Zielerreichung des 

Reduktionsplans leisten. Der 

Ausbau erfolgt kostenmässig 

in demselben Umfang, wie 

die Kosten für die Zulassung 

durch die beantragenden Fir-

men übernommen oder auf 

anderen Wegen eingespart 

werden (s. Massnahme VI c).

b) Fachbewilligung

Diese darf nicht mehr automa-

tisch an die abgeschlossene Leh-

re gekoppelt sein. 

 Eine Fachbewilligung sollen 

ab 2019 nur noch Landwir-

te und andere Berufsgrup-

pen erhalten, die erwiese-

nermassen über genügend 

Wissen im Bereich PSM-Ein-

satz verfügen. Das Wissen 

ist im Rahmen eines entspre-

chenden Examens zu über-

prüfen. Zudem ist die Fach-

bewilligung auf 6 Jahre zu 

befristen. Verlängerungen 

sind erst nach einer Auffri-

schung und Aktualisierung 

der Kenntnisse sowie nach 

einer erneuten Überprüfung 

der Kenntnisse zu bewilligen 

(Basis: Anh. 1 der VFB-LG). 

Für Lohnunternehmer, die im 

Auftrag PSM ausbringen, ist 

eine Auffrischung der Fach-

bewilligung alle vier Jahre 

nötig. 

 Zudem sollen auch Perso-

nen, welche PSM verkaufen, 

über eine Fachbewilligung 

verfügen. 

 Chipkarten, die zum Be-

zug von PSM berechtigen 

(s. Massnahme IIa), werden 

nur an Personen mit gültiger 

Fachbewilligung ausgestellt.

c) Forschung

 Die Forschung ist bis 2020 vor 

allem in folgenden Bereichen 

schrittweise (wieder) auszu-

bauen oder neu einzuführen:

 - (Weiter-)Entwicklung integ-

rierter und biologischer An-

baumethoden mit reduzier-

tem Pestizideinsatz und bo-

denschonender Verfahren. 

 - Entwicklung von Anbau-

systemen ohne Pestizidein-

satz unter konsequenter Nut-

zung von Ökosystemleistun-

gen und der Züchtung von 

resistenten Sorten und neu-

er technischer Entwicklungen 

bei der Robotertechnik (Bei-

krautbekämpfung). 

 - Entwicklung von Untersu-

chungsmethoden und Beur-

teilungskriterien betreffend 

Auswirkungen von Mehr-

fachrückständen und Mehr-

fachwirkungen verschiede-

ner PSM sowie von Langzeit-

effekten. 

 - Evaluation der Wirtschaft-

lichkeit von einzelnen Mass-

nahmen wie von Anbau-

systemen mit reduziertem 

oder ganz eliminiertem Pes-

tizideinsatz (Erfahrungen aus 

Vergleich von Anbausyste-

men auf Basis Betriebsnetz). 

 - Verstärkung der Züchtung 

robuster und resistenter Sor-

ten im Rahmen des Aktions-

plans Pflanzenzüchtung.

 - Verstärkung der Ökosys-

temforschung im Bereich von 

Nützlingen, Antagonisten, 

natürlichen Abwehr- bzw. 

Unterstützungsmechanismen 

der Pflanzen und Agro-Öko-

systeme, Push-Pull-Techni-

ken, Resilienzeigenschaften 

etc.

 - Entwicklung von alternati-

ven Biocontrol-PSM.

 - (Wieder-)Aufbau oder Nut-

zung eines landwirtschaftli-

chen Pilotbetriebsnetzes zur 

Entwicklung, praxisnahen 

Prüfung und Einführung neu-

er Forschungsergebnisse und 

zur Kommunikation der Re-

sultate (s. Kap. 6.9).  

 - Es ist zu evaluieren, ob ein 

Nationales Forschungspro-

gramm zu besonders natur-
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nahen, umwelt- und tier-

freundlichen Produktions-

systemen zu starten ist, um 

Methoden zum Verzicht auf 

Pestizide zu entwickeln und 

zu verbessern.

d) Information  

Konsumenten 

 Der Bund informiert die Kon-

sumenten ab 2017 regelmäs-

sig über die Zusammenhänge 

zwischen Konsum und Pes-

tizidverbrauch. Schwerpunk-

te liegen bei der Information 

zu „Schönheitsspritzungen“ 

(nur dem Aussehen wegen 

durchgeführte Spritzungen), 

zu standort- und jahreszeit-

lich angepasstem Anbau und 

robusten Sorten. Statt inhalt-

leere Werbung für Schweizer 

Landwirtschaftsprodukte mit-

zufinanzieren, wie dies heu-

te üblich ist und wofür der 

Bund Millionenbeiträge jedes 

Jahr ausgibt, soll vermehrt nur 

noch Werbung für besonders 

umweltgerecht und beispiels-

weise mit reduziertem Pes-

tizideinsatz bzw. ganz ohne 

Pestizide produzierte Ware 

unterstützt werden.

Massnahmenpaket V

Techniken, Anbausysteme 

und Anbaumethoden mit 

reduziertem, optimiertem 

oder ohne Pestizideinsatz 

konsequent nutzen

Wie die umfangreichen Recher-

chen im Rahmen des Pestizid-

Reduktionsplans zeigten, be-

steht vor allem bei der Hand-

lungsachse Reduce (Abb. 1) ein 

weitgehendes Optimierungspo-

tenzial beim Pestizideinsatz im 

Ackerbau und bei den Spezial-

kulturen. Zahlreiche Alternati-

ven zum chemischen Pflanzen-

schutz existieren bereits oder 

sind in Entwicklung (vgl. grüne, 

gelbe und orange Felder in Abb. 

4). Bei Ausschöpfung gut reali-

sierbarer Massnahmen, durch 

welche die Handlungsansätze in 

Abb. 4 genutzt oder optimiert 

werden, lässt sich der landwirt-

schaftliche Pestizideinsatz ins-

gesamt um mindestens 40–

50% reduzieren.126 Nachfolgend 

sind die wichtigsten übergeord-

neten Massnahmen aufgelistet. 

Dazu kommen einige wirkungs-

volle Refine-Massnahmen, wel-

che Schädigungen der Umwelt 

durch den verbleibenden Pesti-

zideinsatz reduzieren.

a) Schadschwellenprinzip 

und Priorität präventiver 

Massnahmen gemäss ÖLN 

wieder konsequent anwen-

den und vollziehen

 Nicht nur bei Insektiziden, 

auch bei Herbiziden und Fun-

giziden ist ab 2018 konse-

quent die Beachtung von 

Schadschwellen und von prä-

ventiven Massnahmen im 

Rahmen des ÖLN zu fordern 

und zu vollziehen. Die betref-

fenden Weisungen sowie die 

Kontrollen sind entsprechend 

anzupassen. U.a. ist eine Auf-

zeichnungspflicht für die Er-

hebung der Schadschwelle 

vorzusehen. 

 Beim Herbizideinsatz ist in 

Zukunft nicht mehr ein un-

krautfreier Bestand anzustre-

ben, sondern Konzepte einer 

tolerierbaren Verunkrautung 

bis 2019 zu konkretisieren 

und anzuwenden.127

 Bisher auch im ÖLN generell 

erlaubte, aber meist unnötige 

Pestizideinsätze wie die Stop-

pelbehandlung mit Herbizi-

den, das präventive Absprit-

zen von Zwischenfrüchten, 

der flächige Herbizideinsatz 

bei der Anlage von Kunstwie-

sen oder in Spezialkulturen 

(z.B. Rebbau, Christbaumkul-

turen u.a.) sind ab 2018 im 

ÖLN zu untersagen.

 Resistente Sorten werden 

durch eine entsprechende 

Kommunikation des Bundes 

ab 2017 aktiv gefördert.

b) Verfügbare Refine-

Massnahmen konsequent 

anwenden 
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2020 generell von einem Pes-

tizideinsatz auszunehmen.129

 Zur Vermeidung von Pesti-

zid-Punkteinträgen sind die 

TOPPS-Richtlinien der Beste 

Management Praxis (BMP)130 

ab 2017 zum Bestandteil des 

ÖLN zu machen. 

c) Stärkere Förderung des 

Bioanbaus im Ackerbau und 

bei Spezialkulturen

Die überwiegende Mehrheit der 

Biobetriebe liegt im Futterbau-

gebiet. Der Anteil des Bioanbaus 

im Ackerbau und bei den Spezi-

alkulturen ist minimal.

 Um den Pestizideinsatz zu 

senken, sind die Anreize und 

fachlichen Unterstützungen 

so auszubauen, dass der An-

teil an biologisch bewirt-

schafteten Flächen bis 2020 

im Ackerbau und bei Spezial-

kulturen je mindestens 15% 

erreicht oder der inländische 

Bedarf der wichtigsten im In-

land anbaubaren Bioproduk-

te zu mindestens 80–100% 

abgedeckt werden kann (das 

zuerst Erreichte gilt).

d) Ausbau der Ressourcen- 

und Extensoprogramme 

mit vermindertem Pestizid-

einsatz oder pestizidfreiem 

Anbau

 Extensoprogramme bei zu-

sätzlichen Kulturen (v.a. Zu-

ckerrüben und Kartoffeln) 

einführen.

 Förderung herbizidfreier An-

bauformen: Die mit der Ag-

rarpolitik 2014–17 neu ein-

geführten Anreizprogramme 

sind ab 2018 weiter auszu-

bauen (vgl. Kantone Waadt 

und Baselland). Dabei sind 

bereits bekannte Massnah-

men besonders zu fördern, 

welche bei nicht wendender 

Bodenbearbeitung einen her-

bizidlosen Anbau oder einen 

stark reduzierten Herbizidein-

satz ermöglichen. Der Einsatz 

von Glyphosat im pfluglo-

sen Anbau ist dagegen nicht 

mehr zu fördern (derzeitiger 

Fehlanreiz).

 Förderung pestizidfreier An-

bauformen: Anbauformen, 

die konsequent auf öko-

systemimmanente Pflanzen-

schutzmechanismen (natür-

liche Schädlingsregulierung, 

robuste Sorten etc.) setzen 

und dadurch auf den Ein-

satz von Pestiziden verzich-

ten oder nur solche verwen-

den, die als „very low risk“ 

taxiert sind – wozu beispiels-

weise Steinmehl, Schmiersei-

fe oder essigsaure Tonerde 

gehören –, sind im Rahmen 

der Ressourceneffizienzpro-

gramme oder der Produk-

tionssystembeiträge einzel-

kulturweise mit einem Flä-

chenbeitrag zu fördern.

e) Pestizidfreie Regionen 

etablieren

 Vom Bund sind Projekte für 

pestizidfreie Gemeinden zu 

 Für das Ausbringen der Pes-

tizide ist der aktuelle Stand 

der Technik, sofern er zu ei-

ner Reduktion des Pesti-

zideinsatzes oder zu einer 

Reduktion der Umweltbe-

lastung führt (z.B. kontinu-

ierliche Innenreinigungssys-

teme, driftreduzierende Dü-

sen, blattflächenangepasste 

Dosierung), beim ÖLN ab 

2019 generell als Standard 

vorzuschreiben (jeweils mit 

einer angemessenen Einfüh-

rungsfrist). Die entsprechen-

den Anforderungen wer-

den alle zweo Jahre gemäss 

den technischen Entwick-

lungen aktualisiert. Die Kos-

ten werden über den Versor-

gungssicherheitsbeitrag für 

Ackerflächen und Spezialkul-

turen pauschal abgegolten. 

 Die Spülung der Geräte auf 

dem Feld mithilfe mitgeführ-

ter Spülwassertanks ist ab 

2018 für alle Anwender als 

obligatorisch zu erklären (bis-

her nur ÖLN).

 Zutragende Flächen werden 

ab 2019 systematisch durch 

unterbrechende Massnah-

men (genügend grosse Puf-

ferzonen bei Abflussrisiko 

in Gewässer, Konturpflügen 

etc.) entschärft als Bestand-

teil des ÖLN (s. Anleitung 

Joos et al. 2013128). 

 Risiko- und Hochrisikoflächen 

in Bezug auf Erosion oder auf 

Pestizideintrag in Drainagen 

sind im Rahmen des ÖLN ab 

fördern und ggf. selber zu in-

itiieren.131 Bis 2020 sollen 20 

Gemeinden mit einem rele-

vanten Anteil an Ackerbau 

(und wenn möglich in min-

destens einem Fall auch Spe-

zialkulturen) pestizidfrei sein.
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Massnahmenpaket VI

Kostenwahrheit durch 

Gebühren und Abgaben 

Es ist nicht Aufgabe des Staates, 

die Kosten zu tragen, welche durch 

Verkauf und Anwendung von Pes-

tiziden im Bereich Zulassung, Mo-

nitoring und Kontrolle entstehen. 

Diese Kosten sollen ab 2020 voll-

ständig durch entsprechende Ge-

bühren u.a. auf den Verkauf von 

Pestiziden gedeckt werden. Durch 

eine Erhöhung des derzeit redu-

zierten Mehrwertsteuersatzes auf 

den Normalsatz kann zudem ein 

Teil der Forschung an Alternativen 

finanziert werden. 

Lenkungsabgaben wurden 

vom Bund schon 2003 evalu-

iert.132 Der Bericht kam zwar zu 

einem kritischen Urteil. Allerdings 

hat er wichtige Aspekte nicht ein-

bezogen. So wurde die Mög-

lichkeit, die über eine zweckge-

bundene Lenkungsabgabe ge-

nerierten Mittel in angewandte 

Agrarforschung oder Beratung 

zu investieren und dadurch eine 

wesentliche indirekte Wirkung zu 

erzielen, nicht mit einbezogen. 

Dasselbe gilt für die Erhebung 

kostendeckender Gebühren. Ge-

bühren sollen wirkungsvolle Be-

gleitmassnahmen ermöglichen, 

die bisher der Staat finanzierte 

und wo aufgrund des Spardrucks 

die Budgets immer mehr zu-

rückgefahren wurden. Auch aus 

grundsätzlichen Überlegungen 

kann es nicht Aufgabe des Steu-

erzahlers sein, Kosten, die den 

Behörden im Zusammenhang mit 

dem Pestizideinsatz entstehen, 

zu finanzieren. Die direkten Sub-

ventionen des Pestizideinsatzes 

im Sinne der staatlichen Finan-

zierung der Zulassungs-, Kontroll- 

und Monitoringkosten werden in 

der Schweiz auf 20 Mio Fr. jähr-

lich geschätzt.133 

Gebühren haben, sofern die 

Abgaben nach Toxizität diffe-

renziert erfolgen, einen direk-

ten steuernden Einfluss über den 

Preis, indirekt auch über die offi-

zielle Beratung, die damit finan-

ziert werden soll.

a) Gebühren auf dem Pesti-

zidverkauf zur Finanzierung 

von einem Teil der Folge-

kosten

 Der Verkauf von Pestiziden 

ist mit Gebühren zu belasten, 

welche der Höhe der Kosten 

für Monitoring und Kontrol-

le entsprechen. Diese Gebüh-

ren sind nach Massgabe der 

entstehenden Kosten auf die 

verschiedenen Produkte zu 

verteilen. Dabei können die 

Gebühren pro Produkt in Ab-

hängigkeit der Umwelt- und 

Gesundheitsgefährdung dif-

ferenziert festgelegt werden 

(wird in Dänemark seit 2013 

im Rahmen einer Lenkungs-

abgabe praktiziert). Ein ent-

sprechendes Gebührenkon-

zept soll bis 2017 ausgearbei-

tet und ab 2018 eingeführt 

werden.

Anmerkung: Die Zulassung von 

Biocontrol-Produkten (alternativer 

Pflanzenschutz) ist von den Pesti-

zidgebühren nicht betroffen und 

wird damit komparativ gefördert.

b) Erhöhung des derzeit re-

duzierten Mehrwertsteuer-

satzes auf den Normalsatz

 Der reduzierte Mehrwert-

steuer satz auf Pestiziden von 

derzeit 2,5% ist auf den Nor-

malsatz von 8% zu erhöhen. 

Die zusätzlichen Einnahmen im 

Umfang von schätzungswei-

se jährlich 6 Mio. Franken sind 

insbesondere für die Forschung 

an alternativen, pestizidfreien 

Anbausystemen einzusetzen.

Anmerkung: Biocontrol-Produkte 

sind ebenfalls von der Erhöhung 

des MWSt-Satzes auszunehmen.

c) Zulassungskosten den 

Antragstellern in Rechnung 

stellen

Es ist nicht Aufgabe des Staates, 

die Zulassung von Pestiziden zu 

subventionieren. Die bisher vom 

Staat getragenen Zulassungs-

kosten belaufen sich auf rund 6 

Mio. Fr. pro Jahr. 

 Diese Kosten sind, wie in vie-

len anderen Ländern Euro-

pas, ab 2018 den beantra-

genden Firmen in Rechnung 

zu stellen. Die so frei werden-

den Mittel sind in die neutra-

le Offizialberatung auf Kan-

tonsebene zu investieren (s. 

Massnahme IV a). 
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Massnahmenpaket VII

Risikovorsorge und

Verursacherprinzip

Treten durch die PSM-Anwen-

dung Schäden auf, d.h. wer-

den beispielsweise Gewässer 

mit PSM verunreinigt, bezahlt in 

der Regel nicht der Verursacher, 

sondern die Allgemeinheit den 

Schaden oder dessen Behebung. 

Das Verursacherprinzip gelangt 

bei PSM-Belastungen kaum je 

zur Anwendung, denn meist 

können die Verursacher nicht 

oder höchstens pauschal ermit-

telt werden. Vielfach werden 

Verursacher gar belohnt, indem 

in der Landwirtschaft zusätzli-

che oder höhere Direktzahlun-

gen entrichtet werden für Mass-

nahmen, sobald eine Gewäs-

serbelastung besteht (bspw. im 

Rahmen von Sanierungsprojek-

ten nach Art. 62a GSchG). Eine 

Anwendung des Vorsorge- und 

Verursacherprinzips entspricht 

auch den rechtlichen Gepflogen-

heiten in anderen Rechtsberei-

chen, beispielsweise im Verkehr.

a) Schutz sensibler Zonen 

 Um Gewässer, Trinkwasser-

fassungen, Hecken, Wäl-

der und Naturschutzgebiete 

wirksam schützen zu können, 

sind ausreichend dimensio-

nierte und PSM-freie Puffer-

streifen resp. Schutzzonen 

erforderlich. Insbesondere 

bei kleinen Gewässern sind 

diese Pufferstreifen viel zu 

knapp bemessen und müssen 

generell auf mind. 10 m ab 

Böschungsoberkante verbrei-

tert werden, und bei Hecken 

und Gehölzen auf 6 m, da-

mit sie den ihnen zugedach-

ten Schutz für die Gewässer-

qualität und die Artenvielfalt 

bieten können.

Ähnlich sieht es bei unserem 

wichtigsten Lebensmittel, dem 

Trinkwasser aus. Der aktu-

ell tolerierte Umgang mit toxi-

schen Stoffen in unmittelbarer 

Nähe von Trinkwasserfassun-

gen ist grobfahrlässig. Vollstän-

dig verboten ist die Verwen-

dung von Pestiziden nur gerade 

im (kleinflächigen) Fassungsbe-

reich (Schutzzone S1; Anh. 2.5 

ChemRRV). 

 Damit auch kommende Ge-

nerationen unbelastetes 

Trinkwasser ohne aufwendi-

ge Aufbereitung nutzen kön-

nen, müssen die Trinkwasser-

fassungen besser geschützt 

und der Pestizideinsatz in den 

Grundwasserschutzzonen 

S2 und S3 verboten werden. 

In der Zone S3 sind nur noch 

Stoffe der Hilfsmittelliste des 

FIBL (ohne Kupfer) zuzulassen.

b) Rechtliche Anforde-

rungswerte in Grund- und 

Oberflächengewässern  

anpassen und gemäss Ver-

ursacherprinzip vollziehen

 Um den naturnahen Zu-

stand der Gewässer nach-
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haltig und verursacherge-

recht sicherzustellen, ist im 

Gewässerschutzrecht ein 

Grenzwert (heute nur „nu-

merische Anforderung“, 

was etwa „Zielwert“ be-

deutet) von 0,1 μg/l je Ein-

zelstoff für PSM+Biozide 

und deren Metaboliten ein-

zuführen, welcher sowohl 

in unterirdischen wie auch 

oberirdischen Gewässern 

einzuhalten ist. Tiefere Wer-

te sind bei Bedarf aufgrund 

einer ökotoxikologischen 

Beurteilung von Wirkstof-

fen vorzusehen. Für die Ge-

samtkonzentration an Pes-

tiziden und deren Abbau-

produkten im Grundwasser 

und in Fliessgewässern ist 

ein Grenzwert von 0.5 μg/l 

einzuführen.134

 Sobald diese Werte über-

schritten werden, sind von 

der zuständigen kantona-

len Behörde geeignete Ge-

wässerschutzmassnahmen 

(bspw. das Verbot oder die 

Sonderbewilligungspflicht für 

spezifische PSM im betreffen-

den Zuströmbereich) anzu-

ordnen, durchzusetzen und 

zu überwachen (vgl. Anh. 

4 GSchV Ziffer 212). Dieses 

Vorgehen wird dem Vorsor-

ge- und Verursacherprinzip 

gerecht und berücksichtigt 

die Tatsache, dass Gewäs-

serschutzmassnahmen meist 

erst zeitlich stark verzögert 

Wirkung zeigen.

c) Verursacherprinzip bei 

Gewässerverschmutzungen

 Das Gewässerschutzrecht ist 

bis 2018 vom Bund so zu än-

dern, dass die Einleitung von 

übermässig mit Pestiziden 

belastetem Drainagewasser 

strafbar wird, wenn dessen 

Herkunft einer bestimmten 

Quelle bzw. Parzelle zugeord-

net werden kann.

d) Verursacherprinzip  

bei Schäden an  

der Biodiversität

 Es sind bis 2018 die Möglich-

keiten abzuklären und ggf. 

ab 2020 zu realisieren, ob 

das Verursacherprinzip zulas-

ten des Bundes (Zulassungs-

entscheid), der Hersteller, Im-

porteure, Verkäufer oder An-

wender anwendbar ist bei 

übermässig mit Pestiziden be-

lastetem Wasser und für Sa-

nierungskosten bei Schäden 

an der Biodiversität. Dazu 

wird ggf. bis 2020 das Um-

weltschutzgesetz revidiert, 

denn tote Wildbienen oder 

Feldlerchen gehören nie-

mandem und können derzeit 

nicht mit einer Schadenssum-

me erfasst werden.

Massnahmenpaket VIII

Dauernder Verbesserungs-

prozess zur Reduktion der 

Pestizidbelastung 

Um die Pestizidbelastung auch 

mittelfristig weiter zu reduzie-

ren und möglichst gänzlich auf 

Pestizide zu verzichten, schlagen 

wir einen „Dauernden Verbesse-

rungsprozess“ vor. 

a) Installation des  

Verbesserungsprozesses

 Es soll ein „Dauernder Ver-

besserungsprozess“ installiert 

werden, mit dem der laufen-

de Aktionsplan zur Reduk-

tion der Pestizidbelastung in 

der Schweiz fortgeführt wird. 

Da immer neue Wirkstoffe 

und PSM auf den Markt ge-

langen, die Agrarsysteme 

und Anbaumethoden sich 

ändern, neue Erkenntnisse 

aus der Forschung entstehen 

etc., ist dies eine Dauerauf-

gabe. Da es sich um Prozesse 

zum Schutz von Umweltgü-

tern (Biodiversität, Gewässer, 

Boden, Luft) handelt, soll die 

Verfahrensleitung dem BAFU 

obliegen.
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Die Zusammenstellung der ge-

schätzten Kosten (Tab. 1) zeigt, 

dass die Umsetzung der ge-

forderten Massnahmen in den 

meisten Fällen keine zusätz-

lichen Ausgaben verursacht. 

In einigen Fällen resultieren 

Kosten einsparungen. Bei zwei 

Massnahmenpaketen sind – 

derzeit nur schwer abschätzba-

re – Zusatzaufwände nötig: bei 

den Verbesserungen des Moni-

toring, sowie beim geforderten 

Ausbau von Forschung und Be-

ratung. Während der Ausbau ei-

ner auf Reduktion und Vermei-

dung von Pestiziden ausgerich-

7.3 Kostenfolgen und Finanzierung

teten Pflanzenschutzberatung 

für Landwirte und Lohnunter-

nehmer durch die freiwerden-

den Mittel im Bereich Zulassung 

finanziert werden kann, sollen 

die zusätzlichen Kosten eines 

detaillierteren Monitorings und 

der Forschung durch Gebüh-

ren sowie eine Lenkungsabga-

be auf Pestizidprodukten finan-

ziert werden. 

Massnahmen im Feld sollen, 

sofern sie zu geringeren Erlösen 

oder höheren Risiken führen, 

durch Direktzahlungen (Versor-

gungssicherheitsbeiträge) aus-

geglichen werden. 

Zusammenfassend ergeben sich 

aus der Situationsanalyse und 

den identifizierten Alternativen 

zum jetzigen Pestizideinsatz fol-

gende Forderungen:

1 Es sind ambitionierte, termi-

nierte und messbare Pestizid-

Reduktionsziele festzulegen. 

Diese sind aus den gesetzlichen 

Vorgaben abzuleiten und nut-

zen die vorhandenen Reduk-

tionspotenziale umfassend aus.

2 In Ergänzung zur Reduktion 

des Pestizideinsatzes sind Ri-

sikominderungsmassnahmen 

beim Einsatz selber vorzuse-

hen: Ersatz besonders proble-

matischer Wirkstoffe, Pestizid-

verbot in Grundwasserschutz-

zonen und sensiblen Gebieten 

sowie Optimierung der Aus-

bringung im Feld (3R-Prinzip 

Reduce-Replace-Refine).

3 Dazu werden insbesondere 

agrarpolitische Programme 

ausgebaut und für den Ver-

kauf an Private nur noch Pes-

tizide zugelassen, die ein sehr 

geringes Risiko aufweisen.

4 Das Zulassungsverfahren muss 

umfassend verbessert, die ge-

genwärtige Intransparenz be-

hoben und ein Mitwirkungs-

verfahren eingeführt werden.

7.4 Fazit: Die 10 wichtigsten Forderungen

5 Die schlechte Datenlage zum 

Pestizideinsatz in der Schweiz 

ist durch neue Indikatoren, 

ein stark optimiertes Monito-

ring und durch eine systema-

tische Berichterstattung zu 

verbessern.

6 Forschung, Ausbildung und 

unabhängige Beratung im Be-

reich des alternativen Pflan-

zenschutzes sind auszubauen.

7 Der Gesetzesvollzug, insbeson-

dere die derzeit nur oberfläch-

lichen Kontrollen zum Pesti-

zideinsatz, ist zu verbessern.

8 Die gegenwärtige starke 

Subventionierung des Pesti-

zideinsatzes ist aufzuheben 

und mittels Einführung ent-

sprechender Gebühren Kos-

tenwahrheit zu schaffen.

9 Der Bund fokussiert verstärkt 

auf die Chancen und Syner-

gien eines reduzierten Pesti-

zideinsatzes oder eines voll-

ständigen Verzichts und ar-

beitet dazu eng mit der 

praktischen Landwirtschaft 

und dem Handel zusammen.

10 Es sind vom Bund Strategien zu 

entwickeln und umzusetzen, 

welche längerfristig eine von 

Pestiziden unabhängige Land-

wirtschaft und Nahrungsmit-

telproduktion ermöglichen.
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Handlungsfeld Zu realisieren bis Zusatzkosten und Finanzierung

 Massnahmenpaket I Zulassungsverfahren

a) PSM-Prüfverfahren verbessern Verordnungsanpassung  
bis 2019 (PSMV)

Keine

b) Vollständigkeit der Beurtei-
lungsgrundlagen sicherstellen

Verordnungsanpassung  
bis 2019 (PSMV)

Keine

c) Widerruf der Zulassung für be-
sonders problematische Wirkstof-
fe im Verfahren der Reevaluation

Verordnungsanpassung  
bis 2019 (PSMV)

Keine (Kosten von den  
Antragsstellern zu tragen)

d) Transparenz und Mitwirkungs-
rechte

Verordnungs- und Gesetzes-
anpassung bis 2020 (PSMV, USG 
und NHG)

0,5 Mio. Fr. einmalig. Allf. wie-
derkehrende Kosten durch die 
Antragsteller zu finanzieren

e) Kostenwahrheit bei der Finan-
zierung der Zulassung 

Bis 2019 Kosteneinsparung von 6 Mio. Fr. 
jährlich (einzusetzen für  
Massnahme IV a)

f) Sonderbewilligungen Ab 2017 Geringe Kosteneinsparungen

g) Erlaubte Pestizid-Aufwand-
mengen anpassen

Gezielte Überprüfung  
bis 2018 anpassen

Keine

h) Gezielte Überprüfung (GÜ) 
verbessern

Bis 2019 Anpassung PSMV  
und ev. USG/ChemG

Keine

i) Information Verbraucher über 
Substitutionskandidaten

Bis 2018 Keine

k) Pestizidanwendungen ausser-
halb der Landwirtschaft

Ab 2019 (auf Basis Anpassung 
ChemRRV oder PSMV)

Keine

l) Verbot persistenter Stoffe 2019 Keine

m) Rückkoppelung von Monito-
ringresultaten und Zulassung

Ab 2019 (Anpassung PSMV) Keine

n) Helikoptersprühflüge verbieten 2017 (Anpassung ChemRRV) Kosteneinsparung auf kantonaler 
Ebene, da aufwendige Begleitor-
ganisation der Sprühflüge hinfällig

 Massnahmenpaket II Monitoring und Indikatoren

a) Monitoring Pestizidanwendung Sofort / 2018 (Chipkartensystem 
auf Basis Anpassung entspre-
chender Verordnungen) / 2020 
(Vollerfassung)

0,5 Mio. Fr. (ohne angestrebte 
Vollerfassung; deren Kosten 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
abschätzbar)

Tabelle 1 
Übersicht über die wichtigsten 
Massnahmen, deren zeitliche 
Priorisierung, Kosten und 
Finanzierung
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b) Monitoring Rückstandsfälle 2017 Keine (im Rahmen des Grundauf-
trages von den Forschungsanstal-
ten sicherzustellen)

c) Monitoring Gesundheitszu-
stand Pestizidanwender sowie 
Vergiftungen

2018 dito

d)-h) Neue Indikatoren, weitere 
Erhebungen, Auswertungen und 
Berichterstattung

Konzept bis 2017;  
Umsetzung ab 2020

1–3 Mio Fr. jährlich,  
durch Gebühren zu finanzieren

 Massnahmenpaket III Kontrollen

a) – d) Kontrollen anpassen Ab 2017/2019 0,5 Mio. Fr. für Aufbau. Kosten 
für die Durchführung von Herstel-
lern und Verbrauchern zu tragen 
(s. Massnahmenpaket VI)

 Massnahmenpaket IV Beratung, Forschung, Information

a) Offizialberatung 2018–2020 6 Mio. Fr.  
(Finanzierung s. Massnahme I e)

b) Fachbewilligung 2019 Nur marginale Zusatzkosten

c) Forschung 2020 Offen

d) Information Konsumenten 2017 Umlagerung aus den allgemeinen 
Werbebeiträgen für  
Landwirtschaftsprodukte

 Massnahmenpaket V Techniken, Anbausysteme und Anbaumethoden mit reduziertem,
 optimiertem oder ohne Pestizideinsatz konsequent nutzen

a) Schadschwellenprinzip und 
Priorität präventiver Massnahmen 
gemäss ÖLN wieder konsequent 
anwenden und vollziehen

Sukzessive 2017–2020 Keine

b) Verfügbare Refine-Mass-
nahmen konsequent anwenden

Sukzessive 2018–2020 Keine zusätzliche Finanzierung 
erforderlich. Entschädigung der 
Bewirtschafter im Rahmen der 
pauschalen Versorgungssicher-
heitsbeiträge.

c) Stärkere Förderung des 
Bioanbaus im Ackerbau und bei 
Spezialkulturen

Sukzessive 2017–2020 Finanzierung durch Umlagerung 
aus dem Budget der Versorgungs-
sicherheitsbeiträge
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d) Ausbau der Ressourcen- und 
Extensoprogramme mit ver-
mindertem Pestizideinsatz oder 
pestizidfreiem Anbau

Sukzessive 2017–2020 Finanzierung durch Umlagerung 
aus dem Budget der Versorgungs-
sicherheitsbeiträge

e) Pestizidfreie Regionen etab-
lieren

Bis 2020 3 Mio. Fr., zu finanzieren, beispiels-
weise aus Erhöhung Mehrwert-
steuersatz auf Pestizide auf den 
Normalsatz 8% (Massnahme V Ib).

 Massnahmenpaket VI Gebühren und Abgaben

a) Verkaufsgebühren 2018 Einnahmen, welche die anfallen-
den Kosten von Monitoring und 
Kontrolle decken

b) Erhöhung des derzeit reduzier-
ten Mehrwertsteuersatzes auf 
den Normalsatz

2019 Finanzierung eines Teils der 
Forschung zugunsten alternati-
ver Anbaumethoden sowie von 
Massnahme V e

c) Zulassungskosten den Antrag-
stellern verrechnen

2018 S. Massnahme I e

 Massnahmenpaket VII Risikovorsorge und Verursacherprinzip 

a) Schutz sensibler Zonen 2017 Keine

b) Rechtliche Anforderungswerte/
Grenzwerte für Grundwasser- 
und Oberflächengewässer neu 
formulieren/anpassen und gemäss 
Verursacherprinzip vollziehen

2019 Keine

c) – d) Verursacherprinzip ein-
führen

Abklärungen bis 2018,  
ggf. Einführung über  
revidiertes USG 2020

Einnahmen,  
Grössenordnung unklar

 Massnahmenpaket VIII Dauernder Verbesserungsprozess zur Reduktion der  
 Pestizidbelastung 

a) Installation des  
Verbesserungsprozesses

2018 Keine
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1 Eigene Schätzung aufgrund verschiedener Ver-

kaufszahlen und Hochrechnungen. Offizielle 

Zahlen dazu liegen bisher nicht vor, s. Kap. 6.2.

2 Beispiel konventioneller Zwiebelanbau gemäss 

Angaben von Produzenten. Offizielle Zahlen 

zu Einsatzhäufigkeit und Menge der im Gemü-

sebau verwendeten Pestizide existieren nicht. 

Eine Übersicht über die Verwendung von PSM 

in anderen Kulturen der Schweiz gibt de Baan 
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obachtung Schweiz (NAQUA). Zustand und 

Entwicklung 2004–2006. Bundesamt für Um-

welt BAFU, Bern.

79 Anh. 2 des Grundwasserberichts beinhaltet 

lange Listen der nicht detektierten Wirkstoffe: 

www.bafu.admin.ch/publikationen/publikati-

on/01021/index.html?lang=de

80 Bundesrat 2014: Bedarfsabklärung eines Ak-

tionsplans zur Risikoreduktion und nachhalti-

gen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.

81 Die International Agency for Research on Can-

cer (IARC) der UNO-Weltgesundheitsorga-

nisation WHO kam im März 2015 aufgrund 

einer Sichtung von über 1000 Studien zum 

Schluss, dass Glyphosat für den Menschen 

wahrscheinlich und für Tiere „mit genügender 

Evidenz“ krebserregend, und es zudem „mit 

starker Evidenz“ gentoxisch ist, also geneti-

sche Veränderungen auslöst (s. www.iarc.fr/

en/media-centre/iarcnews/pdf/Q&A_Glypho-

sate.pdf).

82 Bereits für 2005 wurde vom Bund eine Reduk-

tion auf 1500 t/Jahr angestrebt, die verkauf-

ten Mengen blieben jedoch mangels wirksa-

mer Reduktionsmassnahmen seit ca. 1990 un-

verändert bei ca. 2200 to/Jahr (s. Kap. 4.2). 

Eine Umsetzung der hier aufgezeigten Mass-

nahmen ermöglicht eine Reduktion auf deut-

lich unter 1100 t/Jahr, sodass das Reduk-

tionsziel von 1100 t/Jahr auch dann erreicht 

werden soll, wenn nicht alle Massnahmen 

umgesetzt werden können.

83 Anh. 2 Gewässerschutzverordnung GSchV. 

Das Ziel der Einhaltung der numerischen Qua-

litätsanforderungen wird bei den meisten Ge-

wässern aus einem Einzugsgebiet mit Acker-

bau, Spezialkulturen und grösseren Siedlun-

gen in der Schweiz nicht erreicht (Kap. 4.3).

84 Auch dieses Ziel wird derzeit in den genann-

ten Gewässern meist verfehlt (Kap. 4.2).

85 Directive 2000/60/EC, Decision 2455/2001/EC, 

Directive 2013/39/EU und Directive 2008/105/

EC, s. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/

EN/TXT/?uri=URISERV%3Al28180.

86 Das Zulassungsverfahren für PSM ist in der 

Schweiz zweistufig:

 In der ersten Stufe müssen die PSM-Wirk-

stoffe vom Eidgenössischen Departement für 

Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zu-

gelassen (bzw. genehmigt) werden (Art. 4 ff. 

PSMV). Sämtliche der rund 340 zugelassenen 

Wirkstoffe sind in Anh. 1 PSMV gelistet.

 In der zweiten Stufe müssen die PSM-Produk-

te, welche nebst – vorgängig genehmigten – 

Wirkstoffen noch Zusätze wie Safener, Syner-

gisten oder Verdünnungsmittel enthalten, vom 

BLW für das Inverkehrbringen bewilligt werden 

(Art. 14 ff. PSMV). Viele Bewilligungen für PSM 

werden auf der Basis von früher, vor Einfüh-

rung der PSMV, bewilligten Wirkstoffen erteilt.

 Sowohl die Genehmigung von Wirkstoffen 

wie auch die Bewilligung von PSM kann wi-

derrufen oder eingeschränkt werden. Dabei 

soll sich die Behörde nach Art. 148a LwG so-

wie auch Art. 1 Abs. 2 PSMV insbesondere 

vom umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip leiten 

lassen.

 Derzeit müssen die Antragsteller selbst die Be-

richte mit den Beurteilungsgrundlagen für die 

erstmalige Zulassung und die spätere Reevalu-

ation von Wirkstoffen (Art. 6 f. PSMV) liefern. 

In den – nicht öffentlich zugänglichen und 

nicht von unabhängigen nichtstaatlichen Stel-

len überprüfbaren – Berichten müssen die Fir-

men wichtige ökologische Probleme nicht ein-

gehend abklären. So muss beispielsweise die 

Giftwirkung auf Bestäuberinsekten, die sen-

sibler reagieren als die Honigbienen, oder auf 

die als besonders sensibel bekannten Amphi-

bien, nicht abgeklärt werden. Um die Wirkung 

auf die Artenvielfalt und die Bestäuber umfas-

send beurteilen zu können, sind in Zukunft 

zwingend auch andere Bestäuber als Honig-

bienen sowie Amphibien als Testorganismen 

zur Beurteilung der Gefährlichkeit der Wirk-

stoffe mit einzubeziehen.
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carb.

88 Schreider J., Barrow C., Birchfield N., Dearfield 

K., Devlin D., Henry S., Kramer M., Schappelle 
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duktion der Gewässerbelastung mit Pflanzen-

schutzmitteln. Schlussbericht i.A. BAFU, Bern. 
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acid. Datenquelle: http://pusstats.fera.defra.

gov.uk/.

93 Vgl. Art. 7 ChemRRV und Art. 2 Abs. 1 VFB-LG.

94 BAFU und BLW 2013: Pflanzenschutzmittel in 

der Landwirtschaft. Ein Modul der Vollzugs-

hilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft. 

Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Voll-

zug Nr. 1312: 58 S.

95 Z.B. Artikel www.aargauerzeitung.ch/schweiz/ 

bauern-nur-900-franken-strafe-fuer-giftein-

satz-110989825

96 Vision Landwirtschaft, unveröffentlicht.

97 Vision Landwirtschaft 2013: Pestizideinsatz im 

Walliser Weinbau – Praxis, Gesetzgebung und 

Vollzug. Schlussbericht.

98 Zandonella R., Sutter D., Liechti R., von Stokar 

T., 2014: Volkswirtschaftliche Kosten des Pes-

tizideinsatzes in der Schweiz. Schlussbericht. 

Infras, Zürich. Eine umfassende Metastudie 

kommt zum Schluss, dass die externen Kosten 

des Pestizideinsatzes viel höher sind als bis-

her angenommen und den Nutzen überstei-

gen (Bourguet D., Guillemaud T. 2016: The 

Hidden and External Costs of Pesticide Use. 

In: Lichtfouse E., (ed.): Sustainable Agriculture 

Reviews 19, 35–120. Springer).

99 www.admin.ch/opc/de/classified-compilati-

on/20052868/index.html

100 www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/

pflschgebv/gesamt.pdf

101 So veröffentlichte der Bundesrat am 31. Mai 

2003 einen „Bericht über die Reduktion der 

Umweltrisiken von Düngern und Pflanzen-

schutzmitteln“ in Erfüllung der Motion 94.3005 

der Kommission für Umwelt, Raumplanung und 

Energie des Ständerats (UREK-S) „Einführung 

von Lenkungsabgaben auf Mineraldüngern, 

Hofdüngerüberschüssen und Pflanzenbehand-

lungsmitteln“ vom 27. Januar 1994 (!). Mit der 

Motion hat die UREK-S den Bundesrat beauf-

tragt, „dem Parlament innert fünf Jahren eine 

Gesetzesvorlage über die Einführung von Len-

kungsabgaben auf Mineraldüngern, regionalen 

Hofdüngerüberschüssen und Pflanzenschutz-

mitteln zu unterbreiten. Dies, falls mit den neu 

eingeführten umwelt- und agrarpolitischen In-

strumenten für eine umweltverträgliche Land-

wirtschaft nicht die beabsichtigte Wirkung er-

zielt worden ist. Andernfalls wird der Bundes-

rat beauftragt, dem Parlament einen Bericht 

vorzulegen, der aufzeigt, dass die bereits ein-

geführten Instrumente die beabsichtigte Wir-

kung erzielen.“ Hinsichtlich der PSM wird in 

dem Bericht festgestellt, dass „die verfügbaren 

Statistiken und Erhebungen über den Verkauf 

und die Verwendung von PSM (...) noch keine 

befriedigende Beurteilung der Wirkung (...) der 

heute verfügbaren umweltpolitischen und ag-

rarökologischen Instrumente zulässt“ und sich 

dadurch keine Lenkungsabgabe rechtfertigen 

lasse. Diese Aussage ist historisch bemerkens-

wert. Denn zum einen verhinderte der Bund sel-

ber bis heute die Einführung besserer Statistiken 
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das Geheimhaltungsprinzip. Zum anderen hät-
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len den zweifelsfreien Schluss ermöglicht, dass 

die eingeführten Instrumente die beabsichtigte 

Wirkung NICHT erzielen. Denn die angestreb-
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Einführung einer Lenkungsabgabe oder von im 

Bericht ebenfalls erwähnten Gebühren im Sinne 
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102 So sind gemäss ÖLN die Fruchtfolgen so fest-

zulegen, dass Schädlingen und Krankheiten 

vorgebeugt wird und dass Erosion, Bodenver-

dichtung und Bodenschwund sowie Versicke-

rung und Abschwemmung von Düngern und 

von Pflanzenschutzmitteln vermieden wer-

den (DZV Art. 16 Ziff. 1). Der Bodenschutz ist 

durch eine optimale Bodenbedeckung und 

durch Massnahmen zur Verhinderung von 

Erosion und von chemischen und physikali-

schen Bodenbelastungen zu gewährleisten 

(Art. 17 Ziff. 1). Beim Schutz der Kulturen vor 

Schädlingen, Krankheiten und Verunkrautung 

sind primär präventive Massnahmen, natürli-

che Regulationsmechanismen sowie biologi-

sche und mechanische Verfahren anzuwen-

den. Bei der Anwendung von Pflanzenschutz-

mitteln sind die Schadschwellen sowie die 

Empfehlungen von Prognose- und Warndiens-

ten zu berücksichtigen (Art. 18 Ziff. 1 und 2).

103 Der ursprünglich in der DZV enthaltene Bo-

denschutzindex wurde 2003 aus Kapitel 5.2 

der technischen Regeln gestrichen. Dies führ-

te laut Bodenbericht 2009 des Kt. Bern zu 
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mehr Erosionsproblemen und damit zu einem 

erhöhten Risiko, dass PSM in die Gewässer 

eingetragen werden.

104 Art. 18, Abs. 2: „Bei der Anwendung von 

PSM müssen die Schadschwellen berücksich-

tigt werden“.

105 Ramseier H., Lebrun M., Steinger T., 2015: An-

wendung der Bekämpfungsschwellen und 

Warndienste in der Schweiz. Agrarforschung 

Schweiz 7 (2): 98–103. Die Autoren schrei-
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len Pflanzenschutzdiensten und Mitgliedern der 

schweizerischen Arbeitsgruppe Bekämpfungs-

schwellen (BKS) im Feldbau muss davon ausge-
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Bedeutung verloren haben und kaum mehr an-

gewendet werden.“ Eine von den Autoren an-

onym durchgeführte Umfrage bei Landwirten 

zeigte ein etwas differenziertes Bild. Während 

für den Herbizideinsatz die meisten Landwir-

te nicht mehr ins Feld gehen, um die Situation 

zu beurteilen (was heute im ÖLN gemäss KIP-

Richtlinien auch nicht mehr gefordert wird), gab 

beim Insektizideinsatz ein Grossteil der knapp 

500 befragten Landwirte an, die (hier nach wie 

vor obligatorischen) Schadschwellen zu berück-

sichtigen. Wie aussagekräftig die Resultate sind, 

muss offen bleiben. Denn selbst bei einer ano-

nymen Umfrage dürften die Befragten nur un-

gern geantwortet haben, dass sie Vorschriften 

nicht beachten würden. Kontrolliert wird die 

Umsetzung der Vorschriften nicht.

106 In Getreide waren gemäss DZV 1998 (ff.) Vor-

auflaufherbizide nur mit Sonderbewilligung 

(SB) erlaubt, heute ist ihr Einsatz ohne SB mög-

lich; ebenso waren Insektizide in der DZV 1998 

nur mit SB möglich, heute z.T. frei (z.B. Teflu-

benzuron, Spinosad), verbunden mit (nicht 

kontrolliertem) Schadschwellenprinzip. Bei den 

Kartoffeln ist heute eine flächige Anwendung 

von Herbiziden erlaubt, in der DZV 1998 war 

dies nur für metribuzinempfindliche Sorten, 

Saatkartoffeln und Kartoffelanbau unter Folie 

so. Ebenso können heute bei den Kartoffeln 

zahlreiche Insektizide gegen Blattläuse und 

Kartoffelkäfer ohne SB eingesetzt werden im 

Gegensatz zur DZV 1998, wo Sonderbewilli-

gungen nötig waren. Bei den Rüben ist in der 

DZV 2015 eine breitflächige Anwendung von 

Vorauflaufherbiziden erlaubt (nach Auflauf der 

Unkräuter), was in der DZV 1998 nicht vorge-

sehen war. In Grünflächen erlaubte die DZV ur-

sprünglich nur eine selektive Flächenbehand-

lung mit Herbiziden vor der ersten Nutzung 
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heute sind selektive Herbizide in Kunstwie-
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2015: Faktenblatt Ephosin zur Drahtwurm-

bekämpfung im Kartoffelanbau. 4 S.
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fehlt in der Schweiz eine Erfassung der im Pri-
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Wirtschaftlichkeit des biologischen Landbaus 

und der integrierten Produktion. Vgl. Hilfiker 

J., 1997: Vergleich der Landbauformen – Sind 

IP und Biolandbau wirtschaftliche Alternati-

ven zur konventionellen Landwirtschaft? FAT-

Berichte Nr. 498., Tänikon.

111 Viele der hier genannten Resultate gehen auf 

Pilotbetriebsnetze in Frankreich zurück. Vgl. 

z.B. Butault J.P., Dedryver C.A., Gary C., Gui-

chard L., Jacquet F., Meynard J.M., Nicot P., 

Pitrat M., Reau R., Sauphanor B., Savini I., Vo-

lay T., 2010: Synthèse du rapport d’étude Eco-

phyto R&D: quelles voies pour réduire l’usage 

des pesticides?

112 Art. 6 f. PSMV

113 Z.B. Brühl C.A., Schmidt T., Pieper S., Alscher 

A. 2013: Terrestrial pesticide exposure of am-

phibians: An underestimated cause of global 

decline? Scientific Reports 3, Article number: 

1135, doi:10.1038/srep01135.

114 In Deutschland beispielsweise ist die Zulas-

sungsbehörde beim Umweltbundesamt ange-

siedelt.

115 Zandonella R., Sutter D., Liechti R., von Stokar 

T., 2014: Volkswirtschaftliche Kosten des Pes-

tizideinsatzes in der Schweiz. Schlussbericht. 

Infras, Zürich.

116 www.bafu.admin.ch/wasser/13465/13483/ 

14976/14988/index.html?lang=de

117 Quelle: s. Anm. 97

118 Spycher S., Bosshard A., 2015: Evaluation von 

Massnahmen in der Landwirtschaft zur Re-

duktion der Gewässerbelastung mit Pflanzen-

schutzmitteln. In diesem Bericht wurden die 

bereits existierenden Konzepte u.a. aus Frank-

reich und Dänemark evaluiert und bewertet.

119 http://www.co.fresno.ca.us/DepartmentPage.

aspx?id=54130

120 Holpp 2013

121 ChemG Art. 44 besagt: „Alle Angaben, an de-

ren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Inter-

esse besteht, sind vertraulich zu behandeln. 

Als schutzwürdig gilt insbesondere das Inte-

resse der Herstellerin an der Wahrung ihrer 

Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse. Der 
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Bundesrat bestimmt die Angaben, an deren 

Geheimhaltung kein schutzwürdiges Interesse 

geltend gemacht werden kann.“ Das BLW be-

trachtet schon die Verkaufsmenge eines einzel-

nen Herstellers in der Schweiz als Geschäftsge-

heimnis, an dem ein schutzwüdiges Interesse 

besteht. Demzufolge werden keine Zahlen he-

rausgegeben, wenn nicht mindestens drei Pro-

dukte denselben Wirkstoff enthalten. U.E. geht 

hier das Interesse der Öffentlichkeit nach Um-

weltinformationen klar vor (z.B. Art. 10g Abs. 1 

USG). Auch die ökologischen Untersuchungen 

der Hersteller für das Zulassungsverfahren sind 

u.E. klar kein Geschäftsgeheimnis. 

122 S. dazu auch Interpellation 15.4201 Zentrale 

Erfassung und Auswertung von Rückstands-

meldungen von Pestiziden bei Lebens- und 

Futtermitteln.

123 Vgl. das Monitoringprogramm in den USA 

(Pesticide air monitoring results, www.cdpr.

ca.gov/docs/emon/pubs/ehapreps/EH0201.

pdf) und in Frankreich (anses 2010, Re-

commandations et perspectives pour une 

surveillance nationale de la contaminati-

on de l’air par les pesticides, www.observa-

toire-pesti-cides.gouv.fr/upload/bibliotheq

ue/121747523685433608969151273009/

pesticides_contamination_air_2010.pdf) 
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2002: Community Exposures to Airborne Ag-
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spectives 12/110, 1175–1184.

125 Z.B. wies die zweite der erwähnten Stichpro-

benerhebungen zum Einsatz von Insektiziden 

kaum mehr Übertretungen nach, weil die we-

nig erfreulichen Ergebnisse der ersten Erhe-

bung in den Medien breit diskutiert wurden. 

Ein ähnliches Resultat zeigten Stichprobenerhe-

bungen von Vision Landwirtschaft zum land-

wirtschaftlichen Herbizideinsatz. Bereits ein 

Jahr nach den Ersterhebungen, die einen ho-

hen Anteil an Übertretungen ergaben (in einem 

Fall sogar von einer landwirtschaftlichen Schu-

le), waren kaum mehr Übertretungen feststell-

bar in den betreffenden Perimetern. Dies zeigt, 

dass Kontrollen in Kombina tion mit Sanktio-

nen rasch und effizient wirksam sind. Dennoch 

werden solche Kontrollen von Bund und Kan-

tonen bisher praktisch nicht und in keinem Fall 

systematisch durchgeführt.
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127 Vgl. Häni et al., 2012: Pflanzenschutz im nach-

haltigen Ackerbau, edition lmz / Petit S. et al., 

2015: Ecological Intensification Through Pesti-

cide Reduction: Weed Control, Weed Biodi-

versity and Sustainability in Arable Farming, 

Environmental Management, 56, 1078-90 / 

Mézière D. et al., 2015: Which cropping sys-

tems to reconcile weed-related biodiversity 

and crop production in arable crops? An ap-

proach with simulation-based indicators, Eu-

rop. J. Agronomy 68, 22–37.

128 Joos. O., Bosshard A., 2013: Pilotprojekt Al-

berswil-Mauensee/LU: Methodikentwicklung 

und regionale Vorabklärungen für eine land-

schaftsorientierte Umsetzung von bodenscho-

nenden und pestizidreduzierten Verfahren. 

I.A. BAFU, Bern. Insbesondere Annex 1: Anlei-

tung zur Beurteilung der Gewässeranschluss-

karte (GAK) und der Pflanzenschutzmittel-Ein-

tragswahrscheinlichkeit in Gewässer.

129 Vgl. Joss et al. 2013. / Spycher et al., 2015: in 

Aqua & Gas 12, 56-71. / Merkblätter Erosions-

schutz des Bundes / Hanke et al., 2014: Pflan-

zenschutzmitteleinsatz – Risiko mindernde 

Mass nahmen bezüglich Abschwemmung. Ag-

rarforschung Schweiz 5 (5): 180–187. www.

blw.admin.ch/themen/ 00010/00071/00128/

index.html?lang=de&download=NHzLpZeg-

7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO
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130 TOPPS, 2011: Vermeiden von Gewässerverun-

reinigungen durch Punktquellen. TOPPS Bes-

te Management Praxis (BMP). www.topps-life.

org/uploads/8/0/0/3/8003583/topps_de.pdf. 

TOPPS ist ein europäisches Projekt, an dem 

15 Länder mit lokalen Partnern beteiligt wa-

ren (2005–2008). TOPPS steht für „Train Ope-

rators to Prevent water pollution from Point 

Sources“. Es wurde gefördert durch die EU-

Kommission (LIFE) sowie den Europäischen 

Pflanzenschutzverband (ECPA).

131 Vgl. als Beispiel die Gemeinde Mals im Südti-

rol in NZZ vom 2.10.2015: Ein Dorf kämpft ge-

gen die Agrochemie. Mals im Südtirol gilt als die 

erste pestizidfreie Gemeinde Europas. Das Dorf 

kämpft gegen Monokulturen und verbietet den 

Einsatz von Pestiziden – was bisher trotz mäch-

tiger anderer Interessen erfolgreich war.

132 Bafu 2003: Reduktion der Umweltrisiken 

von Düngern und Pflanzenschutzmitteln. 

www.bafu.admin.ch/publikationen/publikati-

on/00606/index.html?lang=de

133 Zandonella R., Sutter D., Liechti R., von Stokar 

T., 2014: Volkswirtschaftliche Kosten des Pes-

tizideinsatzes in der Schweiz. Schlussbericht. 

Infras, Zürich.

134 Sager M., 2016: Qualität unseres Trinkwassers: 

Ein Schloss mit rissigen Mauern. NZZ 29.2.2016. 

Gastkommentar verfasst in seiner Funktion als 

Direktor des SVGW.
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Anhang 2
Rechtliche Zielvorgaben –  
Rechtsgutachten

Download unter 

www.visionlandwirtschaft.ch/downloads/Anh2_Rechtliche_Zielvorgaben_Pestizidreduktion.pdf

Anhang 3
(zu Massnahme I c in Kap. 7.2)

Besonders problematische Wirkstoffe – 
Widerruf der Zulassung im Verfahren der Reevaluation

Download unter 

www.visionlandwirtschaft.ch/downloads/Anh3_Wirkstoffliste_Widerruf_Zulassung.pdf



Die ausführlichen Fassungen in Deutsch und Fran-

zösisch sowie die Kurzfassungen in Deutsch, Franzö-

sisch und Italienisch können heruntergeladen oder 

bestellt werden bei den beteiligten Organisationen 

bzw. auf der Website www.visionlandwirtschaft.ch.



Pestizid-Reduktionsplan
Schweiz
Der Pestizid-Reduktionsplan liefert Analysen zur 

Pestizidsituation in der Schweiz und zeigt auf, was 

möglich und nötig ist, um die Pestizidbelastung 

von Mensch und Umwelt massgeblich und unter 

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zu reduzieren. 

Folgende Organisationen tragen die Hauptforde-

rungen des Pestizid-Reduktionsplans mit:

Die inhaltliche Verantwortung für den Bericht liegt 

bei Vision Landwirtschaft.


